
AMTLICHER TEIL 
Heft 17 vom l. Oktober 2009 

Allgemein bildende und 
Berufliche Schulen 

Aufruf zum Volkstrauertag 

Am 15. November 2009 ist Volkstrauertag. 

An diesem Tag gedenken wir der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft. Er dient der Mahnung zum Frieden. 

Der Volkstrauertag bietet Anlass, die Schülerinnen und 
Schüler auf die Werte unserer Verfassung, insbesondere 
auf die Unverzichtbarkeit eines friedlichen Zusammen­
lebens der Völker hinzuweisen und den Jugendlichen zu 
zeigen, dass die Arbeit des VOLKSBUNDES DEUT­
SCI-IE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE nicht nur den 
Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt dient, sondern 
auch Arbeit für den Frieden ist. 

Vom 1. November bis 15. November 2009 führt der 
VOLKSBUND DEUTSCI-IE KRIEGSGRÄBERFÜR­
SORGE e.v., der seine Arbeit im Auftrag der Bundesre­
gierung leistet, seine alljährliche Haus- und Straßen­
sammlung durch. Jeder, der sich an diesen Sammlungen 
beteiligt, leistet einen aktiven Beitrag zum Frieden. 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport würde es 
sehr begrüßen, wenn alle Schulen am Schwarzen Brett 
auf diese Sammlung hinweisen würden und sich viele 
Schülerinnen und Schüler bereit fänden, diesen Teil der 
Friedensarbeit als Sammlerinnen und Sammler zu lUlter­
stützen. 

Helmut Rau MdL 
Minister für Kultus, Jugencluncl Sport 
des Landes Baden-Württemberg 

K.u.U. 2009 S. 1.25 

Lehrer 

Verordnung des Kultusministeriums 
über die Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien 
(Gymnasiallehrerprüfullgsordmmg 1-
GymPO I) 

Vom :n . .Tuli 2009 GRI. S. :17:1 

§ 1. Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Gl't1l1clla-
gen 

§ 2 Aufgaben der Hochschulen 

§ 3 Prüfungsamt 

§·1 Prüfungsausschüsse und Prüfer 

§ 5 Regelstudienzeit, Studienumfang und Verteilung 
der Leistungspunkte (ohne Verbindungen mit den 
Fächern Bildende Kunst und IVlusik) 

§ 6 Regelstudienzeit, Sludienum[ang und Verteilung 
der Leistungspunkte bei Verbindungen mit dem 
Fach Bildende Kunst 

§ 7 Regelstudienzeit, Studienumfang und Verteilung 
der Leistungspunkte bei Verbindungen mit dem 
Fach Musik 

§ 8 Prüfungsfächer und Fücherverbinclungen 

§ 9 Schulpraxissemester 

§ 10 Akademische Zwischenprüfung 

§ 11 Art und Umfang der Prüfung 

§ 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

§ 1.3 Meldung zur Prüfung 

§ 1.4 Zulassung zur Prüfung 

§ 15 Zeitpunkt der Prüfung 

§ 16 Wissenschaftliche Arbeit 

§ 17 Künstlerische Arbeit 

§ 18 Mündliche Prüfung in allen Füchern außer Bilden­
de Kunst und Musik 

§ 1. 9 Abschließende Prüfungen in den Füchern Bilden­
de Kunst und IVlusik und den entsprechenden Ve1'­
breiterungsfächern 

§ 20 Bewertung der Prüfungsleistungen 

§ 21 Ermittlung der Endnoten und der Gesamtnote 

§ 22 Täuschung,Ordnungsverstöße 

§ 23 Rücktritt von der Prüfung 

§ 24 Unterbrechung der Prüfung 

§ 25 \Viederholung der Prüfung 
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§ 26 Freiversuch 

§ 27 Notenverbesserung 

§ 28 Anrechnung von Prüfungsleistungen 

§ 2,9 Befähigung, Prüfungszeugnis und Diploma Sup-
plement 

§ 30 Enveiterungsprüfung 

§ 31 Übergangsbestimmungen 

§ :32 Inkrafttreten 

Anlage A: 

Prüfungs [ächer 

Biologie 

Chemie 

Deutsch 

Englisch 

Erziehungswissenschaft 

Evangelische Theologie 

Französisch 

Geographie 

Geschichte 

Griechisch 

Informatik 

Italienisch 

Jüdische Religionslehre 

Katholische Theologie 

Latein 

Mathematik 

Naturwissenschaft und Teclmik 

Philosophie/Ethik 

Physik 

PolitilnvissenschaftiWirtschaftswissenschaft 

Russisch 

Spanisch 

Sport 

Anlage B: 

Bildende Kunst, Verbreiterungsfach Bildende Kunst! 
Intermediales Gestalten 

Anlage C: 

Musik, Vel'breiterungsfach Musik/Jazz und Popularmu­
sik 

Anlage D: 

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstucliul11 

Anlage E: 

Bildungs\vissenschaftliches Begleitstudiul11 

Anlage F: 

Module Personale Kompetenz 

Anlage G: 

Fächer, die nur in einer Erweiterungsprüfung ge\vählt 
werden können 

Andere lebende Fremdsprachen 

Astronomie 

Geologie 

Griechisch-römische Archäologie 

Hebräisch 

Kunstwissenschaft 

Musi kwissenschaft 

Psychologie 

Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 18 Abs . .2 Satz 1 und Abs.:3 des Landesbeamtenge­
setzes in der Fassung vom 19. März 1986 (GBI. S. 286) 
im Benehmen mit dem Innenministerium, 

2. § 34 Abs. 5 Satz 2 des Landeshochschulgesetzes 
(LEG) vom 1. Januar 2005 (GBL S. 1), geändert durch 
Artikel .2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GEL 
S. 435), im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsmi­
nisterium, 

3. § 35 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land Baden­
Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 
(GEL S. 397), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1995 (GBL 1006 S. 29): 

§ 1 

Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Grundlagen 

(1) Das Studium für das Lehramt an Gymnasien hat das 
Ziel, die Professionalität und Qualität künftiger Lehr­
lu·äfte am Gymnasium zu sichern. In der Ersten Staats­
prüfung (Prüfung) soll nachgewiesen werden, dass die 
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, bildungswis­
senschaftlichen, ethisch-philosophischen, und im Fach 
Sport die fachpraktischen, in den Fremdsprachen die 
sprachpraktischen und in den Fächern Musik und Kunst 
die künstlerisch-praktischen Kenntnisse und Kompe­
tenzen, einschließlich personaler Kompetenzen, envor­
ben \vurden, die für die Erziehungs- und Bildungsarbeit 
an Gymnasien und für die Übernahme in den Vorberei­
tungsdienst erforderlich sind. 

(2) Mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien wird das Studium für das Lehramt an Gym­
nasien abgeschlossen. 

(3) Die Teilnahme am Lehrerorientierungstest (§ 60 
Abs.2 NI'. 6 LHG) und ein zweiwöchiges Orientierungs­
praktikum sind Studienvoraussetzung. Das Orientie­
rungspraktikul11 ist vor Studienbeginn, spätestens bis 
zum Beginn des dri tten Semesters an einem allgemein 
bildenden Gymnasium oder einer beruflichen Schule zu 
absolvieren; Schulen, die der Praktikant selbst besucht 
hat, sind ausgeschlossen. 

(4) Die Verteilung der Leistungspllnkte für die Haupt­
elemente des Studiums erfolgt an allen Studienstandor­
ten in gleicher Weise nach den in § 5 Abs. 3, §§ 6 und 7 
sO\vie ~ 30 Abs. 3 aufgeführten Tabellen. 
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(5) Die Prüfung für das Lehramt an Gymnasien erfolgt 
nach Maßgabe dieser Verordnung in den Prüftwgsfächern 
nach den Anlagen Abis C. 

(6) Soweit die nachfolgenden Bestimmungen Beg~'iffe wie 
Beauftragter, Bewerber, Professor, Prüfer, Ausbildungs­
lehrer,Vertreter,Vorsitzender und dergleichen enthalten, 
sind dies funktionsbezogene Beschreibungen, die glei­
chermaßen für Frauen und Männer gelten. 

§2 

Aufgaben der Hochschulen 

(1) Die Ausbildung von Lehrkräften für das Lehramt an 
Gymnasien ist Aufgabe der Universitäten beziehungs­
weise im Fach Jüdische Religionslehre der Hochschule 
für Jüdische Studien Heidelberg, im Fach Musik der Mu­
sikhochschulen, im Fach Bildende Kunst der Kunst­
hochschulen. Die genannten Hochschulen kooperieren 
miteinander bei Fächerkombinationen mit Bildender 
Kunst, Musik oder Jüdischer Religionslehre und stimmen 
die Studien- und Prüfungsordnungen ab, so dass ein Stu­
dium dieser Fächerkombinationen insbesondere in zeit­
licher Hinsicht sinnvoll möglich ist. Sie regeln und ver­
walten die studienbegleitenden Prüfungen; die entspre­
chenden Studien- und Prüfungsordnungen der Hoch­
schulen müssen schriftliche und mündliche Prüfungs­
leistungen in ausgewogenem Verhältnis vorsehen. Der 
Hochschulzugang zu den Kunst- und Musikhochschulen 
erfolgt nach § 58 Abs. 7 LHG; die Aufnahmeprüfung be­
rücksichtigt auch lehramtsbezogene Elemente. Der Zu­
gang zum Studium des Fachs Sport an Universitäten er­
lolgt nach § 58 Abs. 6 LHG. 

(3) Die Universitäten und die Kunst- und Musikhoch­
schulen kooperieren in der gymnasialen Lehramtsaus­
bildung im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten 
durch Kooperationsvereinbarungen in den Erziehungs­
wissenschaften, im Bildungswissenschaftlichen Begleit­
studium und in den F"dchdidaktiken mit den Pädagogi­
schen Hochschulen und den Staatlichen Seminaren für 
Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien). Darüber hin­
aus sind weitere Kooperationen auf vertraglicher Grund­
lage möglich. Erziehungswissenschaftliche und fachdi­
daktische Veranstaltungen müssen den besonderen Er­
fordernissen der schulischen Ausbildung in allen Stufen 
des Gymnasiums nach den jeweils geltenden Bildungs­
pläne~ Rechnung tragen. B~i Kooperationen ist Ausbil­
dungsort die Hochschule, an welcher der Studierende 
eingeschrieben ist. Bei Kooperationen von Kunst- und 
Musikhochschulen sowie der Hochschule für Jüdische 
Studien mit Universitäten sind jeweils beide Hoch­
schularten Ausbildungsort. 

(3) Die Hochschulen sind für die studienbegleitenden 
Prüfungen zuständig und übermitteln bei der Meldung 
des Prüflings zur Prüfung den Nachweis der absolvier­
ten Leistungspunkte und der erzielten Noten sowie elie 
DurchschniUsnoten in den Modulen der Fächer, der 
Fachdidaktiken, des Bildungs\vissenschaftlichen Be­
gleitstudiums und des Ethisch-Philosophischen Grund­
lagenstuclimns an das Landeslehrerprüfungsamt, eben­
so ein deutschsprachiges und ein englischsprachiges 
Diplama Supplement, die Auskunft übel' das dem 
Abschluss zugrunde liegende Studium im Einzelnen er­
teilen und von der Hochschule unterzeichnet sind. Die 
Noten sind jeweils mit zw·ei Dezimalen hinter dem Kom­
ma auszuweisen. 

§3 

Prüfungsamt 

(1) Die Durchführung der Prüfung obliegt dem Landes­
lehrerprüfungsamt (Prüfungsamt). Das Prüfungsamt isl 
für die nach dieser Verordnung zu treffenden Entschei­
chmgen zuständig, soweit in den nachfolgenden Bestim­
mungen nicht andere Zuständigkeiten festgelegt sind. 

(2) Beauftragte des Prüfungsamtes sind berechtigt, bei 
Prüfungen anwesend zu sein. 

Prüfungsausschüsse und Prüfer 

(1) Das Prüfungsamt bestellt für jeden Prüfungstermin 
die Prüfer .und bildet die erforderlichen Prüfungsaus­
schüsse für die mündlichen, künstlerisch-praktischen 
w1d integrativen Prüfungen. Es bestellt ferner die Prü­
fer, die berechtigt sind, Themen für die wissenschaftliche 
oder künstlerische Arbeit zu stellen. 

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungsausschüsse und zu Prü­
fern werden in der Regel Professoren und Juniorprofes­
soren der für das gymnasiale Lehramtsstudium zustän­
digen Hochschulen sowie Angehörige des Kultusbereichs 
ernannt; bestellt werden können ferner auch alle Perso­
nen aus dem Kreis des hauptberuflich tätigen wissen­
schaftlichen und künstlerischen sowie des sonstigen wis­
senschaftlichen und künstlerischen Personals der Hoch­
schulen (§ 44 Abs. 1 bis 3 LHG). Ausgenommen sind wis­
senschaftliche und studentische Hilfskräfte. 

(3) Jeder Prüftmgsausschuss für die mündliche, künstle­
risch-praktische oder integrative Prüfung besteht aus ei­
nern Angehörigen des Kultusbereichs als Vorsitzendem 
und aus bis zu vier Prüfern, im Fach Bildende Kunst aus 
mindestens drei. DerVorsitzende des Prüfungsausschus­
ses ist dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen der 
Prüfungsordnung eingehalten werden. Er leitet die Prü­
fung und ist befugt zu prüfen. DerVorsitzende des Prü­
fungsausschusses muss über die Befähigung für das 
Lehramt an Gymnasien verfügen. 

(4) Wer aus dem Kultusbereich oder dem Lehrkörper der 
Hochschule ausscheidet oder entpflichtet wird, kann 
noch bis zum Ende derjenigen Prüfungstermine an der 
Staatsprüfung mitwirken, die innerhalb von zwei Jahren 
nach dem Ausscheiden oder der Entpt1ichtung beginnen. 
Darüber hinaus kann das Prüfungs amt in besonderen 
Fällen auf Antrag der für das jeweilige Fach zuständigen 
Einrichtung der Universität oder bei Vorliegen eines öf­
fentlichen Interesses Ausnahmen zulassen. 

(5) Die zuständige Kirche oder Religionsgemeinschaft 
kann für die Prüfung in Evangelischer Theologie oder 
KatholischerTheologie oder Jüdischer Religionslehre ei­
nen Beauftragten als weiteren Prüfer benennen; dieser 
muss nicht dem in Absatz :2 bezeichneten Personenkreis 
angehören. Die Prüfungstermine werden den zuständi­
gen Kirchenbehörden oder der Religionsgemeinschaft 
mitgeteilt. 

(6) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und die sons­
tigen zur Bewertung von Prüfungst.eilen bestellten Per­
sonen sind bei ihrer Prüfertätigkeit unabhängig und 
nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwie­
genheit über die Prüfungsvorgänge verpt1ichtet. 
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§ 5 

Regelstudienzeit, Studienumfang und 
Verteilung der Leistul1gspunlde ohne Verbindungen mit 

den Füchern Bildende Kunst und Musik 

(1) Düs Studium ist modular aufgebaut. Die Regelstu­
dienzeit für das Lehramt an Gymnasien mit :2 Hauptfä­
chern beträgt einschließlich des Schulpraxissemesiers 
sowie der Prüfungszeit 10 Semester. Der Studienumfang 
umfasst 300 ECTS-Punkte (Leistungspunkte). Soweit in 
Anlage A vorgeschriebene Kenntnisse in einer alten 
Fremdsprache (Latein, Griechisch, Hebräisch) nicht 
durch das Reifezeugnis nachgewiesen sind, bleiben je 
Fremdsprache bis zu 2 Semester unberücksichtigt. Sind 
moderne Fremdsprachen SLlldienvoraussetzung, können 
Jür diese, mit Ausnahme von Englisch, zusammen bis zu 
2 Semestern zusätzlich venvendet werden. 

(2) Die Kompetenz- und Inhaltsbeschreibungen nach der 
Anlage A werden von den Hochschulen durch die Pflicht­
module umgesetzt. Das Nähere regeln die Studien- und 
PrüIungsordnungen der Hochschulen im Geltungsbe­
reich dieserVerordnung. 

(3) Die Leistungspunkte \verden wie folgt verteilt: 

Erstes Hauptfach Pilichtmodule 

Wahlmodule 

Fnchdidaktikmodule 

Zweites Hauptfach Pflichtmodule 

vVahlmodule 

Fachdidaktikmodule 

Module Ethisch-Philosophisches 
Gruncllagenstudium 

IVlodule BildungswissenschaItliches 
Begleitstuclium 

Module Personale Kompetenz 

Schulpraxissemestel' 

Wissenschaftliche Arbeit 

Münclliche PrüIung 1. Hauptfach 

Mündliche PrüIung 2. Hauptfach 

Summe 

Leist.ungspunkte 

80 

14 

10 

80 

14 

10 

12 

18 

6 

16 

20 

10 

10 

300. 

( .. t) In .iedem Hauptfnch müssen die 10 Leistungspunkte 
der Fnchdidaktik die vorgegebenen fachdidaktischen 
Curricula (nach Anlage A) abdecken, SO Leistungspunk­
te die fachwissenschaftlichen Curricula (nach Anlage A); 
14 Leistungspunkte entfallen nach Wahl des Studieren­
den auf f'achwissenschaftlicheVeranstaltungen, die nicht 
mit den vorgegebenen Fachcurricula korrespondieren 
müssen; inhal tliche Doppelungen sind zu vermeiden. Wer­
den in verschiedenen Fächern dieselben Studienleistun­
gen gefordert, müssen diese nur einmal nachge\viesen 
\verden; die frei werdenden Leistungspunkte müssen in 
den beteiligten Fächern durch fachwissenschaftliche 
\Vahlmodule nach Wahl des Studierenden ersetzt werden. 

(5) Sechs Leistungspunkte entfallen auf Veranstaltungen 
zurWeiterent\vicklung personaler Kompetenzen für den 
Lehrerberuf (nach Anlage F), 18 Leistungspunkte auf das 
BildungswissenschafUiche Begleitstudium (nach Anlage 
E). Das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium um­
fasst 12 Leistungspunkte (nach Anlage D) und wird von 

Hochschuleinrichtungen, die im Bereich Ethik forschen 
und lehren, zum Beispiel den philosophischen und theo­
logischen Fdkultäten, in Zusammenarbeit mit den Fach­
wissenschaften angeboten; die vorgeschriebenen Lehr­
veranstaltungen können auch außerhalb der studierten 
Fächerkombination absolviert werden. 

(6) Für die Modulgestaltung sind die Kompetenz- und In­
haltsbeschreibungen nach den Anlagen A, E bis G maß­
geblich. Bei der Erstellung der Studien- und Prüfungs­
ordnungen dürfen die Hochschulen z"\vischen fachwis­
senschaftlichen Pflichtmodulen und Wahlmodulen im 
Umfang von plus sechs bis minus sechs Leistungspunk­
ten Verschiebungen vornehmen; die Gesamtzahl von 94 
fachwissenschaftlichen Leistungspunkten bleibt davon 
unberührt. 

§ H 

Regelstudienzeit, Studienumfang und 
Verteilung der Leistnngspunkte bei Verbindungen mit 

dem Fach Bildende RUHst 

(1) Das Studium ist modular auIgebaut. Die Regelstu­
dienzeit einschließlich des Schulpraxissemesters sowie 
der Prüfung für das Lehramt an Gymnasien mit dem 
Fach Bildende Kunst beträgt 12 Semester. Die Hoch­
schulausbildung umfasst insgesamt 360 Leistungspunk­
te in Verbindung mit einem wissenschaftlichen Fach auf 
Beifachniveau oder mit einem Verbreiterungsfach. Wird 
das künstlerische Fach mit einem wissenschaftlichen 
Fach auf Hauptfachniveau verbunden, werden die 36 
Leistungspunkte der Wahlmodule im Fach Kunst auf 
sechs vermindert, gleichzeitig werden die Leistungs­
punkte der Pflicht-, Wahl- und Fachdidaktikmodule des 
Wissenschaftlichen Faches von 60 auf 80 beziehungs­
weise drei auf acht beziehungs\veise fünf auf zehn er­
höht. Im Fach Bildende Kunst müssen die 154 Leis­
tungspunkte der Pilichtmodule die vorgegebenen Curri­
cula nach Anlage B abdecken. 

(2) Die Leistungspunkte werden wie folgt verteilt: 

Studium insgesamt. 

Bildende Kunst Pflichtmodule 

Wahlmodule 

Leistungspunkte 

154 

:36 (6) 

Wissenschaftliches 

Fach di d aktikm 0 cl ule 

Künstlerische Arbeit 

Fach Pflichtmodule 

(oderVerbrei­

terungsfach) 

\Vahlmodule 

Fachdidaktikmodule 

Module Ethisch-Philosophisches 
GrundlagenstucUul11 

Module Bildungswissenschaftliches 
Begleitstuclium 

Module Personale Kompetenz 

Schulpraxissemester 

Mündliche/lntegrative Prüfung 
im Fach Bildende Kunst 

Mündliche Prüfung im 
wissenschaftlichen Fach oder 
Integrative Prüfung im Verbreiterungsiach 

Sum.me 

Im Übrigen gilt: § 5 entsprechend. 

10 
20 

60 (80) 

3 (8) 

5 (10) 

12 

18 

6 

16 

10 

10 

3ßO 
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§7 

Regelstudienzeit, Studienumfang und 
Verteilung der Leistungspullkte bei Verbindungen mit 

dem Fach Musik 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Die Regelstu­
dienzeit einschließlich des Schulpraxissemesters sowie 
der Prüfung für das Lehramt an Gymnasien mit dem 
Fach Musik beträgt in Verbindung mit einem wissen­
schaftlichen Fach in Hauptfachumfang 12, mit einem 
wissenschaftlichen Fach in Beifachumfang oder mit ei­
nem Verbreiterungsfach 11 Semester. Wird ein wissen­
schaftliches Fach als Hauptfach studiert, umfassen die 
Pflicht-, Wahl- und Fachdidaktikmodule 80 beziehungs­
weise acht beziehungsweise zehn Leistungspunkte; wird 
ein wissenschaftliches Fach als Beifach oder ein Verbrei­
terungsfach studiert, umfassen die Pflicht-, Wahl- und 
Fachdidaktikmodule 60 beziehungsweise drei bezie­
hungsweise fünf Leistungspunkte. Im Fach Musik müs­
sen die 120 Leistungspunkte der PIlichtmodule die vor­
gegebenen Curricula nach Anlage C abdecken. 

(2) Die Leistungspunkte werden wie folgt verteilt: 

Studium insgesamt 

Musilt 

Leistungspunkte 

Pllichlmodule 120 

Wahlmodule 40 

Fachdidaktikmodule 10 

Wissenschaftliche Arbeit 20 

Wissenschaftliches Pflichtmodule 

Fach (oderVerbrei- (Fachcurricula) 

lerungsfach) 

Wahlmodule 

Fachdidaktikmodule 

Module Ethisch-Philosophisches 
Grundlagenstudium 

Module Bildungswissenschaftliches 
Begleitstudium 

Module Personale Kompetenz 

Schulpraxissemester 

Mündliche/Künstlerisch-Praktische 

80 (60) 

8 (3) 

10 (5) 

12 

18 

6 

16 

Integrative Prüfung im Fach Musik 10 

Mündliche Prüfung im wissenschaftlichen Fach 
oder Künstlerisch-Praktische/Integrative Prüfung 
im Verbreiterungsfach 10 

Summe 360 (330). 

Im Übrigen gilt § 5 entsprechend. 

§ 8 

Prüfungsfächcr und Fächerverbindungcll 

(1) Die Prüfung wird in zwei der folgenden Fächer mit 
Hauptfachanforderungen abgelegt: Biologie, Chemie, 
Deutsch, Englisch, Erziehungswissenschaft, Evangeli­
sche Theologie, Französisch, Geographie, Geschichte, 
Griechisch, Informatik, Italienisch, Jüdische Religions­
lehre, Katholische Theologie, Latein, Mathematik, Na­
tunvissenschaft und Technik (NWT), Philosophie/Ethik, 
Physik, PolitikwissenschaftiWirtschaftswissenschaft, 
Russisch, Spanisch und Sport. Die Fächer Bildende 
Kunst und Musik können mit allen in Satz 1 genannten 
Fächern verbunden werden, nicht jedoch untereinander. 

Dritte und weitere Fächer können in einer Erweite­
rungsprüfung nach § 30 absolviert werden. 

(2) Für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst in Baden­
Württemberg ist die Kombination von Katholischer The­
ologie oder Evangelischer Theologie oder Jüdischer Re­
ligionslehre untereinander ausgeschlossen; die Kombi­
nation eines dieser Fächer mit Philosophie/Ethik ist nur 
zusammen mit einem dritten Fach zulässig. Das Fach Er­
ziehungswissenschaft kann nur in einer Drei-Fächer­
Verbindung gewählt werden. In einer Drei-Fächer-Ver­
bindung kann eines der Fächer als Beifach studiert wer­
den. Das Fach NWT kann nur in Verbindung mit einem 
der Fächer Biologie, Chemie, Physik oder Geographie mit 
Schwerpunkt Physische Geographie, jeweils als Haupt­
fach, studiert werden. 

(3) Wer die Prüfung im Fach Musik bestanden hat, kann 
an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellen­
de Kunst Stuttgart oder an der Staatlichen Hochschule 
für Musik Trossingen anstelle der Prüfung in einem wis­
senschaftlichen Fach die Prüfung im Verbreiterungsfach 
Musik/Jazz und Popularmusik wählen. Wer die Prüfung 
im Fach Bildende Kunst bestanden hat, kann an der Staat­
lichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart an­
stelle der Prüfung in einem wissenschaftlichen Fach die 
Prüfung im Verbreiterungsfach Bildende Kunstilnterme­
diales Gestalten wählen. Für den Zugang zum Studium 
derVerbreiterungsfächer gilt § 2 Abs. 1 Satz 3. Der Ab­
schluss des Verbreiterungsfaches Musik/Jazz und Popu­
lm"musik oder der Abschluss des Verbreiterungsfaches Bil­
dende KunstiIntennediales Gestalten kann erst nach er­
folgreichem Abschluss der Prüfung im Fach Musik oder 
im Fach Bildende Kunst erfolgen. 

§ !J 

Schulpraxissemestel' 

(1) Das Schulpraxissemester, das an allgemein bildenden 
Gymnasien und an berul1ichen Schulen in Baden-Würt­
temberg absolviert werden kann, dient der Berufsorien­
tierung und Stärkung des Bezugs zur Schulpraxis. Schu­
len, die der Praktikant selbst besucht hat, sind ausge­
schlossen. Das Schulpraxissemester ermöglicht ein früh­
zeitiges Kennenlernen des gesamten Tätigkeitsfeldes 
Schule unter professioneller Begleitung von Schulen und 
Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung 
(Gymnasien beziehungsweise Berufliche Schulen), es 
wird von den Hochschulen in ihren Veranstaltungen V01'­

und nachbereitet. Im Schulpraxissemester soll festge­
stellt werden, ob im Hinblick auf eine eventuelle späte­
re Berufstätigkeit die der Ausbildung entsprechenden 
Grundlagen didaktisch-methodischer Kompetenzen und 
vor allem eine sich ausprägende Lehrerpersönlichkeit in 
hinreichender Weise erkennbar sind. 

(2) Das Schulpraxissemester für Studierende des Lehr­
amts an Gymnasien umfasst 13 Unterrichtswochen und 
beginnt jeweils gegen Ende der Sommerferien der Schu­
len. Die Hochschulen legen die zeitliche Einfügung des 
Schulpraxissemesters in den Studienablauf fest, es soll 
in der Regel im fünften, nicht jedoch vor dem dritten oder 
nach dem siebten Semester im Studienplan vorgesehen 
werden. Es wird in der Regel in einem zusammen hän­
genden Zeitraum (Blockform) absolviert; die einzelne 
Hochschule kann beim Kultusministerium beantragen, 
dass in den Studienplänen einzelner Fächer die Absol­
vierung des Schulpraxissemesters in zwei bis drei jähr­
lich von der Schulverwaltung festgelegten Modulen vor-
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gesehen werden kann. Studierende der Musik können das 
Schulpraxissemester auch im Frühjahr beginnen; das 
Nähere regeln die Musikhochschulen mit der Schulver­
wallung. Ein Anspruch auf einen Praktikumsplatz an ei­
ner bestimmten Schule besteht nicht. 

(3) Die Praktikanten nehmen am gesamten Schulleben 
ihrer Schule teiL Dies umfasst insbesondere 

- Unterricht (Hospitation und angeleiteter eigener 
Unterricht im Umfang von in der Regel 130 Unter­
richtsstunden, davon insgesamt angeleiteter eigener 
Unterricht im Umfang von mindestens 30 Unter­
richtsstunden), 

- Teilnahme an möglichst vielen Arten von Dienstbe­
sprechungen, Konferenzen und schulischen Veranstal­
tungen und 

- Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Ausbildungs-
veranstaltungen der Ausbildungslehrkräfte. 

Die Praktikanten führen ein Berichtsheft zum Praxisse­
mester und erstellen einen schriftlichen Abschlussbe­
richL Der Ausbildungslehrer berät den Praktikanten 
kontinuierlich. Die unterrichtliche Praxis wird in regel­
mäßigen erziehungswissenschaftlichen und fachdidak­
tischen Veranstaltungen der Staatlichen Seminare 
begleitet. Das Ausbildungsvolumen hierfür beträgt im 
Bereich Pädagogik/Pädagogische Psychologie und im 
Bereich Fachdidaktik jeweils 32 Stunden. 

(4) Der Schulleiter und die von ihm Beauftragten (Aus­
bildungslehrer und Mentoren) sind gegenüber den Prak­
tilmnten weisungsbefugt. 

(5) Am Ende des Schulpraxissemesters erstellt der Aus­
bildungslehrer für den Schulleiter nach Anhörung des 
Staatlichen Seminars eine schriftliche Beurteilung über 
die didaktisch-methodischen und personalen Kompe­
tenzen des Praktikanten und stellt fest, ob diese dem 
erreichten Ausbildungsgrad entsprechend in hinrei­
chenderWeise erkennbar sind. Kriterien für die Beurtei­
lung der didaktisch-methodischen und personalen Kom­
petenzen sind insbesondere: 

- Fähigkeit zur Strukturierung, Methodenbewusstsein, 
Reflexionsfähigkeit, fachliches Interesse, 

- Haltung und Auftreten, Sprache und Kommunika­
tionsfähigkeit, Ausgeglichenheit und Belastbarkeit, 
Empathiefähigkeit und erzieherisches Wirken. 

(6) Der Schulleiter entscheidet als Beauftragter des PIÜ­
fungsamtes (§ 3) im Einvernehmen mit dem Staatlichen 
Seminar auf der Grundlage dieses Beurteilungsvor­
schlags durch schriftlichen Bescheid mit der Feststellung 
"Schulpraxissemester bestanden" oder "Schulpraxisse­
mester nicht bestanden". Ist das Schulpraxissemester 
nicht bestanden, sind die tragenden Gründe der Ent­
scheidung schriftlich mitzuteilen. Der Ausbildungsleh­
rer führt auf der Grundlage des Abschlussberichts des 
Praktikanten und der Beurteilung durch den Schulleiter 
eine abschließende Beratung mit dem Praktikanten 
durch. Der Schulleiter übersendet der Hochschule eine 
Ausfertigung seines schriftlichen Bescheids. Das Schul­
praxissemester ist bestanden, wenn die Ziele nach Ab­
salz 1 Satz 4 erreicht wurden. Ansonsten wird festge­
stellt, dass das Schulpraxissemester nicht bestanden 
wurde. Ist das Schulpraxissemester nicht bestanden, 
kann es einmal w-iederholt werden. Bei erneutem Nicht­
bestehen ist eine Zulassung zur Ersten Staatsprüfung 
ausgeschlossen. 

(7) Eine vergleichbare sonstige Schulpraxis (zum Beispiel 
als assistant teacher, in einer deutschen Schule im Aus­
land oder in einem Vorbereitungsdienst aus einem ande­
ren Lehramt) kann vom Prüfungsamt auf entsprechen­
den Antrag als Ersatz für maximal neun Wochen des 
Schulpraxissemesters anerkannt werden. Die letzten vier 
Wochen des Schulpraxissemesters müssen an einem ba­
den-württembergischen Gymnasium absolviert werden 
(40 Hospitationsstunden, davon mindestens 15 Stunden 
eigener angeleiteter Unterricht). Auch die Begleitveran­
staltungen der Staatlichen Seminare für Didaktik und 
Lehrerbildung müssen grundsätzlich besucht werden. 
Für das Bestehen gelten die Absätze 1 bis 6 entspre­
chend. 

§ 10 

Almdemische Zwischenprüfung 

(1) Die Hochschulen legen nach § 32 LHG in ihren 
Zwischenprüfungsordnungen fest, dass die Akademische 
Zwischenprüfung bis zum Ende des vierten Semesters 
abzulegen ist. Sie kann aus studienbegleitenden Prü­
fungsleistungen bestehen, Wer die Zwischenprüfung ein­
schließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Beginn des 
siebten Fachsemesters nicht bestanden hat, verliert den 
Prüfungsanspruch, es sei denn er hat die Fristüber­
schreitung nicht zu vertreten. 

(2) Die Zwischenprüfung wird von der Hochschule nach 
Maßgabe der jeweiligen Z\vischenprüfungsordnung ab­
genommen. 

§11 

Al't und Umfang der Prüfung 

(1) Die Prüfung, mit Ausnahme der Prüfung in Fächer­
verbindungen mit Bildender Kunst und Musik, umfasst 
die wissenschaftliche Arbeit und die mündlichen Prü­
fungen in den Fächern. Die Anforderungen an diese Prü­
fungsteile ergeben sich aus den in Anlage A ausgewiese­
nen Kompetenzen und Studieninhalten. 

(2) Die Prüfung in Verbindungen mit dem Fach Bildende 
Kunst umfasst: 

- die mündliche Teilprüfung in Kunsttheorie und 
Kunstwissenschaft, 

- die integrative Teilprüfung, die künstlerisch-prakti­
sche und theoretische Inhalte umfasst, einschließlich 
der Künstlerischen Arbeit, 

- bei Verbindungen mit einem wissenschaftlichen Fach 
die mündliche Prüfung in diesem Fach, 

- bei Verbindungen mit dem Verbreiterungsfach Bilden­
de Kunst / Intermediales Gestalten zwei integrative 
Teilprüfungen in diesem Fach. 

Die Anforderungen an diese Prüfungsteile ergeben sich 
aus den in Anlage A und B ausgewiesenen Kompetenzen 
und Studieninhalten. 

(3) Die Prüfung in Verbindungen mit dem Fach Musik 
umfasst: 

- die wissenschaftliche Arbeit, 

- die mündliche Teilprüfung in Musikwissenschaft oder 
Musikpädagogik, 

- die künstlerisch-praktische Teilprüfung in einem In­
strument, in Gesang, in Musiktheorie oder in Ensem­
bleleitung, 
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- die integrative Teilprüfung, in der mehrere in Anlage 
C im Abschnitt Musik NI'. 3.1 bis 2.4 ausgevdesene Fä­
cher integrativ verbunden werden, 

~ bei Verbindungen mit einem wissenschaftlichen Fach 
die mündliche Prüfung in diesem Fach, 

~ bei Verbindungen mit dem Verbreiterungsfach Musik/ 
Jazz und Popularmusik die künstlerisch-praktische 
Teilprüfung und die integrative Teilprüfung in diesem 
Fach. 

Die Anforderungen an diese Prüfungsteile ergeben sich 
aus den in Anlage A und C ausgewiesenen Kompetenzen 
und Sludieninhalten. 

(4) Als Prüfungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 3 gel­
ten in sämtlichen Fächerkombinationen auch die Ergeb­
nisse der studienbegleitenden Modulprüfungen der 
Hochschulen in den Fächern, in den Fachdidaktiken, im 
Bildungswissenschaftlichen Begleitstudium und im 
Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium. 

§ 12 

Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer 

1. die Qualifikation für die Zulassung zu dem Studien­
gang besitzt (§§ 58 und 59 LHG), 

2. in seinen Hauptfächern die akademische Zwischen­
prüfung oder eine gleich"\vertige Prüfung bestanden 
hat, 

3. den Nachweis über ein bestandenes Schulpraxisse­
mester nach § 9 vorgelegt hat, 

4. den Nachweis über die gegebenenfalls vorgeschriebe­
nen Sprachkenntnisse erbracht hat, 

5. die nach Anlage D und E geforderten Nachweise über 
den erfolgreichen Abschluss des Bildungswissen­
schaftlichen Begleitstudiums und des Ethisch-Philo­
sophischen Grundlagenstudiums erbracht hat, 

6. die geforderten Nachweise über die Module Persona­
le Kompetenz (Anlage F) erbracht hat, 

7. die Nachweise über erfolgreich absolvierte Modul­
prüfungen (Note mindestens 4,00) im Umfang nach 
§§ 5,6 und 7, die im PHichtbereich die Inhalte nach 
Anlagen A, B beziehungsweise C abdecken, erbracht 
hat, einschließlich der erzielten Durchschnittsnoten 
jeweils in Fachwissenschaft und Fachdidaktik eines 
Faches und 

8. für einen Studiengang für das Lehramt an Gymnasien 
an einer Hochschule des Landes immatrikuliert ist. 

(2) Die erfolgreiche Teilnahme an einem Modul nach Ab­
satz 1. NI'. 5 und 7 erfordert, dass die Leistung in einer 
mündlichen Prüfung, einer Aufsichtsarbeit, einer schrift­
lichen Ausarbeitung oder in einem Referat, in den Fä­
chern Sport, Bildende Kunst und Musik auch in fach­
praktischen beziehungsweise künstlerisch-praktischen 
Aufgaben, mindestens mit "ausreichend" (4,00) bewer­
tet worden ist. 

(3) Das Prüfungsamt kann Ausnahmen von Absatz 1 
NI'. 5 und 7 zulassen, wenn der Nachweis erbracht wird, 
dass der Besuch einzelner Module entbehrlich ist, weil 
gleichwertige Leistungen in einem anderen Ausbil­
dungsgang erbracht \vurden oder weil in den neu­
sprachlichen Fächern die studierte Fremdsprache die 
Muttersprache ist oder weil ein mehrjähriger Aufenthalt 
im entsprechenden Sprachgebiet absolviert wurde; in 

diesen Fällen müssen die entbehrlichen Module durch 
fachwissenschaftliehe Wahlmodule nach Wahl des Stu­
dierenden ersetzt werden. Das Gleiche gilt für Leis­
tungsnachweise nach den Anlagen A, Bund C, wenn die 
für das Fach zuständige Einrichtung der Hochschule die 
Gleichwertigkeit eines im jeweils anderen Fach oder im 
Fach eines Erweiterungsstucliums erworbenen Leis­
tungsnachweises feststellt. 

§ 13 

Meldung zur Prüfung 

(1) Die Prüfung wird zweimal jährlich abgenommen. 

(~) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist spätestens 
zum festgesetzten Termin schTiftlich mit den Unterlagen 
nach Absatz 3 an die Außenstelle des Prüfungsamtes zu 
richten, in deren Bezirk die Hochschule liegt, an der im 
Semester des Meldetermins die Zulassung im Studien­
gang für das Lehramt an Gymnasien bestand. Dabei sind 
die Hauptfächer und gegebenenfalls das Fach der Er­
weiterungsprüfung anzugeben. In Verbindungen mit den 
Fächern Bildende Kunst und Musik erfolgt die Meldung 
getrennt nach künstlerischem Fach und wissenschaftli­
chem Fach oder Verbreiterungsfach, im Fach Bildende 
Kunst zusätzlich getrennt nach mündlicher und integra­
liver Teilprüfung. 

(3) Der Meldung sind beizufügen: 

1. ein Personalbogen mit Lichtbild, 

~. ein eigenhändig unterschTiebener Lebenslauf mit An­
gaben über die bisher abgelegten Prüfungen, 

3. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wo und mit 
welchem Ergebnis eine Prüfung für ein Lehramt be­
reits ganz oder teilweise abgelegt wurde, 

4. die Nachweise nach § 12, 

5. die Studiennachweise der besuchten Universitäten, 

6. der Vorschlag der Prüfungsschwerpunkte nach Anla­
ge A, B oder C, die der Bewerber mit Zustimmung der 
Prüfer für cUe mündlichen oder integrativen Prüfun­
gen, bei Prüfungs teilung nach § 18 Abs. 3 für die 
mündliche Prüfung im vorgezogenen Fach, angegeben 
hat, 

7. gegebenenfalls die Angabe der Zeiten, die zur Weiter­
bildung in den modernen Fremdsprachen im Ausland 
verbracht wurden, 

8. gegebenenfalls die Zeugnisse über abgelegte Lehr­
amtsprüfungen und die erworbenen akademischen 
Zeugnisse und Diplome. 

Zeugnisse sind in amtlich beglaubigter Abschrift oder 
amtlich beglaubigter Ablichtung vorzulegen. Die Vorla­
ge der Urschriften kann verlangt werden. Das Prüfungs­
amt kann auf die Vorlage einzelner Nachweise durch den 
Prüfling verzichten, sofern diese von den Hochschulen 
elektronisch zurVerfügung gestellt werden. 

(4) Die Nachweise nach § 12 Abs. 1 NI'. 3, 5, {j und 7, die 
im Semester des Meldetermins noch erworben werden, 
müssen zu dem von der zuständigen Außenstelle des Prü­
fungsamtes für alle Bewerber einheitlich festgelegten 
späteren Termin vorliegen. Die Leistungsnachweise im 
Bildtmgswissenschaftlichen Begleitstudium, im Ethisch­
Philosophischen Grundlagenstudium und in den Modu­
len Personale Kompetenz sind vor der Zulassung zur 
Prüfung im zweiten Fach vorzulegen. 
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(5) Bei Prüfungsteilung nach § 15 Abs. 1 müssen die An­
gaben nach Absatz:3 Satz 1 NI'. 6 für die mündliche Prü­
fung im zweiten Fach zu dem von der zuständigen 
Außenstelle des Prüfungsamtes für alle Bewerber ein­
heitlich festgesetzten Termin vorliegen. 

§ 14 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das 
Prüfungsamt. Die Entscheidung des Prüfungsamtes über 
die Zulassung zur Prüfung ergeht für beide Fächer 
gleichzeitig; bei Prüfungsteilung nach Fächern nach § 15 
Abs. 1 nach Fächern gesondert. In Verbindungen mit den 
Fächern Bildende Kunst und Musik ergeht die Zulassung 
in beiden Fächern gesondert, im Fdch Bildende Kunst zu­
sätzlich getrennt nach mündlicher und integrativerTeil­
prüfung. Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Zulassungsvoraussetzungen nach § 12 nicht erfüllt 
sind, 

2. die nach § 13 Abs. 3 vorzulegenden Unterlagen lll1-

vollständig oder nicht fristgerecht vorgelegt wurden, 

3. der Prüfungsanspruch nach § 16 Abs. 10 oder § 25 
Abs. -:!: erloschen ist oder 

4. der Prüfungsanspruch in einer gleichwertigen Lehr­
amtsprüfung erloschen ist. 

§ 15 

Zeitpunkt der Prüfung 

(1) Bis Ende des 10. Semesters im Studium für das Lehr­
amt an Gymnasien bei Fächerverbindungen ohne Bil­
dende Kunst und Musik kann die mündliche Prüfung 
nach Fächern in zwei unmittelbar aufeinander folgende 
Termine aufgeteilt werden. Nach dem Ende des 10. Se­
mesters werden die mündlichen Prüfungen in beiden 
Fächern in einem Termin abgelegt. Entscheidend ist der 
Zulassungstermin, für die Berechnung der Semesterzahl 
gilt § 26 Abs. 3 entsprechend. Die vom Prüfungsamt be­
stimmten Termine für das zweite Fach bleiben bestehen, 
auch wenn die Prüfung im vorgezogenen Fach mit Ge­
nehmigung unterbrochen oder wiederholt wird. 

(2) Die mündliche Prüfung im Fach Bildende Kunst wird 
immer mindestens ein Semester vor der integrativen Prü­
fung, frühestens aber nach dem sechsten Semester ab­
solviert. Die drei Teilprüfungen der Staatsprüfung im 
Fach Musik werden in einem oder in zwei unmittelbar 
aufeinander folgenden Semestern absolviert. Bei Fä­
cherverbindungen mit einem künstlerischen Fach kann 
die mündliche Prüfung im wissenschaftlichen Fach vor, 
mit oder nach der Prüfung im künstlerischen Fach ab­
solviert werden, die Staatsprüfung in einem Verbreite­
rungsfach grundsätzlich nur nach Abschluss der Fächer 
Bildende lümst und Musik. 

(3) Hinsichllich der Regelungen über Termine und Fris­
ten der abzulegenden Prüfungen finden die Schutzfris­
ten nach § 3 Abs. 2 und § ß Abs. 1. des Mutterschutzge­
setzes Anwendung. Studierende, die mit einem Kind un­
ter acht Jahren, für das ihnen die Personensorge zusteht, 
im selben Haushalt leben und es überwiegend allein ver­
sorgen, sind berechtigt, einzelne Prüfungsleistungen 
nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung hierfür vor­
gesehenen Fristen abzulegen, wobei die Verlängerung 
drei Jahre je Kind nicht überschreiten darf. Entspre-

chendes gilt für die Fristen zur Erbringung von Stu­
dienleistungen. Fristen für Wiederholungsprüfungen 
können nur um bis zu zwei Semester verlängert werden. 
Die Berechtigung erlischt mit dem Ablauf des Semesters, 
in dem die in Satz 2 genmmten Voraussetzungen entfal­
len; die Frist für das Erlöschen des Prüfungsanspruchs 
nach § 10 Abs. 1 Satz 3 beginnt mit dem Erlöschen der 
Berechtigung. Im Übrigen erlischt die Berechtigung spä­
testens mit Ablauf des Semesters, in dem das Kind sein 
achtes Lebensjahr vollendet hat. Die Studierenden ha­
ben die entsprechenden Nachweise zu führen; sie sind 
verpflichtet, Änderung-en bei den Voraussetzungen un­
verzüglich mitzuteilen. 

(4) Wer, ohne studierunfühig zu sein, \vegen länger an­
dauernder Krankheit oder wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der 
Lage ist, die Lehrvcranstaltungen regelmäßig zu besu­
chen oder die erwarteten Studienleistungen zu erbrin­
gen, ist berechtigt, einzelne Prüfungsleistungen nach 
Ablauf der in dieser Prüfungsordnung hierfür vorgese­
henen Fristen abzulegen; Entsprechendes gilt für die 
Fristen zur Erbringung von Studienleistungen. Fristen 
für Wiederholungsprüfungen können nur um bis zu zwei 
Semester verlängert werden; im Übrigen beträgt die Ver­
längerungsfrist höchstens drei Jahre. Entsprechende 
Nachweise sind zu führen, insbesondere ärztliche Attes­
te mit Angabe der Befundtatsachen vorzulegen; die 
Hochschule oder das Prüfungsamt kann in Zweifelsfäl­
len die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 
Die Studierenden sind verpflichtet, Änderungen bei den 
Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 

§ 16 

\Vissenschaftliche Arbeit 

(1) In der wissenschaftlichen Arbeit wird nachgewiesen, 
dass ein Thema mit den Methoden und Hilfsmitteln des 
Faches sachgerecht bearbeitet werden kann. Sie kann in 
jedem der studierten Hauptfächer der Anlage A und C 
geschrieben \verden, ausgenommen ist das Fach Bilden­
de Kunst. Das Thema muss auf die fachspezifischen 
Kompetenzen und Studieninhalte der Anlagen A bezie­
hlUlgsweise C bezogen sein. Bei Fächerverbindungen mit 
Musik wird die Arbeit im Fach Musik angefertigt. Unter­
richtspraktische Arbeiten und Gemeinschaftsarbeiten 
sind nicht zulässig. 

2) Das Thema ist so zu stellen, dass vier Monate zur Aus­
arbeitung genügen. Das Thema \vird frühestens nach dem 
Bestehen der akademischen Zwischenprüfung durch ei­
nen vom Bewerber gewählten und zur Themenstellung 
berechtigten Prüfer (§ 4 Abs. 1. Satz 2) vorgeschlagen. 
Dieser Prüfer \vird in der Regel als Korrektor tätig. An­
regungen der Bewerber zum Thema können berücksich­
tigt werden. Nach Billigung des Themas wird dieses vom 
Prüfungsamt vergeben. Das Prüfungsamt gibt das The­
ma vor Beginn der mündlichen Prüfung dem Studieren­
den bekannt Wurde in den Fächern nach Absatz 3 die 
Anfertigung der Arbeit nach der mündlichen Prüfung ge­
stattet, muss diese MeldlUlg innerhalb eines Monats nach 
der mündlichen Prüfung im zweiten Fach beim Prü­
fungsamt eingegangen sein. 

(3) In den Fächern Biologie, Chemie, Geographie und 
Physik kann auf begründeten Vorschlag der für das Fach 
zuständigen Einrichtung der Universität die AnferliglUlg 
auch nach der mündlichen Prüfung, spätestens jedoch im 
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Anschluss an die mündliche Prüfung im zweiten Fach ge­
stattet werden. 

(4) Die wissenschaftliche Arbeit ist in deutscher Sprache 
abzufassen und gedruckt und gebunden vorzulegen. In 
den fremdsprachlichen Fächern kann die Arbeit in der 
betreffenden Sprache verfasst werden. Mit Zustimmung 
der Prüfer können Arbeiten auch in anderen Fächern in 
englischer oder französischer Sprache verfasst werden. 

(5) Innerhalb eines Monats nach Vergabe kann das erhal­
tene Thema einmal zurückgegeben werden und bei dem­
selben oder einem anderen Prüfer ein neues Thema be­
antragt werden. Die Rückgabe ist dem Prüfungsamt un­
verzüglich mitzuteilen; im übrigen gilt Absatz 2 Satz 2. 

(6) Ein Exemplar der fertig gestellten Arbeit ist bis zum 
Ablauf der Bearbeitungsdauer nach Absatz 2 Satz 1 dem 
Prüfer, der das Thema gestellt hat, zu übergeben; ein 
zweites Exemplar ist unmittelbar dem PrüfWlgsamt vor­
zulegen. Kann diese Frist wegen Krankheit oder aus ei­
nem anderen wichtigen Grund nicht eingehalten werden, 
so kann sie vorn Prüfungsamt um höchstens drei Mona­
te verlängert werden. 

(7) Der Arbeit ist die schriftliche Versicherung beizufü­
gen, dass die Arbeit selbständig angefertigt, nur die an­
gegebenen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, die dem 
'Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken, gegebe­
nenfalls auch elektronischen Medien, entnommen sind, 
durch Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich ge­
macht wurden. Entlehnungen aus dem Internet sind 
durch datierlen Ausdruck der ersten Seite zu belegen, auf 
Nachfrage gedruckt oder auf einem elektronischen Spei­
chermedium im PDF-Format in einem Zeitraum von 
zwei Jahren nach Abgabe der Arbeit. 

(8) Der Prüfer, der das Thema gestellt hat, übermittelt 
sein Gutachten und die Note nach § 20 dem Prüfungs­
amt vor Beginn der mündlichen Prüfung, sofern diese 
nicht. nach Absatz 3 vor der Themenstellung stattfindet 
oder nach Absatz 6 Satz 2 eine Verlängerung ausgespro­
chen wurde. Ist der Prüfer an der Begut.achtung der Ar­
beit verhindert, so leitet er das Exemplar der Arbeit un­
verzüglich dem Prüfungs amt zu, das die Begutachtung 
durch einen anderen Prüfer veranlasst. 

(9) Wird die Arbeit mit einer schlechteren Note als "aus­
reichend" (4,0) bewertet, veranlasst das Prüfungs amt 
eine weitere Begutachtung durch einen zweiten Korrek­
tor als weiteren Prüfer. Schließt das Zweitgutachten mit 
der Note "ausreichend" (4,0) oder besser, setzt das Prü­
fungsamt die endgültige Note für die Arbeit fest. Schließt 
auch das Zweitgutachten nicht mit mindestens der Note 
"ausreichend" (4,0) oder setzt das Prüfungsamt nicht 
mindestens die Note "ausreichend" (4,0) fest, so kann 
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Note 
ein neuesThema für eine Wiederholungsarbeit beantragt 
werden. Ein neues Thema für eine Wiederholungsarbeit 
kann auch dann innerhalb von vier Wochen beantragt 
werden, wenn die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben 
oder nach Zulassung zur Prüfung ein Thema nicht frist­
gerecht nach Absatz 2 Satz 3 vor der mündlichen Prü­
fung angemeldet oder die Vergabe des Themas der Arbeit 
dem Prüfungsamt nicht fristgerecht nach Absatz.2 SaLz 
5 gemeldet wurde und das Fristversäumnis vom Bewer­
ber zu vertreten ist. Die Antragsfrist für dieVergabe des 
neuen Themas beginnt im zuletzt genannten Fall mit dem 
Abschluss der mündlichen Prüfung im entsprechenden 
Fach, in den übrigen Fällen mit Ablauf der versäumten 

Abgabefrist oder VergabefriSt. Bei der Wahl des neuen 
Themas bleiben das bisherige Thema und dessen Um­
kreis, gegebenenfalls auch das Thema der Klausurarbei­
ten sowie die SchwerpW1kte der mündlichen Prüfung au­
ßer Betracht. 

(10) Wird auch die z\veite Arbeit mit einer schlechteren 
Note als "ausreichend" (4,0) be\vertet oder nach dem Ver­
fahren nach Absatz 9 Satz 1 und 2 vom Prüfungsamt eine 
schlechtere Note als "ausreichend" (4,0) festgesetzt oder 
wird für die Wiederholung versäumt, fristgerecht ein 
neues Thema zu beantragen, oder wird die Frist für die 
Abgabe der zweiten Arbeit nicht. eingehalten, gilt die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien als 
endgültig nicht. bestanden. § 25 Abs. 4 Satz 1 gilt ent­
sprechend. 

(11) Eine Dissertation, Masterarbeit, Diplomarbeit, Ma­
gisterarbeit oder entsprechende wissenschaftliche Arbeit 
aus einem der beiden Hauptfächer kann, soweit das Prü­
ftmgsamt es für erforderlich hält, nach Anhörung der für 
das jeweilige Fach zuständigen Einrichtung der Univer­
sität, als wissenschaftliche Arbeit anerkannt werden. 

(12) Ergänzend zur wissenschaftlichen Arbeit kann nach 
Wahl des Be\verbers ein etwa halbstündiger, hochschul­
öffentlicher Demonstrationsvortrag oder eine Projeld­
präsentation treten, deren Be\\rertung in die Note der 
wissenschaftlichen Arbeit in angemessenem Maße ein­
geht. Die Wahl ist spätestens bei Vorlage der Arbeit dem 
Prüfungs amt mitzuteilen. 

§17 

Künstlerische Arbeit 

(1) In Fächerverbindungen mit dem Fach Bildende Kunst 
wird in diesem Fach eine künstlerische Arbeit angefer­
tigt. Sie muss auf die Anforderungen der Anlage B bezo­
gen sein. Sie ist. Teil der integrativen Teilprüfung nach 
§ 19 und wird im Zusammenhang mit dieser benotet. 

(2) Das Thema ist so zu stellen, dass vier Monate für die 
Ausarbeitung ausreichen. Es wird spätestens zwei Mo­
nate vor dem vom Prüfungsamt festgelegten Meldetet­
min für die integra tive Teilprüfung durch einen selbst ge­
wählten und zur Themenstellung nach § 4 berechtigten 
Prüfer der Kunsthochschule vorgeschlagen; eigene The­
menvorschläge können berücksichtigt werden. Thema 
und Tag der ThemensteIlung werden vom Prüfer auf ei­
nem von ihm unterschriebenen Formblatt unverzüglich 
der Außenstelle des Prüfungsamtes mitgeteilt. 

(3) Die schriftliche Reflexion und Dokumentation der 
künstlerischen Arbeit muss in vierfacher Ausfertigung 
spätestens vier Monate nach Themenvergabe zum fest­
gesetzten Termin dem Prüfer, der das Thema gestellt hat, 
oder einer beauftragten Hochschulperson übergeben 
werden, auch zur Aushändigung an die weiteren Mit­
glieder der Prüfungskommission; ein weiteres Exemplar 
ist der Außenstelle des Prüfungsamtes vorzulegen. Die 
Künstlerische Arbeit muss zur Präsentation vorliegen. 

(4) Im Übrigen gelten § 16 und Anlage B entsprechend. 

§ 18 

Mündliche Prüfung in allen Fächern außer 
Bildende I{unst und Musik 

(1) Die Bewerber werden in jedem Fach einzeln münd­
lich geprüft. Die Anforderungen ergeben sich aus der An­
lage A. 
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(2) Die mündlichen Prüfungen dauern für ein Hauptfach 
jeweils etwa 60 Minuten, für Beifächer in Fächerverbin­
dungen mit einem künstlerischen Fach etwa 45 Minuten. 
Das Prüfungsamt kann nach Anhörung der für das Fach 
zuständigen Einrichtung der Universität bestimmen, 
dass die Prüfung in einem Fach innerhalb desselben Ter­
mins im zeitlichen Verhältnis 1:1 oder 1:2 geteilt wird, im 
Fach PolitilnvissenschaftiWirtschaftswissenschaft im 
Verhältnis 35:25. 

(3) Die Führung des Prüfungs gesprächs in einem Fach 
kann auf mehrere Prüfer verteilt werden. Die den ein­
zelnen Prüfern zurVerfügung stehende Zeit bestimmt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf der Basis der 
Vorgaben in der Anlage A. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vor 
Beginn des Pl'üful1gsgesprächs über die vom Bew'erber 
gewählten Prüfungsgebiete und, sofern nicht die Anfer­
tigung der wissenschaftlichen Arbeit nach der münd­
lichen Prüfung gestattet wurde, über das Thema der wis­
senschaftlichen Arbeit unterrichtet. 

(5) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die für das 
jeweilige Fach in Anlage A genannten Anforderungen. 
Höchstens zwei Drittel der Zeit einer mündlichen Prü­
fung beziehungsweise mündlichen Teilprüfung darf sich 
auf vom Bewerber anzugebende Prüfungsschwerpunkte 
beziehen. Die restliche Zeit ist einem Überblick im Sin­
ne einer Gesamtschau des jeweiligen Faches zu widmen; 
fachspezifische Besonderheiten ergeben sich aus den An­
lagen. Die wissenschaftliche Arbeit und die Schwer­
punktthemen dürfen sich nicht überschneiden, ihre In­
halte sind ausgeschlossen bei der Überprüfung des 
Grundlagen- und Überblickwissens. Fachdidaktik ist 
nicht Gegenstand der mündlichen Prüfung; sofern in den 
Fächern Evangelische Theologie, Jüdische Religionsleh­
re oder Katholische Theologie jedoch ein religionspäda­
gogischer Schwerpunkt gewählt wurde, kann dieser auch 
fachdidaktische Aspekte enthalten (vergleiche Anlage A), 
ebenso im Fach Sport bei der Wahl eines sportpädagogi­
schen Schwerpunkts. 

(6) Über die münclliche Prüfung oder Teilprüfung jedes 
Bewerbers ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den 
Mitgliedern 'des Prüfungsausschusses unterschrieben 
wird. In die Niedersc1uifi sind aufzunehmen: 

1. Tag und Ort der Prüfung, 

2. die Besetzung des Prüfungsausschusses, 

3. der Name und Vorname des Be\verbers, 

4. die Dauer der Prüfung und die Themen, 

5. die Prüfungsnote und, falls eröffnet, die sie tragenden 
Gründe sowie 

6. gegebenenfalls besondere Vorkommnisse. 

DerVorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt, wer 
die Niederschrift fertigt. 

(7) Die jeweils erbrachten Prüfungsleistungen in der 
mündlichen Prüfung oder Teilprüfung sind von allen 
IVlitgliedern des Prüfungsausschusses insgesamt zu be­
urteilen und zu bewerten. Die Bewertung mit einer Note 
nach §.20 erfolgt unmittelbar im Anschluss an diese Prü­
fung. Kann sich der Prüfungsausschuss auf keine be­
stimmte Noie einigen oder mehrheitlich mit der Stimme 
des Vorsitzenden für keine Note entscheiden, wird das 
Ergebnis aus dem Durchschnitt der Bewertungen der 
Mitglieder des Prüfungsausschusses auf die zweite De-

zimale abbrechend errechnet und nach § 21 Abs. 3 auf 
eine ganze oder halbe Note gerundet. 

(8) Im Anschluss an die mündliche Prüfung eröffnet der 
Vorsitzende auf Wunsch die Note, auf Verlangen auch de­
ren tragende GlÜnde. 

(9) Studierende desselben Studienfaches, die die 
Zwischenprüfung abgelegt haben und die Prüfung nicht 
zu demselben Termin ablegen, kann das Prüfungsamt mit 
Zustimmung des Bewerbers und der Mitglieder des Prü­
fungsausschusses im Umfang der vorhandenen Plätze als 
Zuhörer an der mündlichen, der künstlerisch-prakti­
schen oder der integrativen Prüfung zulassen. Die 
Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be­
kanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(10) Ein Anspruch auf bestimmte Prüfer besteht nicht. 

§ 19 

Abschließende Prüfungen in den Fächern Bildende 
Kunst und Musili: und den entsprechenden 

Verbreiterungsfüchern 

(1) Die Bewerber werden jeweils einzeln geprüft; die An­
forderungen ergeben sich aus den Anlagen B bezie­
hungsweise C. Die Teilpl'üfungen werden nicht weiter 
unterteilt. 

(.2) Im Fach Bildende Kunst sind zwei Teilprüfungen zu 
absolvieren, die mündliche Teilprüfung (vgl. Anlage B 
Nummer 3.1) mit einer Prüfungsdauer von etwa 30 Mi­
nuten und die integrative Teilprüfung, die die folgenden 
drei Teile umfasst: Abschlussarbeit und ihre künstleri­
sche Präsentation (vgL Anlage B Nummer 3.2), schriftli­
che Reflexion und Dokumentation der Abschlussarbeit 
sowie müncUiche Präsentation der Abschlussarbeit und 
Prüfungsgespräch. 

(3) Im Fach Bildende Kunst / Intermediales Gestalten 
sind zwei integrative TeilprüfLmgen zu absolvieren: die 
Präsentation der Abschlussarbeit (Aufführungspräsen­
tation), einschließlich schriftlicher Refle1..ion und Doku­
mentation mit Prüfungsgespräch sowie die Prüfungsar­
beit (Improvisation) in einer Aufführungspräsentation 
mit Prüfungsgespräch. 

(4) Im Fach Musik sind drei Teilprüfungen mit einer Prü­
fungsdauer von insgesamt etwa 100 Minuten zu absol­
vieren: die künstlerisch-praktische Teilprüfung (Prü­
fungsdauer: etwa 30 Minuten) sowie die mündliche Teil­
prüfung (Prüfungsdauer: etwa 30 Minuten) sowie die i11-
tegrativeTeilprüfung (Prüfungsdauer: etwa 40 Minuten). 
Wird in der mündlichen oder in der i11tegrativen Teil­
prüfung ein musikpädagogischer Schwerpunkt gewählt, 
darf dieser auch fachdidakiische Aspekte enthalten. 

(5) Im Fach Musik / Jazz und Popularmusik sind zwei 
Teilprüfungen mit einer Prüfungsdauer von insgesamt 
etwa 60 Minuten zu absolvieren, die künstlerisch-prak­
tische Teilprüfung (Prüfwlgsdauer etwa 30 Minuten) wld 
die integrative Teilprüfung einschließlich Prüfungsge­
spräch (Prüfungsdauer etwa 30 Minuten). 

(6) Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. 

§ 20 

Bewertung der PriifungsJeistungen 

(1) Die Leistungen in den Modul prüfungen werden von 
den Hochschulen bewertet; für das Bestehen wird eine 
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Notenskala von mindestens 4,00 bis höchstens 1,00 ver­
wendel. Das Nähere wird in den Studien- und Prü­
fungsordnungen der Hochschulen geregelt. 

(2) Die Leistungen in der wissenschaftlichen Arbeit so­
wie in den mündlichen, künstlerisch-praktischen oder 
integrativen PrüfWlgen und Teilprüfungen sind nach der 
folgenden Notenskala zu bewerten: 

sehr gut (1) 

gut (2) 

= eine Leistung, die den Anforderungen 
in besonderem Maße entspricht, 

= eine Leistung, die den AnforderWlgen 
voll entspricht, 

befriedigend (3) = eine Leistung, die im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die zwar Mängel auf­
weist, aber im Ganzen den Anforde­
rungen noch entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung, die elen Anforderungen 
nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grund­
kenntnisse vorhanden sind, 

ungenügend (6) = eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht und bei der die not­
wendigen Grundkenntnisse fehlen. 

(3) Zwischennoten (halbe Noten) können erteilt werden. 
Für Zwischennoten sind folgende Bezeichnungen zu ver­
wenden: 

sehr gut bis gut, 

gut bis befriedigend, 

befriedigend bis ausreichend, 

ausreichend bis mangelhaft, 

mangelhaft bis ungenügend. 

§ 21 

Ermittlung der Endnoten und der Ges<lmtnotc 

(1) Nach Abschluss der Prüfung stellt das Prüfungsamt 
die Endnote in den einzelnen Prüfungsfächern sowie die 
Endnote für das Bildungswissenschaftliche Begleitstu­
dium, das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium, 
die Fachdidaktiken und die wissenschaftliche ru'beit fest. 
Dabei werden die Ergebnisse der Modulprüfungen nach 
ihrem Anteil an ECTS-Punkten gewichtet. Die Endnote 
der Prüfungsfächer errechnet sich aus dem Durchschnitt 
der Modulergebnisse (Pflicht- und Wahlmodule) und dem 
Ergebnis der abschließenden Prüfungen: in den Haupt­
fächern Bildende Kunst und Musik im Verhältnis 10: 6, 
in sämtlichen anderen Fächern einschließlich der Beifä­
eher und derVerbreiterungsfächer im Verhältnis 8:5. Im 
Fach Bildender Kunst werden die abschließenden münd­
lichen und integrativen Teilprüfungen im Verhältnis 1:3, 
die Teilprüfungen in Musik und in den Verbreiterungsfä­
chern zu gleichen Teilen gewichtet. Die Endnote der wei­
teren in Satz 1 genannten Studienelemente entspricht 
der Endnote der Modulergebnisse. Die Endnote wird auf 
die zweite Dezimale errechnet. 

(2) Ist die mündliche Prüfung in einem Fach nach § 18 
Abs. 2 Satz 2 geteilt worden, so wird der Durchschnitt 
der Noten der mündlichen Teilprüfungen auf die zweite 
Dezimale errechnet. Wurden die Teilprüfungen im zeit­
lichen Verhältnis 1:2 oder 35:25 aufgeteilt, so ist dieses 
Verhältnis auch für die Berechnung der Note der münd­
lichen Prüfung maßgebend. 

(3) Ein nach Absatz 1 und::! erreclmeter DW'chschnitt von 

1,00 bis 1,24 ergibt die Note "sehr gut" (1,0), 

1,25 bis 1,74 ergibt die Note "sehr gut bis gut" (1,5), 

1,75 bis 2,24 ergibt die Note "gut" (2,0), 

3,25 bis 2,74 ergibt die Note "gut bis befriedigend" 
(2,5), 

2,75 bis 3,24 ergibt die Note "befriedigend" (3,0), 

3,25 bis 3,74 ergibt die Note "befriedigend bis ausrei­
chend" (3,5), 

3,75 bis 4,00 ergibt die Note "ausreichend" (4,0), 

4,01 bis 4,74 ergibt die Note "ausreichend bis mangel­
haft" (4,5), 

4,75 bis 5,24 ergibt die Note "mangelhaft" (5,0), 

5,25 bis 5,74 ergibt die Note "mangelhaft bis ungenü-
gend" (5,5), 

5,75 bis 6,00 ergibt die Note "ungenügend" (6,0). 

(4) Die Prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist be­
standen, wenn in sämtlichen Modulprüfungen nach §§ 5 
bis 7, in der wissenschaftlichen Arbeit, in der mündlichen 
Prüfung oder der mündlichen, künstlerisch-praktischen 
und integrativen Prüfung in jedem der beiden Hauptfä­
cher (in Verbindung mit Bildender Kunst und Musik auch 
das Bei- beziehungsweise Verbreiterungsfach) jeweils 
mindestens die Note "ausreichend" (4,0) erzielt wurde. 

(5) Die Endnote "ausreichend" (4,0) oder eine bessere 
Endnote kann in einem Fach nicht erteilt werden, wenn 
bei der Teilung der mündlichen Prüfung nach § 18 Abs. 
2 Satz 2 eine der Teilprüfungen mit einer schlechteren 
Note als "mangelhaft" (5,0) bewertet wurde. Gleiches 
gilt, wenn bei der mündlichen Prüfung in einem Fach mit 
sprachwissenschaftlichem und literaturwissenschaftli­
ehern Prüfungs gebiet die Leistung in einem dieser Ge­
biete schlechter als "mangelhaft" zu bewerten ist. 

(6) Die Erteilung der Endnote "ausreichend" (4,0) oder 
einer besseren Endnote in den Fächern einer lebenden 
Fremdsprache ist bei nicht ausreichender Sprachbeherr­
schung oder schweren Sprachfehlern ausgeschlossen, 
ebenso in den Fächern Griechisch, Hebräisch oder La­
tein bei nicht ausreichender Sprachbeherrschung sowie 
in allen Fächern bei nicht ausreichender Beherrschung 
der deutschen Sprache. 

(7) Wer in einem der bei den Hauptfächer die Endnote 
"ausreichend" (4,0) nicht erreicht hat, aber im Fach der 
Erweiterungsprüfung mit Hauptfachanforderung im sel­
ben Prüfungstermin mindestens "ausreichende" (4,0) 
Leistungen erbringt, kann im Rahmen des § 8 auf Antrag 
das Fach der Erweiterungsprüfung an die Stelle des nicht 
bestandenen Hauptfaches treten lassen, falls die wissen­
schaftliche Arbeit im erfolgreich abgeschlossenen 
Hauptfach angefertigt wurde. Bei- oderVerbreiterungs­
fächer in Verbindungen mit Bildender Kunst und Musik 
können entsprechend durch Erweiterungsprüfungen in 
Fächern nach Anlage A mit Beifachumfang ersetzt wer­
den. 

(8) Die Gesamtnote der Prüfung ergibt sich aus dem auf 
die zweite Dezimale hinter dem Komma abbrechend er­
rechneten Durchschnitt der Modulprüfungen in den Fä­
chern, der Modulprüfungen im Bildungswissenschaft­
lichen Begleitstudium und im Ethisch-Philosophischen 
Grundlagenstudium, der Note der wissenschaftlichen 
Arbeit und aus den Noten der abschließenden münd­
lichen beziehungsweise künstlerisch-praktischen bezie-
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hungsweise integrativen Prüfungen in den Fächern. Der 
Berechnung werden die Endnoten mit zwei Dezimalen 
hinter dem Komma zugrunde gelegt. 

(9) Bei der Ermittlung der Gesamtnote bei zwei Haupt­
fächern, ausgenommen Verbindungen mit den Fächern 
Bildende Kunst oder Musik, zählen 

1. die Endnote der Modulprüfungen des ersten Haupt­
fachs 8-fach, 

2. die Note der abschließenden Prüfung des ersten 
Hauptfachs 5-fach, 

3. die Endnote der Modulprüfungen des zwei ten Haupt­
fachs 8-fach, 

4. die Note der abschließenden Prüfung des zweiten 
Hauptfachs 5-fach, 

5. die Endnote der Fachdidaktik des ersten Hauptfachs 
I-fach, 

6. die Endnote der Fachdidaktik des zweiten Hauptfachs 
I-fach, 

7. die Note der \vissenschaftlichen Arbeit 3-fach, 

8. die Endnoie des Bildungswissenschaftlichen Begleit­
studiums 2-fach und 

9. die Endnote im Ethisch-Philosophischen Grundla-
genstudium I-fach. 

(10) Bei der Ermittlung der Gesamtnote bei Verbindun­
gen mit dem Fach Bildende Kunst zählen 

1. die Endnote der Modulprüfungen in Bildender Kunst 
la-fach; Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend, 

2. die Endnote der Fachdidaktik Bildende Kunst I-fach, 

3. die Endnote der abschließenden Prüfung in Bildender 
Kunst 6-fach, 

-t. die Endnote der Modulprüfungen im wissenschaft­
lichen Fach beziehungsweise im Verbreiterungsfach 
8-fach, 

5. die Endnote der Fachdidaktik im wissenschaftlichen 
Fach oder im Verbreiterungsfach I-fach, 

6. die Endnote der abschließenden Prüfung im wissen­
schaftlichen Fach oder im Verbreiterungsfach 5-fach, 

7. die Endnote des Bildungswissenschaftlichen Begleit­
studiums 2-fach und 

8. die Endnote des Ethisch-Philosophischen Grundla-
genstudiums I-fach. 

(U) Bei der Ermittlung der Gesaminote bei Verbindun­
gen mi t dem Fach Musik zählen 

1. die Endnote der Modulprüfungen in Musik 10-fach; 
Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend, 

2. die Endnote der Fachdidaktik Musik I-fach, 

3. die Endnote der abschließenden Prüfung in Musik 
ti-fach, die Endnote 

4. der wissenschaftlichen Arbeit 3-fach, 

5. die Endnote der Modulprüfungen im wissenschaft­
lichen Fach beziehungsweise im Verbreiterungsfach 8-
fach, 

6. die Endnote der Fachdidaktik im \vissenschaftlichen 
Fach beziehungsweise im Verbreiterungsfach I-fach, 

7. die Endnote der abschließenden Prüfung im wissen­
schaftlichen Fach oder im Verbreiterungsfach 5-fach, 

8. die Endnote des Bildungswissenschaftlichen Begleit­
studiums 2-fach und 

9. die Endnote des Ethisch-Philosophischen GruncUa-
genstudiums I-fach. 

(12) Die Gesamtnote lautet bei einern Durchschnitt von 

1,0 bis 1,4 "mit Auszeichnung bestanden", 

1,5 bis 2,4 "gut bestanden", 

.2,5 bis 3,4 "befriedigend bestanden", 

3,5 bis 4,0 "bestanden". 

(13) Das Nichtbestehen der Prüfung wird im Anschluss 
an die betreffende Prüfung im je\veiligen Fach vom Prü­
fungsamt festgestellt und dem Bewerber schriftlich mit­
geteilt. 

§ 22 

Täuschung,Orduuugsverstöße 

(1.) Wird es unternommen, das Ergebnis einer münd­
lichen, künstlerisch-praktischen oder integrativen Ab­
schlussprüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vor­
teil zu beeinflussen, so kann dieser Prüfungs teil unter 
Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes mit "unge­
nügend" (6,0) bewertet oder der Ausschluss von der Prü­
fung ausgesprochen \verden. Erfolgt ein Ausschluss, so 
gilt elie Prüfung insgesamt als nicht bestanden. Auf die 
in Satz 1. vorgesehenen Folgen kann auch erkannt wer­
den, \venn in sonstiger Weise gröblich gegen die Ordnung 
verstoßen wird. Das Gleiche gilt, wenn die für die wis­
senschaftliche oder künstlerische Arbeit abgegebene Ver­
sicherung nicht der Wahrheit entspricht. 

(.2) Wer verdächtigt wird, unzulässige Hilfsmittel mit sich 
zu führen, ist verpflichtet, an der Aufklärung mitzuwir­
ken und die Hilfsmittel herauszugeben. Wird die Mit­
wirkung oder die Herausgabe verweigert, so ist der Prü­
fungsteil mit "ungenügend" (6,0) zu be\verten. 

(3) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Vorausset­
zungen der Absätze 1 oder .2 vorlagen, kann das Prü­
fungsamt die ergangene Prülungsentscheidung zurück­
nehmen und die in Absatz 1 Satz 1 genannten Maßnah­
men treffen. Die Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn 
seit Beendigung der Prüfung mehr als zwei Jahre ver­
gangen sind. 

(4) Die Entscheidung über den Ausschluss von der Prü­
fung trifft das Prüfungsamt. 

§ 2:1 

Rücktritt von der !'rüfullg 

(1) Wer nach seiner Zulassung zur Prüfung ohne Geneh­
migung des Prüfungsamtes von der Prüfung zurücktritt, 
erhält in dem betreffenden Fach die Note "ungenügend" 
(6,0). 

(2) Genehmigt das Prüfungsamt den Rücktritt, gilt die 
Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmigung darf 
nur erteilt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen, ins­
besondere wenn die Ablegung der Prüfung durch Krank­
heit verhindert wird. Im Falle einer Erkrankung kann der 
Rücktritt gnmdsätzlich nur genehmigt werden, wenn un­
verzüglich ein ärztliches Zeugnis vorgelegt wird, das die 
für die Beurteilung der Prüftmgslmfähigkeit nötigen me­
dizinischen Befundtatsachen enthält. Ein amtsärztliches 
Zeugnis kann verlangt werden. Als wichtiger Grund im 
Sinne von Satz 2 gilt auch die Inanspruchnahme der 
Schutzfristen von § 3 Abs. 2 und von § 6 Abs. 1 des Mut­
terschu tzgesetzes. 
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(3) Wer sich in Kennlnis eines wichtigen Grundes im Sin­
ne von Absatz 2 der Prüfung ganz oder teilweise unter­
zogen hal, kann einen nachträglichen Rücktritt wegen 
dieses Grundes nicht geltend machen. Der Kenntnis steht 
die fahrlässige Unkenntnis gleich; fahrlässige Unkennt­
nis liegt insbesondere vor, wenn bei einer gesundheit­
lichen Beeinträchtigung nicht unverzüglich eine Klärung 
herbeigeführt wurde. In jedem Fall ist die Geltenc1ma­
chung eines Rücktrittsgrundes ausgeschlossen, wenn 
nach Abschluss des Prüfungsteils, für den ein nachträg­
licher Rücktritt beantragt wird, ein Monat verstrichen 
ist. 

§ 2,1 

Unterbrechung der Prüfung 

(1) Wer aus Gründen, die von ihm nicht zu vertrelen sind, 
die begonnene Prüfung nichl zu Ende führen kann, hat 
dies dem Prüfungs amt unverzüglich schriftlich unter 
Vorlage geeigneter Beweismittel anzuzeigen. Ist die Ver­
hinderung durch Krankheit verursacht, ist unverzüglich 
ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, das die für die Beur­
teilung der Prüfungsunfähigkeit nötigen medizinischen 
Befundtatsachen enthält. Ein amtsärztliches Zeugnis 
kann verlangt ".'erden. Nichl zu vertreten im Sinne von 
Satz 1 ist auch eine Verhinderung durch Inanspruchnah­
me der Schutzfristen von § 3 Abs. :2 und von § 6 Abs. 1 
des Mutterschutzgesetzes. 

(2) Das Prüfungsamt entscheidet, wann der noch nicht 
abgelegte Teil der Prüfung nachzuholen ist. Kommt das 
Prüfungsarnt zu dem Ergebnis, dass das Fernbleiben vom 
Bewerber zu vertreten ist, ist in dem betreffenden Fach 
die Note "ungenügend" (6,0) zu erteilen. Dieselbe Rechls­
folge tritt ein, wenn bei Prüfungs teilung elie Frist für die 
Folgetermine nach § 15 Abs. 1 Satz 1 bis 3 oder die Fris­
ten des § 13 Abs. 4 und 5 überschritten werden, es sei 
denn, dass die Überschreitung nicht zu vertreten ist. 

\Vicderholung der Prüfung 

(1) Wer die Mündliche Prüfung in einem Fach oder eine 
der Teilprüfungen in den Fächern Bildende Kunst oder 
Musik nicht bestanden hat, kann sie einmal \viederho­
len. Die Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf die Fä­
cher oder auf elie Teilprüfungen, in denen nicht mindes­
tens die Endnote "ausreichend" (4,0) erteilt worden ist. 
Ein bestandener Prüfungsteil bleibt gültig. 

(2) DieWiederholungsprüfung ist in der Regel an dersel­
ben Hochschule abzulegen. 

(3) Die Wiederholungsprüfung kann nur zum nächsten 
oder übernächsten Termin abgelegt werden. Die Frist 
wird mit der Feststellung des Nichtbestehens der Prü­
fung im jeweiligen Fach nach 9 21 Abs. 13 für das Fach 
in Lauf gesetzt. Die Meldung zur Wiederholungsprüfung 
ist an diejenige Außenstelle des Landeslehrerprüfungs­
amtes zu richten, bei der die Meldung zur Prüfung im 
nicht bestandenen Prüfungsteil erfolgt ist. 

(4) Ist die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, ist der 
Prüfungsanspruch für die Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien erloschen; dies gilt auch bei ge­
änderter oder neuer Fächerverbindung. Dieselbe Rechts­
folge tritt ein, wenn die Wiederholungsprüfung nicht 
innerhalb der Frist des Absatzes 3 Satz 1 abgelegt wird, 
es sei denn, dass die Nichteinhaltung der Frist nicht zu 
vertreten ist. 

§ 2(i 

Frcivcrsuch 

(1) Wird die Mündliche Prüfung nach ununterbrochenem 
Studium zweier I-Iauptfücher mit Ausnahme von Fä­
cherverbindungen mit Bildender Kunst und Musik in 
einem der Hauptfächer nicht bestanden, so gilt die Prü­
fung in diesem Hauptfach als nicht unternommen (Frei­
versuch), wenn an der mündlichen Prüfung im ersten 
Hauptfach spätestens im 9. Semester sowie an der münd­
lichen Prüfung im zweiten Hauptfach spätestens im 
10. Semester teilgenommen wurde. 

(~) Wird bei Fächerverbindungen mit Bildender Kunst an 
der Prüfung im wissenschaftlichen Fach nach ununter­
bJ·ochenem Fachstudium sp~ltestens im 12. Semester teil­
genommen lwd diese nicht bestanden, so gilt die Prüfung 
als nicht unternommen, \venn die Prüfung im Künstleri­
schen Fach zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden ist. 
Das Gleiche gilt bei Verbindungen von Musik mit einem 
wissenschaftlichen Hauptfach; bei Verbindungen von 
Musik mit einem wissenschaftlichen Beifach allerdings 
nur bis spätestens im 11. Semester. Der Freiversuch kann 
nur in einem Fach wahrgenommen \verden. Eine mehr­
malige Inanspruchnahme dieser Regelung ist ausge­
schlossen. Der Prüftmgstermin im zweiten I-Iauptfach 
gilt unveränderl, wenn im vorgezogenen Fach ein Frei­
versuch unternommen \vir(1. Die erneute Prüfung nach 
einem Freiversuch ist spätestens zu dem Prüfungstermin 
abzulegen, der auf die letzte mündliche Prüfung folgt. 
Wird eine Sanktion nach §§ 22, 23 Abs. 1 oder S 24 Ab::;. 
2 ausgesprochen, findet die Freiversuchsregelung keine 
Anwendung. 

(3) Bei der Berechnung der Semesterzahl nach Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 und :2 bleiben Semester un­
berücksichtigt und gelten nicht als Unterbrechung, wenn 
wegen längerer schwerer Krankheit oder aus einem an­
deren wichtigen Grund das Studium verhindert und eine 
Beurlaubung erfolgt war; § 2-:1: Abs. 1 Satz :2 und3 gilt 
entsprechend. Ebenso bleiben Semester unberücksich­
tigt, die nach § :1 Abs. 1 zum Fremdsprachenenverb be­
nötigt werden. Ebenso bleiben Studienaufenthalte im 
fremdsprachigen Ausland bis zur Dauer VOll zwei Se­
mestern, bei modernen Fremdsprachen zwei Semester je 
Fremdsprache, unberücksichtigt, wenn Bewerber an ei­
ner ausländischen Universitüt Jür das Studium eines 
oder mehrerer ihrer Hauptfächer eingeschrieben waren 
und nachweislich Lehrveranstaltungen in angemessenem 
Umfang, in der Regel von mindestens acht Semesterwo­
chenstunden, in mindestens einem der Hauptf~lcher be­
sucht und je Semester mindestens einen Leistungsnach­
weis erbracht haben. Ebenso bleiben bis zu zwei Semes­
ter bei einer Tätigkeit als Fremdsprachenassistent oder 
als Schul assistent im Ausland unberücksichtigt. Ferner 
bleiben Semester in angemessenem Umfang, höchst.ens 
jedoch bis zu zwei Semestern, bei einel' Tätigkeit als ge­
wähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien 
oder satzungsmüßigen Organen der Hochschule unbe­
rücksichtigt. Insgesamt können bescheinigt durch die 
Universität nicht mehr als vier Semester unberücksich­
tigt bleiben. 

§ 27 

Notenvcl'besscl'ung 

(1) Wer die Prüfung in Baclen-Württemberg unter den Be­
dingungen des Freiversuchs nach § 20 bei erst.muliger 
Teilnahme bestanden hat, kann die Prüfung in einem sei-
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ner Fächer zur Verbesserung der Note zu dem Prüfungs­
termin, eier auf die let.zte mündliche Prü1:ung folgt, ein­
mal wiederholen. Nach Aufnahme in elen Vorbereitungs­
dienst ist eine \iViederholung zur Notenverbesserung aus­
geschlossen: eine begonnene \Viederholungsprüfung en­
det. mit der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst.. 

(2) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas­
sen ist, kann bis zum Beginn eier nlündlichen Prüfung 
durch schriftliche Erklärung auf die Fortsetzung des 
Prüfungsverfahrens verzichten. Eine Verbesserung der 
Note gilt dann als nicht erreicht. Das Nichterscheinen 
zur müncllichen beziehungs\veise künstlerisch-prakti­
schen beziehungsweise integra1.iven Prüfung gilt als Ver­
zieht auf die Fortset.zung des Prüfungsverfahl'ens, so1:ern 
nicht binnen drei Tagen gegenüber dem Prüfungs amt 
schrHtlich etwas anderes erklärt. \vird. 

§ 28 

Anrechnung \'on Priiftmgslcistungcn 

(1) Das Prüfungs amt kann erfolgreich abgelegte gleich­
wertige Lehramtspl'üfungen oder Teile solcher Prüfun­
gen auf entsprechende Anforderungen der Prüfung für 
dns Lehramt an Gymnasien anrechnen. 

(2) Eine erfolgreich abgelegte gleichwertige Hochschul­
abschlussprüfung oder eine gleichwertige kirchliche Ab­
schlussprüfung kann auf eines der Fächer der Prüfung 
für das Lehramt an Gymnasien angerechnet werden. 

(::l) Eine A- oder B-Prüfung einer Hochschule für Kir­
chenmusik kann als Prüfung in einem Verbrei terungsfach 
angerechnet \verden. 

§ 2H 

Befähigung, Prüfungszeugllis und 
Diploma Supplement. 

(1) Mi 1: dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung für das 
Lehnnn1. an Gymnasien wird entweder die wissen­
schaftliche oder die wissenschaftliche und künstlerische 
Befähigung in den jeweiligen Fächern für alle Stufen des 
Gymnasiums nachgewiesen, bei Fächerverbindungen mit 
Bildender Kunst. oder Musik bei \vissenschaftlichen Fä­
chern in Beifachumfang nur die wissenschaftliche Befä­
higung für die Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums. 

(2) \Ver die Prüfung für das Lehramt an Gymnasien be­
standen hat, erhält vom Prüfungsamt ein mit Dienstsie­
gel versehenes Zeugnis und das Diploma Supplement der 
Hochschule. Das Zeugnis enthält die Gesamtnote, die 
Not.e und das Thema der wissenschaftlichen bezie­
hungsweise das Thema der künstlerischen Arbeit, die 
Endnoten in den Prüfungsfächern, in den Fachdidakti­
ken, im Bilclungswlssenschaftlichen Begleitstudium und 
im Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium. Alle 
Noten werden in ihrer wörtlichen Bezeichnung nach § 20 
verwendet; bei den Endnoten ist jeweils in einem IDam­
merzusatz die rechnerisch ermittelte Durchschniitsnot.e 
nüt zwei Dezimalen hinter dem Komma anzugeben. Als 
Dat.um des Zeugnisses ist der Tag der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses anzugeben. 

(:3) Ist die PrüJung nicht bestanden, erteilt das Prü­
fungsamt einen schriftlichen Bescheid. 

§ 30 

Erweiterullgsprüfullg 

(1) Eine Erweiierungsprüfung kann in allen in § ß Abs. 
1 genannten F~i.chern außer in Bildender Kunst undlVIu-

sik nnch Maßgabe der Anlage A mit den Anforderungen 
eines Hauptfaches oder eines Beifachs abgelegt werden, 
ehe Fächer Informatik und PoliLikwissenschaftiWirt­
schaftswissenschaft können nur mit Hauptfachanforde­
rungen studiert und geprüft \verden. 

(2) Eine Erweitel'ungsprüfung mit Beifachanforderun­
gen kann auch in den in Anlage G genannten Fächern 
nach Maßgabe diesel' Anlage abgelegt werden. 

(3) Die Regelstudienzeit füT die Erweiterungsprüfung mit 
den Anforderungen eines Hauptfaches beträgt viel' 
Semester, für die Erweiterungsprüfung mit den Anfor­
derungen eines Beifachs drei Semester. Die Leistungs­
punkt.e werden wie folgt verteil t: 

Ll'istungspunkte 

El'wei terwlgsfach PIlichtmodule 
(Fachcurricula) 

in Hauptfachumfang \Vahlmodule 

Fachdidaktikmoclule 

Ergänzende Module 
(Fachwissenschaft, 
Fachdjdaktik oder 
personale Kompet.enz) 

Summe 

Erweit.erungsfach 
in Beifachumfang 

Summe 

Abschließende 
mündliche Prüfung 

PHichtmodule 
(Fachcurricula) 

Wahlmodule 

Fa chdi daktikmodule 

Ergänzende Module 
(Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik oder 
personale Kompetenz) 

Abschließende 
mündliche Prüfung 

Im Übrigen gilt § 5 entsprechend. 

80 

H 

10 

6 

10 

120. 

60 

9 

5 

6 

10 

90. 

(4) Eine Erweiterungsprüfung kann abgelegt werden: 

1. nach Best.ehen der Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien, 

2. zum Termin der Staatsprüfung im zweiten Hauptfach 
der Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien, 

3. bei Fächerverbindungen mit Bildender Kunst und 
Musik nach Bestehen der Prüfung für das Lehramt an 
G:ymnasien oder zum Termin der Prüfung des wissen­
schaftlichen Faches, insofern es nach dem künstleri­
schen Fach geprüft \vircl. 

(5) Eine Erweiterungsprüfung kann auch ablegen, wer 
außerhalb Baden-\Vürttembergs eine Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien oder eine gleichwertige Prüfung 
bestanden hat. Des Weiteren kann in Fächern dieser Prü­
fungsorelnung, die zugleich Unterrichtsfächer an beruf­
lichen Schulen sind, eine Enveiterungspl'üfung ablegen, 
wer eine für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst für 
das höhere Lehramt an beruflichen Schulen erforderli­
che Prüfung bestanden hat. 

(ß) Erweiterungsprüfungen \verclen zu elen gleichen Ter­
minen wie die Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
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abgenommen. § 13 gilt enlsprechend. Der Meldung zur 
Prüfung sind die in § 13 Abs. 3 sowie gegebenenfalls die 
in Anlage G genannten Unterlagen beizufügen. 

(7) Für die Durchführung der Erweiterungsprüfung gel­
ten die Bestimmungen der §§ 3,4,5,11,12,14,18,20 bis 
25 entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Z\vischen­
prüfung im Fach der Erweiterungsprütung nicht abzu­
legen ist, die Nachweise des § 12 Abs. 1 Nr. 3 und 5 nicht 
vorzulegen sind, und dass im Falle des § 21 Abs. 7 eine 
Wiederholung der Prüfung im ersetzten Hauptfach als 
Wiederholung der Erweiterungsprüfung gilt. Die münd­
liche Prüfung im Beifach umfasst etwa 45 Minuten. 

(8) Mit dem Bestehen der Erweilerungsprüfung in einem 
Hauptfach wird die wissenschaftliche Befähigung für 
den Unterricht in diesem Fach auf allen Stufen des Gym­
nasiums erworben, mit dem Bestehen der Erweiterungs­
prüfung in einem Beifach wird die wissenschaftliche 
Befähigung für den Unterricht in diesem Fach auf der 
Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums envorben; nicht 
alle Fächer sind jedoch SchulIächer an baden-württem­
bergischen Gymnasien. § 29 Abs. 2 und :~ gilt entspre­
chend mit der Maßgabe, dass ein Zeugnis erst erleilt 
wird, wenn auch die Prüfung für das Lehramt an Gym­
nasien erfolgreich abgeschlossen wurde. 

§31 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung findet bei der Prüfung der Bewer­
ber Anwendung, die ihr Studium für das Lehramt an 
Gymnasien nach dem 31. August 2010 aufgenommen ha­
ben. 

(2) Auf Bewerber, die ihr Studium für das Lehramt an 
Gymnasien vor dem 1. September 2010 aufgenommen 
haben, finden die bisherigen Bestimmungen der Wissen­
schafllichen Prüfungsordnung vom 13. März 2001 (GBl. 
S. 201, R.u.U S. 95, bel'. S. 355) noch grunds~1tzlich sechs 
Jahre nach Inkrafttreten dieserVerordnung Anwendung, 
die Bestimmungen der Künstlerischen Prüfungsordnung 
vom 13. März 2001 (GEI. S. 38-1, Ku.U. S. 191) noch 
grundsätzlich für eine Frist im Umfange der Regelstu­
dienzeit plus zwei Semester. Im Fall der Fortsetzung des 
Prüfungsverfahrens nach genehmigtem Rücktritt oder 
genehmigter Unterbrechung oder im Fall clerWiec1erho­
lungsprüfung Hndet diese Best.immung über den in Satz 
1 bestimmten Encltermin hinaus bis zum Abschluss eies 
Prüfungsverfahrens einschließlich einer Wiederhol ungs­
prüfung Anwendung. 

(3) Bewerber nach Absatz 2, die ihr Studium für das 
Lehramt an Gymnasien vor dem 1. September 201 0 auf­
genommen haben, können auf Antrag nach elen Bestim­
mungen dieser Verordnung geprüft werden, we1111 an eier 
entsprechenden Hochschule die Anrechnung ihrer bereits 
absolviert.en Sludienleislungen erfolgt ist. 

§ il2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 2010 in Kraft.. 
Gleichzeitig treten elie Wissenschaftliche Prüfungsord­
nung vom 1:3.l\tIärz 200] (GBL S. 201, ber. S 604, K.u.U 
S. 95, bel'. S. 355), zuletzt geändert durchVerordnung vom 
12. Juli 2005 (GBL S. 605, K.u.U S. 103), und die Künst­
lerische PrüJ:ungsol'clnung vom 13. März 20tH (GBl. 
S. 234, K.u.U. S. 191), zuletzt geändert durch Artikel ~ 

der Verordnung vom 21. April 200...J: (GBL S. 2B1, 29·~, 
K.u.U. S. 122), außer Krafl. 

K.ll. U. 200n S. 125 
Anlagen 

Diese Verordnung wird in Ausgabe B des ftmtsblaU;es 
aufgenommel/. ul/.t.er NI: 6722-21 

Anlagen 

Die nachfolgenden Bestimmungen sind Grundlage für 
elie Stuclien- und Prüfungs ordnungen der Hochschulen 
für das gymnasiale Lehramt in Baden-Würltemberg in 
den Fächern und weiteren Stuclienelementen. Sie legen 
ebenfalls den Rahmen fest für die "\Nissenschaftliche oder 
Künstlerische Arbeit wie auch für die Aus\vahl der 
Schwerpunkte und die Überprüfung des Grundlagen­
und Überblickswissens in den mündlichen, künstlerisch­
praktischen und Integrativen Prühtngen. 

Bestimmungen, die mit dem Zusatz (HF) gekennzeichnet 
sind, gelten nur für das St.udium in Haup1.fachumfang, 
nicht aber für das Studium in BeiIachumfang. 

Die Fähigkeit zum Umgang mit den Digitalen Medien 
wird vorausgesetzt. 

Anlage A: PrüfungsHicher 

Biologie (Hauptfach und BeHach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung 
sowie für die ansch1ießende Phase der Berufsausübung, 
in der die erworbenen Kompetenzen im Sinne des le­
benslangen Lernens kontinuierlich weiteren1.\vickelt 
werden. Der schulische Unterricht erfordert es, ehe er­
worbenen Kompetenzen schülerbezogen einzuset.zen. 

1 Rompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

.LI verfügen über gefestigtes biologisches Fachwis­
sen sowie Grundkenntnisse in fachrelevanlen 
N achbarclisziplinen, 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

sind sicher im Gebrauch der Fachsprache, 

können im Sinne der Organismischen Biologie die 
Vielfalt der Lebensformen begreifen und sind in 
der Lage, Prinzipien ihrer Genese, Funktion und 
vVechselwil'kungen darzustellen, 

kennen eine breite Palette von Arbeitsmethoden 
der Biologie und können grundlegende Arbeits­
methoden siluationsgerecht anwenden, 

sind vertraut mit der hypothesengeleit.eten Er­
kenntnis methodik und können auf verschiedenen 
System- und Komplexitätsebenen vernetzt den­
ken, 

verfügen über Fächer verbindendes natunvissen­
schaftliches Denken und kennen Beispiele tech­
nischer Anwendungen biologischer Erkenntnisse. 
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1.7 sind in Lage naturwissenschaftliche Texte auch in 
englischer Sprache zu verstehen, 

1.8 können Hilfs- und Informationsquellen erschlie­
ßen und kritisch und gezielt. nutzen, 

1.B verfügen über Grundkenntnisse in Planung und 
Gestaltung adressatengerechter Dokumentations-, 
VermitUungs-, Lern- und Bildungsprozesse, 

1.10 können erste Erfahrungen aus realen Unter­
richtssituationen reflektieren, 

1.11 können einen veranhvortungsvollen Umgang mit 
der Natur (auch im Sinne der NachhaHigkeit) be­
schreiben, begründen und dafür sensibilisieren, 

1.12 können naturwissenschaftliche Erkenntnisse im 
gesellschaftlichen Kontext bewerten. 

2 Verbindliche Studien inhalte 

2.1 Grumllagen der Nachbardisziplinen 

2.1 1 anorganische und organische Chemie, Biochemie 

2.1.:2 Biophysik 

2.2 St.ruktur und Funktion von Zellen 

2.2.1 Pro- und Eukaryotische Zellen, Zell typen 

2.2.2 Zellteilung und Zelldifferenzierung 

2.2.3 Zellstoffwechsel 

2.2.4 Zellkommunikation (HF) 

0" _.0 Si ruktur unrl Funktion von Geweben, Organen 
und Organismen 

2.3.1 Physiologie der Pflanzen und Tiere 

') ') '} 
~.d._ 

2.3.3 

2.~iA 

2.-1 

2..1.1 

2.4.2 

2.-L~1 

2.:1 

2.:1.1 

2.5.2 

2.5.~1 

2.5.-1 

2.6 

2.G.1 

2.6.2 

Physiologie des Menschen 

Fortpflanzung und Enhvicklung 

Grundlagen der Immunbiologie 

Genetik 

klassische und molekulare Genetik 

Humangenetik und molekulargenetische 

Untersuchungsmethoden 

Gentechnik und Biotechnologie (HF) 

Evolution 

Mechanismen der Evolution 

Phylogenetische Systematik 

Evolution cles Menschen (HF) 

Soziobiologie und Verhalten (HF) 

BiorliversiUit und Ökologiß. 

Morphologie der Pflanzen und Tiere 

Arten in einheimischen Ökosystemen und ihre 
systematische Zuordnung 

2.Li.3 abiotische und biotische Faktoren 

2.G.-1 Strukt.uren und Prozesse in Ökosystemen 

2.rL1 Populationsökologie (HF) 

2.G.G 1'ier- und Pflanzengeographie 

2.6.7 Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Um­
welt 

2.7 Biologische Arbeits- und Forschungsmethoden 

2.7.1 morphologische, histologische, systematische und 
ökologische Methodik in Labor und Freiland 

2.7.2 analytische Methoelen 

2.7.3 forschungsbezogenes Arbeiten (HF) 

2.8 Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Stuelieninhalte orientieren sich an elen Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.8.1 Ziele eles Biologieunterrichts 

2.8.2 Beitrag des Faches Biologie für die Gesundheits­
und Um"\velterziehung 

2.8.3 Grundlagen des biologie bezogenen Lernens und 
Lehl'ens 

2.8.4 Beziehungen Z\vischen fachdidaktischen Prinzi­
pien und wissenschaftlichen Grundlagen (HF) 

2.8.5 biologische Arbeitsweisen, Medien und Lernorte 

2.8.6 Vermittlung biologischer Inhalte auf eler Basis 
von Kompetenzmodellen und Bildungsstandards 
(HF) 

2.8.7 Planung von Unterrichtsstunden einschließlich 
schulrelevanter Experimente 

" " Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende faclnvissenschaftli­
che mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fällt auf die Prüfung von gewählten Schwer­
punktthemen, bei denen ein vertieftes \Vissen und 
Können nachzuweisen ist. Ein Drittel eler Zeit 
entfällt auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Übersicht.swissen (fundiertes Wissen und Können 
wird envartet); dieses orientiert sich an den vor­
gegebenen Kompetenzen und Studieninhalten. 
Fachdidaktik ist nicht Gegenstand dieser Prü­
fung. Der Vorsitzende ist für die Einhaltung der 
formalen und inhaltlichen Vorgaben verantwort­
lich. 

Hauptfach 

Die Prüfung elauert insgesamt 60 Minuten. Die 
Bewerber wählen in Abstimmung mit ihren Prü­
fern drei Schwerpunktgebiete: eines aus dem Be­
reich Klassische Biologie, eines aus dem Bereich 
der Organismischen Biologie oder Humanbiolo­
gie und eines aus dem Bereich der Molekularen 
Biologie. 

Beifach 

Die Prüfung dauert insgesamt 45 Minuten. Die 
Bewerber wählen in Abstimmung mit ihren Prü­
fell1 zwei Schwerpunktgebiete: eines aus dem Be­
reichen Klassische Biologie oder Organismische 
Biologie und eines aus elen Bereichen Molekulare 
Biologie oder der Humanbiologie. 
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Chemie (Hauptfach und Bcifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staatlichen Seminaren sowie für die anschließende Pha­
se der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompe­
tenzen im Sülle des lebenslangen Lernens kontinuier­
lich weiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht 
erfordert es, die erworbenen Kompetenzen schillerbezo­
gen einzusetzen. 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Kompetenzen 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen 

verfügen über anschlussfähiges chemisches Fach­
wissen, das es ihnen ermöglicht, Untenichtskon­
zepte und -medien fachlich zu gestalten, inhalt­
lich zu bewerten, neuere chemische Forschung in 
wissenschaftlicher Darstellung zu verfolgen und 
neue Themen adressatengerecht in den Unterricht 
einzubringen, 

beherrschen grundlegende Arbei tsmethoden der 
Chemie, verfügen über praktische Kenntnisse und 
Fertigkeiten im chemischen Experimentieren und 
können Experimente bezüglich Sicherheits- und 
Umweltaspekten beurteilen, 

sind vertraut mit den Erkenntnismethoden der 
Chemie, insbesondere der naturwissenschaft­
lichen Modellbildung, den Ordnungsprinzipien 
der Chemie und der Herleitung gesicherter Er­
kenntnisse aus Experimenten, 

1.4 kennen die Ideengeschichte ausgewählter chemi­
scher Theorien und Begriffe und können sie für 
die Vermittlung eines reflektierten Verständnisses 
des heutigen \Nissensstandes nutzen, 

1.5 sind befähigt, chemische Sachverhalte in ver­
schiedenen Sachzusammenhängen zu erfassen, zu 
bewerten und darzustellen sowie fachlich kom­
petent die Wechselbeziehungen der Chemie zu an­
deren Naturwissenschaften und zur Technik 
(NwT), zur Gesellschaft und zum einzelnen Men­
schen zu begründen, 

1.6 verfügen über anschluss fähiges fachdidaktisches 
Wissen, insbesondere zur chemiebezogenen Lehr­
Lern-Forschung, zu fachdidaktischen Konzeptio­
nen und cillTicularen Ansätzen, typischen Lern­
schwierigkeiten und Schillervorstellungen in den 
Themengebieten des Chemieunterrichts sowie zu 
den Grundlagen eines kompetenzorientierten 
Chemieunterrichts, 

1. 7 verfügen über erste reflektierte Erfahrungen im 
Planen und Gestalten strukturierter Unterrichts­
einheiten, im Durchführen von Unterrichtsstun­
den sowie über die Zusammenarbeit ilmerhalb ei­
nes Teams. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Grundkonzepte der Chemie 

2.1.1 Stoff-Teilchen-Konzept; Reinstoffe und Stoffge­
mische, Aggregatzustände; Atome, Moleküle, Io­
nen (Periodensystem der Elemente) 

2.1.2 Struktur-EIgenschafts-Konzept 

2.1.3 Donator-Akzeptor-Konzept; Redoxreaktionen, 
Säure-Base-Reaktionen 

2.1.4 Energie-Entropie-Konzept 

2.1.5 Gleichgewichtskonzept 

2.1.6 Grundlagen des chemischen Experimentierens 

2.2 Anorganische Chemie 

2.2.1 Chemie der Nichtmetalle / Molekülchemie 

2.2.2 Chemie der Metalle / Koordinationschemie 

2.2.3 bedeutsame anorganischeVerbindungen in Natur 
und Technik 

2.2.4 analytische und synthetische Methoden in der an­
organischen Chemie 

2.2.5 Grundlagen der Festkörperchemie (HF) 

2.2.6 vertiefende Kapitel der lVIolekülchemie und der 
Koordinationschemie (HF) 

2.2.7 aktuelle Aspekte der anorganischen Chemie im 
Überblick: zum Beispiel Bioanorganik, MateIial­
forschung (HF) 

2.3 Qrganische Chemie 

2.3.1 Kohlenwasserstoffe, Moleküle mit funktionellen 
Gruppen, Heterocyclen 

2.3.2 Trennmethoden und Strukturaufklärung durch 
Spektroskopie 

2.3.3 Stereochemie und Chiralität 

2.3.4 Reaktionsmechanismen (SN' SE' SR' Addition, Eli­
minierung) 

2.3.5 technische Produkte 

2.3.6 biologische Chemie (Kohlenhydrate, Fette, Pro­
teine, Nucleinsäuren) 

2.3.7 weitere Reaktionsmechanismen: zum Beispiel 
Carbonylreaktionen, pericyclische Reaktionen, 
metall organische Reaktionen (HF) 

2.3.8 aktuelle Aspekte der organischen Chemie: zum 
Beispiel Syntheseplanllng, organische Photo- und 
Elektrochemie (HF) 

2.4 Physikalische Chemie 

2.4.1 quantenchemische Grundlagen von Atombau und 
chemischer Bindung, molekulare Bewegungsfor­
men, molekulare EnergiestuIen, UV /vis und IR­
Spektroskopie, zwischenmolekulare Wechsel"\vir­
kungen, Struktur des gasförmigen, flüssigen und 
festen Zustandes 

2.4.2 O. und 1. Hauptsatz. Energie und Temperatur in 
makroskopisch/phänomenologischer und mole­
kular/statistischer Sicht, Thermochemie 

2.4.3 2. und 3. Hauptsatz. Entropie: makroskopisch/ 
phänomenologische und molekular/statistische 
Sicht, reversible und irreversible Prozesse 

2.4.4 Gleichgewichte: Phasengleichgewichte, chemi­
sche und elektrochemische Gleichgewichte aus 
thermodynamischer und kinetisch-dynamischer 
Sicht 
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2.4.5 Reakiionsldnetilc Geschwindigkeitsgesetze, Ak-
tivierung und Katalyse chemischer Reaktionen 

2.4.6 NMR-Spektroskopie (HF) 

2.4.7 physikalisch-chemische Messmethoden (HF) 

2.4.8 Elektrochemie (HF) 

2.4.9 Aktuelle Aspekte der Physikalischen Chemie: zum 
Beispiel elektrochemische Energiespeicher (HF), 
photochemische Prozesse in Natur, Wissenschaft 
und Technik (HF), Physikalische Chemie der Ef­
fektstoffe (Farbstoffe, Pigmente, Flüssigkristalle, 
Tenside, Nanoparlikel) (HF) 

2.5 Fachübergreifende Studieninhalte 

2.5.1 Grundlagen der Mathematik und der Physik 

2.5.2 ausgewählte Grundlagen der Biologie, der Geo-
wissenschaften und der Technik 

2.6 Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.6.1 Ziele des Chemieunterrichts; Kompetenzorientie­
rung und Bildungsstandards 

2.6.2 vertikale und horizontale Verknüpfung von 
Unterrichtsinhalten, auch im Hinblick auf inte­
grierte Konzepte aus den Fächern Naturphäno­
mene und Naturwissenschaft und Technik 

2.6.3 Lernvoraussetzungen, Präkonzepte und Interes­
sen der Schülerinnen und Schüler 

2.6.-:1: fachdidaktische Betrachtungsebenen: Stoffe und 
Teilchen, Modell und Wirklichkeit, Fachsystema­
tik und Basiskonzepte im Chemieunterricht 

2.6.5 fachspezifische Methoden und Unterrichtsver­
fahren 

2.6.6 Medien im Chemieunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung des Experiments 

2.6.7 Prinzipien der Planung, Durchführung und Eva­
luation einer Unterrichtseinheit für die Sekun­
darstufe I unter Berücksichtigung integrierter 
und vernetzender Aspekte 

2.6.8 Prinzipien der Planung und Durchführung einer 
am Experiment orientierten Unterrichts einheit 
für die Sekundarstufe II (HF) 

2.6.9 Formen der Leistungsmessung und Evaluation 
(HF) 

3 Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
che mündliche Prüfung. Z\vei Drittel der Zeit ent­
fällt auf die Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können wird erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet). Gegenstand der Prüfung sollen in an­
gemessenem Umfang auch Aspekte mit naturwis­
senschaftlich-technischem Bezug sein. Die Fach-

didaktik ist nicht Gegenstand dieser Prüfung. Der 
Vorsitzende ist für die Einhaltung der formalen 
und inhaltlichen Vorgaben verantwortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkte, davon je einen aus den Bereichen 
Anorganische Chemie, Organische Chemie und 
Physikalische Chemie. 

Bei/ach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, und zwar je einen aus zwei der Be­
reiche Anorganische Chemie, Organische Chemie 
und Physikalische Chemie. In die Prüfung des 
Grundlagen- und Überblickswissens soll auch der 
Bereich eingeschlossen sein, aus dem kein 
Schwerpunkt gewählt wurde. 

Deutsch (Hauptfach und BcHach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staatlichen Seminaren sowie HiT die anschließende Pha­
se der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompe­
tenzen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuier­
lich \veiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht 
erfordert es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezo­
gen einzusetzen. 

Stlldienvoraussetzungen (können durch Reifezeugnis 
nachgewiesen werden) 

Kemltnis des Englischen und einer weiteren Fremdspra­
che 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Kompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

beherrschen die deutsche Sprache sicher in Wort 
und Schrift, 

erwerben eine differenzierte Schreibkompetenz 
und sind in der Lage, eigene und fremde Schreib­
prozesse zu reflektieren, 

können mit den wichtigen wissenschaftlichen 
Hilfsmitteln ihres Faches sicher umgehen, 

kennen und nutzen die Möglichkeiten der her­
kömmlichen und der neuen Medien, 

sind mit den wichtigen wissenschaftlichen Theo­
rien und Methoden der Literaturwissenschaft ver­
traut und in der Lage, fiktionale und nichtfiktio­
nale Texte wissenschaftlich zu beschreiben und zu 
interpretieren, 

sind mi t den wichtigen wissenschaftlichen Theo­
rien und Methoden der Sprachwissenschaft ver­
traut und in der Lage, die Struktur von Sätzen, 
Texten und Gesprächen wissenschaftlich zu ana­
lysieren, 

verfügen über ein fundiertes literarisches und 
literaturgeschichtliches Orientierungswissen, 
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1.8 verfügen über ein fundiertes sprachwissenschaft­
liches und sprachgeschichtliches Orientierungs­
wissen, 

1.9 können Erscheinungen des Wandels und gegen­
wärtige Ausprägungen der Literatur interpreta­
torisch erschließen, 

1.10 können Erscheinungen des Wandels und gegen­
wärtige Ausprägungen der deutschen Sprache 
systematisch beschreiben, 

1.11 verfügen über vertiefte Kenntnisse in den Berei­
chen Literatur, Literaturgeschichte, Kulturge­
schichte und Sprachgeschichte (HF), 

1.12 verfügen über Orientierungswissen und Problem­
bewusstsein für sprachliche und literarische 
Lehr- und Lernprozesse, 

1.13 können sprach- und literaturwissenschaftliches 
Wissen sachgerecht mit fachdidaktischen Theo­
rien und Methoden verbinden. 

2 Verbindliche StudieninhaIte 

2.1 Allgemeine Kenntnisse 

2.1.1 situationsgerechte, adressatenorientierte Gestal­
tung von Texten und Gesprächsbeiträgen 

2.1.2 sachgerechte, sprachlich korrekte und anspre­
chende Präsentation von Ergebnissen wissen­
schaftlicher Arbeit 

2.2 Literaturwissenschaft 

2.2.1 Epochen der deutschen Literatur vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart 

Schwerpunkte sind zu bilden in der Literatur um 
1200, der Frühen Neuzeit über die Aufklärung bis 
zum Sturm und Drang, der klassisch-romanti­
schen Epoche, des daran anschließenden 19. Jahr­
hunderts, in der Literatur der Klassischen Mo­
derne und der Gegenwartsliteratur (HF) 

Von den oben genannten sechs Schwerpunkten 
sind drei zu wählen (BF) 

2.2.2 Vertrautheit mit zentralen epischen, dramatischen 
und lyrischen Werken der deutschen Literatur, 
insbesondere mit den Hauptwerken bedeutender 
deutscher Autorinnen und Autoren auf Grund 
eingehender eigener Lektüre 

2.2.3 Kenntnis der wichtigsten Gattungen und Formen 
der deutschen Literatur und deren Entwicklung 
im Epochenvergleich 

2.2.4 Beziehungen zwischen der deutschen Literatur 
und der europäischen Kultur- und Geistesge­
schichte sowie den Literaturen anderer Sprachen 
(HF) 

2.2.5 Wissen um die Bedeutung der herkömmlichen 
und neuen Medien für das literarische Leben ei­
ner Gesellschaft, Film und Filmanalyse 

2.2.6 wesentliche Aspekte der kritischen Auseinander­
setzung mit der Medialität von Literatur 

2.2.7 Entwicklung des europäischen Theaters, Mög­
lichkei ten von Inszenienmgen 

2.2.8 Kinder- und Jugendliteratur 

2.2.9 wichtige Methoden der Interpretation von Tex­
ten in ihren historischen, sozialen, kulturellen 
und philosophischen Zusammenhängen 

2.2.10 verschiedene Formen der literarischen Kommu­
nikation 

2.3 Sprachwissenschaft: 

2.3.1 Geschichte der deutschen Sprache von den An­
fängen bis zur Gegenwart. 

Schwerpunkte in der Sprachgeschichte sind zu 
bilden im Mittelhochdeutschen und in einer wei­
teren Sprachentwicklungsstufe des Deutschen. 
(HF) 

2.3.2 strukturelle Zusammenhänge des deutschen 
Sprachsystems, insbesondere der Grammatik 
und Lexik 

2.3 . .2.1 Wortebene: Laut- und Silbenstruktur von Wör­
tern, Flexionskategorien lmter Einbeziehung der 
Form, Bedeutung undVerwendung der gramma­
tischen Kategorien, Wortarten, Wortbildung, 
Wortbedeuhmg, Lexikologie und Lexikographie 

2.3.2 . .2 Satzebene: Struktur elementarer und komplexer 
Sätze, Wortgruppen und Satzglieder, Interaktion 
von Satzstruktur und Informationsgliederung, 
Satzmodalität, Satzbedeutung und Äußerungs­
bedeutung 

2.3.2.3 Textebene: Textsorten, Textgliederung, lexikali­
sche und grammatische Mittel zur Herstellung 
von Text-Kohärenz und Text-Kohäsion unter 
Einschluss von Mitteln der Thematisierung und 
Fokussierung, logische und rhetorische Struktur 
von Texten, pragmatische Schlussfolgerungen 

2.3.2.4 Gesprächsebene: Sprechhandlungen und Ge­
sprächsorganisation 

2.3.3 ausgewählte Kenntnisse in den Bereichen Lin­
guistische Pragmatik, Soziolinguistik, Psycho­
linguistik, Spracherwerb und Sprachentwick­
lung, Mediensprache; Sprachphilosophie und 
ArgUlnentationstheorie (HF) 

.2.3.4 Grammatische und historische Gnmdlagen der 
Orthografie 

2.4 Fachdidaktik Deutsch 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen des Schulpraxisse­
mesters und legen ausgewählte theoretische und 
praktische Grundlagen für die zweite Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

2.4.1 didaktische Modelle des Sprach- und Literatur­
unterrichts 

2.4.2 empirische Unterrichts forschung zum Sprach­
und Literaturunterricht 

2.4.3 Konzepte der Diagnose, Planung, Fördenmg und 
Bewertung sprachlichen und literarischen Ler­
nens (auch vor dem Hintergrund der Mehrspra­
chigkeit) 

2.4.4 Grundzüge der Mediendidaktik 

2.4.5 Didaktik der gymnasialen Oberstufe (HF) 
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:1 Durchführung der abschließenden Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung. Jeweils 15 IVIinuLen 
entfallen auf die Prüfung der einzelnen Schwer­
jJunktthemen (vertieftes Wissen und Können 
wird erwartet) und auf die Prüfung von Grund­
lagen- und Überblicks wissen gemäß Kompeten­
zen und Sludieninhalten (fundiertes Wissen und 
Können wird erwartet). Die Fachdidaktik ist 
nicht Gegenstand dieser Prüfung. Der Vorsit­
zende ist für die Einhaltung der formalen und 
inhaltlichen Vorgaben verantwortlich. 

I-Iallptfa,ch 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Die Bewerber 
\V~i.hlen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunktthemen: eines aus dem Bereich 
Spl'aclnvissenschaH (Sprachgeschichte oder 
Sprache als System oder Sprache als Mittel der 
Kommunikation), eines aus dem Bereich Litera­
tur nach 1850 (Gattung oder Unlergattung in 
mehr als einer Epoche der literarischen Moder­
ne/Postmoderne oder Epoche oder bedeutender 
deutschsprachiger Autor) und eines aus dem Be­
reich Literatur vor 1350 (Gattung oder Unter­
gattung oder Epoche oder bedeutender deutsch­
sprachiger Autor). 

Bei den beiden Schwerpunktthemen zur Litera­
tur darf nicht zweimal dasselbe Themenfeld 
(Gattung/Epoche/Autor) gewählt werden. Im 
Bereich Literatur sind epochenübergreifende 
Bezüge sowie das Verhältnis von Tradition und 
Innovation literarischer DarstelIungsfonnen, in 
der Sprachgeschichte ist der Vergleich des 
Gegenwartsdeutschen mit früheren Sprachstu­
fen des Deutschen zu berücksichtigen. 

Beifach 

Die Prüfung dauert -15 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunktthemen: eines aus dem Bereich 
Sprachwissenschaft (Sprache als System oder 
Sprache als Mittel der Kommunikation) und ei­
nes aus dem Bereich Literatur ab dem 18. Jh. 
(Epoche oder Gattung oder Untergattung oder 
bedeutender deutschsprachiger Autor). 

Im Bereich Literatur sind epochenübergreifen­
de Bezüge smvie das Verhältnis von Tradition 
und Innovation literarischer Darstellungsfor­
men zu berücksichtigen. 

Englisch (Hauptfach und Beifach) 

Die SlucUenabsolventinnen und -absolventen verfügen 
übel' vernetzte Kompetenzen in der Fremdsprachenpra­
xis, der Sprachwissenschaft, der Lileraturwissenschaft, 
den Landes- und Kulturwissenschaften, der Fachdidak­
ti k und der Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Können 
in den genannten Bereichen der ersten Phase der Leh­
rerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert, 
die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzuset­
zen. 

Studienvoraussetzungen (können durch Reifezeugnis 
nachgew-iesen werden) 

Latinum oder Kenntnis einer modernen romanischen 
Fremdsprache 

1 I{ol11petcnzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

1.1 verfügen über eine fremdsprachliche Kompe­
tenz, die sich am Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR) orientiert 
und in Einzelkompetenzen der Niveaustufe C2 
entspricht, 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.G 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

2 

2.1 

2.1.1 

verfügen über authentische Erfahrungen und 
Kenntnisse, die sie möglichst im Rahmen eines 
zusammenhängenden mehrmonaligen Aufent­
haltes in einem englischsprachigen Land erwor­
ben haben, 

verfügen über vertieftes, strukturiertes und an­
schlussfähiges Fachwissen in den Teilgebieten 
der Sprachwissenschaft, der Literaturwissen­
schaft und der Landes- und Kulturwissenschaf­
ien und können grundlegende sowie aktuelle 
Theorien und Fragestellungen reflelctieren, 

verfügen über Erkenntnis-, Arbeits- und Be­
schreibungsmethoden des Faches, 

kennen und verwenden fachspezifische Arbeits­
mittel, 

können fachliche Fragestellungen und For­
schungsergebnisse reflektiert in der Fremdspra­
che darstellen, 

können interdisziplinäre Aspekte erkennen und 
beschreiben, 

verfügen über ausbaufähiges Orientierungswis­
sen und Problembewusstsein im Hinblick auf 
fremdsprachliche und interkulturelle Lehr- und 
Lernprozesse, 

kölmen fachwissenschaftliche Inhalte \.Uld Fach­
didaktik funktional integrieren, 

kennen Formen der Fremd- und Selbstevalua­
tion beim Fremdsprachenlernen und wenden 
diese produktiv an. 

Verbindliche Studieninhalte 

Sprachpraxis 

Sprachliche Fertigkeiten 

2.1.1.1 Hör- und Hör-/Sehverstehen 

2.1.1.2 Leseverstehen und Lesestrategien 

2.1.1.3 adressatengerechtes monologisches lUld dialogi­
sches Sprechen in verschiedenen Kommunika­
tionssituationen 

2.1.1.4 Textsorten- und adressatenbezogenes Schreiben 
in verschiedenen Kontexten 

2.1.1.5 schriftliche und mündliche Formen der Sprach­
mittlung, auch zur Gewümung kontrastiver Ein­
sichten in Wortschatz, Strukturen und Stil 

2.1.2 Sprachliche IVIiUel 

2.1.2.1 Lautbildung und Intonation 
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2.1.2.2 differenzierter Wortschatz einschließlich Idio­
matik 

2.1.2.:3 Grammatik: Morphologie und Syntax 

2.1.2.4 Stilistik 

2.1.:3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.-± 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.:3.8 

Nutzung verschiedener l\ledicn, auch zum. ei­
genverantwortlichen Spracherwcrb 

Sprachpraxis \vird insbesondere auch dadurch 
erworben, dassVeranstaltungen in der Zielspra­
che stattfinden. 

..spnlchwissenscha ft 

grundlegende Theorien und Methoden 

allgemeine Sprachwissenschaft: Phonetik und 
Phonologie, Semantik, Lexik, Morphologie und 
Syntax, Pragmatik, jeweils auch in vergleichen­
der Perspektive 

angevvandte Sprachwissenschaft, gegebenenfalls 
an Schwelvunkten wie Soziolinguistik, Psycho­
linguistik, Neurolinguistik und/oder Textlin­
guistik 

VarietiitenHnguistik, inklusive Englisch als Welt­
sprache 

Sprachlern- und Spracherwerbstheorien 

Aspekte der Mehrsprachigkeit und des Sprach­
kontaktes, inklusive Englisch als lingua franca 
in der Europäischen Union 

Überblick über die geschichtliche Entwicklung 
der Sprache und die Prinzipien des Sprachwan­
dels 

fundierte Kenntnisse einer historischen Sprach­
stufe und ihrer kulturhistorischen Hintergrün­
de mit besonderer Berücksichtigung der Ent­
wicklungen zum Geg01Hvartsenglischen (HF) 

Li tera turwissenscha ft 

grundlegende Theorien und Methoden 

theoriegeleitete Verfahren der Textanalyse und 
Textin terpreta tion 

Überblick über elie Entwicklung der englisch­
sprachigen Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart, auch auf Grund eigener Lektüre 
ausgewählter Werke in eIer Originalsprache 

historische und ästhetische Kontextualisierung 
von Autoren, Texten und medialen Ausclrucks­
und Vermittlungsformen 

themenbezogene Analyse und Interpretation von 
Literatur unter Berücksichtigung verschiedener 
medialer Ausclrucksformen (vertieft im HF) 

vertiefte Kenntnisse einzelner Epochen, Gat­
tungen und Autoren vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung 
zeitgenössischer Literatur (HF zwei, Beifach 
mindestens eines dieser Gebiete) 

auf eigene Lektüre in der Originalsprache ge­
gründete Kenntnis von Werken Shakespeares 

Reflexion von Literatur als Element des kultu­
rellen Gedächtnisses, transkultureller Diskurse 

2.-:1 

2.-!.1 

2.-!.2 

2.4.3 

2.-1.-1 

3."1.5 

2.-!.ö 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.ß 

" .. 

so\vie der Herausbildung von Identitäten (ver­
tieft. im HF) 

Landes- und Kultllnvissenschal'ten 

fundierte landeskllndliche und kulturelle 
Kenntnisse der wichtigsten ZielHinder 

Reflexion (trans-)kuHureller Prozesse und Ent.­
wicklw1gen unter Berücksichtigung des europö­
ischen Kontextes und der Globalisiel'ung 

Analyse ausgewählter Phänomene des Kultllr­
raumes auch aus historischel· Perspektive 

Analyse auch von nichtfiktionalen Texten und 
medialen Ausdrucksformen 

funktional ausgewählte Theorien und Methoden 
der Kulturwissenschaften 

Gegenstände und Methoden des kulturwissen­
schaftlichen Löndervergleichs 

GrundlalJen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orient.ieren sich an elen In­
halten und Erfordernissen des Schulpraxisse­
mest.ers und legen ausgewählte theoretische und 
praktische Grundlagen für die zwei te Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

Reflexion grundlegender Sprach erwerbs- und 
-lern theorien in ihrer Bedeut.ung für den Eng­
lischunt.erricht 

Grundlagen der Didaktik und Melhodik des 
kompet.enzorientierlen und kommunikativen 
Englischunterrichts 

Theorien, Ziele undVerfahren des fremdsprach­
lichen und interkulturellen Lernens unter Bc­
rücksichtiglwg der akt.uellen Bildungsstanclards 
und des Gemeinsamen europäischen Referenz­
rahmens für Sprachen (GeR) 

Grundlagen der Beobachtung, Planung, Durch­
führung und Heflexion von Englischunterricht 
auf verschiedenen Stufen des Gymnasiums; Zie­
le, Inhalte, Unterrichtsformen, SozialJormen; 
Met.hoden, Lehr- und Lel'nmat.erialien und IVle­
dien 

vert.iefte Kenntnisse und Reflexion ausgewähl­
t.er Aspekte des Englischunterriebts wie Sprnch­
arbeit, Umgang mit Texten, IVlaterialiencnt­
wicklung, funktionaler Einsa t.z des Lehrwerks 
und \veiterer l'vledien, Formen und Instrumente 
der Evaluation, bilinguales Lernen und Lehren 
(HF) 

Formen forschenden Lerncns (vertieft im HF) 

Durchführung der Prüfung 

Es findet eine abschließende I'achwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung statt. Zwei Drittel der 
Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von 
Schwerpunkt.en (vertieftes Wissen und Können 
\virc1 envartet), ein Drittel entfällt auf die Prü­
['ung von Grundlagen- und Überblickswissen 
gemäß Kompet.enzen und Studieninhalt.en (Jun­
dierles Wissen und Können wird erwartet). Die 
Fachdidaktik ist nicht Gegel1stanc1 dieser Prü­
fung. DCl'Vorsitzende ist für die Einhaltung der 
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formalen und inhaltlichen Vorgaben verant­
wortlich. Die Prüfung erfolgt in englischer Spra­
che. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Ein Drittel die­
ser Prüfungszeit umfasst die Sprachwissen­
schaft. ein Drittel die LiteratUlwissenschaft und 
ein Drittel das Grundlagen- und Überblicks­
wissen. Die Bewerberinnen und Bewerber wäh­
len in Abstimmung mit ihren Prüferinnen und 
Prüfern in Sprach- und Literaturwissenschaft je 
zwei Schwerpunktthemen. In der Sprach- und 
Literaturwissenschaft muss jeweils mindestens 
ein gegenwartsbezogenes Fachgebiet enthalten 
sein. Die Kenntnis von \iVerken Shakespeares ist 
nachzuweisen. Die Prüfung von Grundlagen­
und Überblickswissen sowie die Prüfung der 
Schwerpunkte in Sprach- und Literaturwissen­
schaft schließen Fragestellungen aus den Lan­
des- und Kulturwissenschaften mit ein. 

Beifach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Ein Drittel die­
ser Prüfungszei t umfasst die Sprachwissen­
schaft, ein Drittel die Literaturwissenschaft und 
ein Drittel das Grundlagen- und Überblicks­
wissen. Die Bewerberinnen und Bewerber '.väh­
len in Abstimmung mit ihren Prüferinnen und 
PrÜfelTI in Sprach- und Literaturwissenschaft je 
ein Schwerpunktthema, beide müssen einen 
Gegenwartsbezug enthalten. Die Kenntnis von 
Werken Shakespeares ist nachzuweisen. Die 
Prüfung des Grundlagen- und Überblickswis­
sens in Sprach- und Literaturwissenschaft 
schließt Fragestellungen aus den Landes- und 
Kulturwissenschaften mit ein. 

Erziehungswissenschaft l (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolveniinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staatlichen Seminaren so\vie für die anschließende Pha­
se der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompe­
terlZen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuier­
lich weiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht 
erfordert es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezo­
gen einzusetzen. 

1 Kompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

1.1 Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und For­
schens 

1.1.1 beherrschen Methoden wissenschaftlichen Arbei­
tens, 

1.1.2. können wissenschaftliche Publikationen lesen, 
verstehen und kritisch reflektieren, 

1.1.3 können wissenschaftliche Texte verfassen und 
adressatengerecht präsentieren, 

1 Dieses Fach führt nicht zu einer Unterrichtserlaubnis für ein 
Fach an allgemein bildenden Gymnasien in Baden-Würl­
temberg. 

1.1.4 verfügen über grundlegende Forschungsmethoden 
(vertieft HF), 

1.1.5 können explorative Studien durchführen (HF), 

1..2 Erziehungs- und Bildungstheorien 

1.2.1 kennen Grundbegriffe der Erziehung und Bil­
dung, 

1.2.2 können aktuelle und historische Positionen ana­
lysieren und beurteilen, 

1.2.3 können Erziehungs- und Bildtmgstheorien in his­
torischer und systematischer Perspektive analy­
sieren und beurteilen (HF), 

1.3 Lehren, Lernen, Unterricht 

1.3.1 verfügen über Theorien der Allgemeinen Didak­
tik und der Unterrichtsmethodik, 

1.3.2 können Unterricht systematisch beobachten, ana­
lysieren und in seiner Komplexität mithilfe von 
Fachbegriffen beschreiben, 

1.3.3 verfügen über Konzepte im Umgang mit Hetero­
genität, 

1.3.4 kennen Forschungsergebnisse zur Unterrichts­
qualität, 

1.3.5 kennen verschiedene Theorieansätze zur Be­
schreibung von Entwicklungsprozessen (vertieft 
HF), 

1.3.6 verfügen über Theorien der Lern- und Motiva­
tionspsychologie, 

1.3.7 kennen traditionelle und neuere Konzepte der 
Lernstandserhebllng und der Leistungsbeurtei­
lung (verlieft HF), 

1.3.8 kennen Prinzipien der Curriculumskonstruktion 
und der Unterrichtsentwicklung (HF), 

1.4 Kommunikation und Interaktion 

1.4.1 kennen Konzepte zur Analyse von Kommunika­
tions- und Interaktionsprozessen, 

1.4.2 verfügen über Grundhaltungen wld -fertigkeiten 
der Gesprächsführung und Beratung (vertieft 
HF), 

1.4.3 kölmen Gruppenprozesse systematisch beobach­
ten und analysieren (vertieft HF), 

1.4.4 können Konflikte analysieren und damit umge­
hen, 

1.5. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und die 
Institutionalisierung von Erziehung und Bildung 

1.5.1 können formale und nichtformale Erziehungs­
und Bildungsprozesse lUlterscheiden und charak­
terisieren, 

1.5.2 kennen schultheoretische Konzepte und die 
Funktionen von Schule im gesellschaftlichen 
Kontext (vertieft HF), 

1.5.3 können das Bildungssystem im Kontext anderer 
gesellschaftlicher Teilsysteme verorten, 

1.5.4 können die Einflüsse der Globalisierung auf Bil­
dung und Erziehung analysieren, 

1.5.5 kennen Konzepte zum Umgang mit kultureller 
Vielfalt (vertieft HF), 
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1.5.6 kennen Faktoren der Büdungsbenachteiligung, 
Strukturen sozialer Ungleichheit und ihre Aus­
wirkungen auf das Bildungssystem, 

1.6 Selbstkompetenz und soziale Kompetenzen 

1.6.1 können die eigenen Lernerfahrungen, Wahrneh­
mungs- und Interpretationsmuster reflektieren 
und einordnen. Sie können ihr eigenes Lernen ak­
tiv gestalten, d.h. selbst steuern und organisieren, 
evaluieren lmd weiter entwickeln (biographische 
Kompetenz), 

1.6 . .3 können in sozialen Situationen ihre eigenen An­
liegen kommunizieren und adressatengemäße Ge­
spräche führen (Kommunikations- und Bezie­
hungsfähigkeit), 

1.6.3 können mit inner- und außerschulischen Partnern 
zusammenarbeiten (Kooperations- und Teamfä­
higkeit), 

1.6.4 können in sozialen Situationen der Situation und 
den Beteiligten entsprechend angemessen han­
deln (Urteilsvermögen und HaucUungskompe­
tenz), 

1. 7 Fachdidaktik Erziehungswissenschaft 

1.7.1 kennen den Erziehungs- und Bildungsauftrag des 
Faches Erziehungswissenschaft, 

1.7.2 kennen fachdidaktische Positionen, Theorien und 
Forschungsergebnisse und reflektieren diese kri­
tisch (vertieft HF), 

1.7.3 können Bildungspläne, Lehr- und Arbeitsmittel 
des Faches analysieren, 

1.7.4 können Unterrichtsstunden planen und ihre Pla­
nlmgsgesichtspunkte darlegen. 

2 Studieninhalte 

2.1 Methoden (erziehung~)wissenschaftlichen Ar­
beitens und Forschens 

2.1.1 Basiskenntnisse in Erkenntnis- und Wissen­
schaftstheorie (vertieft HF) 

2.1.2 Methoden und Techniken wissenschaftlichen Ar­
beitens 

.3. L 3 qualitative und quantitative Forschungsmethoden 
(Erhebung und Auswertung) (vertieft HF) 

2.2 Erziehungs- und Bildungstheorien 

2.2.1 Grundbegriffe der Erziehung und Bildung 

2 . .3.2 Grundrichtungen von Erziehungs- und Bildungs­
theorien 

2.2.3 Bedeutung von Erziehungs- und Bildungstheo­
rien für den Unterricht: klassische Theorien, re­
formpädagogische und aktuelle Konzeptionen 
(HF) 

2.2.4 Werte- und Normenproblematik 

2.3 Lehren, Lernen, Unterricht 

2.3.1 Theorien und Modelle der Allgemeinen Didaktik 

2.3.2 Unterrichtsmethoden; Formen der inneren Diffe­
renzierung 

2.3.3 Mediendidaktik 

2.3.4 Lern- und Motivationspsychologie 

2.3.5 Beeinflussung von Lernprozessen, Selbststeue­
rung des Lernens 

2.3.6 Grundfragen der Entwicklung (kognitiv, mora­
lisch, psycho-sozial) (vertieft HF) 

2.3.7 pädagogisch-psychologische Diagnostik; Leis­
iungsbeurteilung (vertieft HF) 

2.4 Kommunikation und Interaktion 

2.4.1 Kommunikations- und Interaktionstheorien 

2.4.2 Rollentheoretische Konzepte 

2.4.3 Beratungskonzepte (vertieft HF) 

2.4.4 Theorien der Gruppenpädagogik 

2.5 Gesellschaftliche Rahmenbeclingungen und die 
Institutionalisierllng von Erziehung und Bildung 

2.5.1 Struktur des Bildungssystems in historischer und 
international vergleichender Perspektive (vertieft 
HF) 

2.5.2 Außerschulische Erziehungs- und Bildungsein­
richtungen (vertieft HF) 

2.5.3 Familienerziehung im Wandel 

2.5.4 Theorien schulischer und außerschulischer Sozi­
alisation 

2.5.5 Rolle der Medien im Sozialisationsprozess, Me­
dienpädagogik 

2.5.6 Gender-Problematik 

2.6 Grundlagen der Fachdidaktik Erziehungswissen­
schaff! 

Die Siudieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der zweiten Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

2.6.1 Fachdidaktische Theorien, curriculare Grundle­
gung des IPdchunterrichts und clidaktische Prinzi­
pien (vertieft HF) 

2.6.2 Unterrichtsformen zur Vermittlung von Wissen 
und pädagogischer Handlungskompetenz 

2.6.3 Kategoriensystem zur Beobachtung, Analyse und 
Planung von pädagogischen Prozessen 

2.6.4 Entwicklung, Erprobung und Reflexion von Lehr­
und Lernprozessen, unter besonderer Berück­
sichtigung von eigenverantwortlichem, systema­
tischem Lernen, der Förderung kooperativer 
Lernformen und der Einbeziehung außerschuli­
scher Lernorte 

3 Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Dri ttel der Zeit ent­
fallen auf die Prüfung der einzelnen Schwer­
punktthemen (vertieftes Wissen und Können wird 
envartet) und ein Drittel auf die Prüfung von 

~ In ErziehllngS\vissenschaft kann die Fachdidaktik auch in 
einem affinen Fach besucht werden, das heißt in PhilosD­
phie/Ethik adel' den Theologien beziehungsweise Religions­
lehren, alternativ kann eine weitere Veranstaltung des Be­
reichs 2.:1 im Umfang von ß ECTS besucht werden. 
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Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kom­
petenzen und St.udieninhalten (fundiertes \Vissen 
und Können wird erwartet). Die Fachdidaklik ist. 
nicht Gegenst.and dieser Prüfung. DerVOl'sitzen­
de ist. für die Einhaltung der formalen und in­
haltlichen Vorgaben veranhvortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert {j0 IVIinut.en. Die Be\verbel' 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
SchwerpunkHhemen aus drei der Bereiche 2.2 bis 
2.5. 

Beifach 

Die Prüfung dauert -1-5 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunktthemen aus zwei der Bereiche 2.2 bis 
2.5. 

EVHngelische 'rheologie (Hauptfach und Beifach) 

Die Sludienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rulsausübung. in der die envorbenen Kompet.enzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
ent.wickelt. werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die envorbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
set.zen. 

Sllldien\'oraussctzungen (können durch Reifezeugnis 
nachgewiesen werden) 

HauptJach: Latinum und Graecum 

Beifach: Latein- und Griechischkenntnisse. Soweit die­
se Kennt.nisse nicht durch das Reifezeugnis oder eine Er­
gänzungsprüfung (Latinum, Graecum) nachgewiesen 
sind, ist die erfolgreiche Teilnahme an Latein- und Grie­
chischkursen, die die Lektüre lateinischer und griechi­
scher Texte ermöglichen, erforderlich. 

1 

1.1 

1 ') 

1.:3 

1.4 

I{ompeLenzen 

Die St.udienabsolventinnen und-absolventen 

verfügen über eine umfassende theologisch-reli­
gionspädagogische Kompetenz als Bestandteil ei­
nes ganzheitlichen Bildungsprozesses, in dem 
auch die eigene Persönlichkeit und Religiosität im 
Hinblkk auf e}je zukünftige Berufsrolle als Reli­
gionslehrer/in kritisch reflektiert und weiterent­
wickelt wird, 

verfügen über die Fähigkeit zum hislorisch-kriti­
sc:hen Umgang mit den zentralen Quellen des 
christlichen Glaubens (Altes lind Neues Test.a­
ment) sowie ihrer Auslegungs- und Wirkungsge­
schichte, 

sind in der Lage, die biblisc:he Überlieferung, die 
kirchengeschidllliche Tradition sowie ihren theo­
logischen Gehalt in der Vernetzung mit politi­
schen, sozia1-, instit.utions-, kultur-, wissen­
schafts- und ment.aliUitsgeschichtlichen Dimen­
sionen in Geschicht.e und Gegenwart darzustellen, 

können die Aussageinteniion sprachlicher und 
nicht.-sprachlic:hcr Außerungen del'Vergangenheit. 

und Gegenwart analysieren und in ihrer Bedeu­
tung für heutiges Erleben, Denken und Handeln 
wahrnehmen und reflektieren, 

1.5 verfügen über die methodische und theoretische 
Kompetenz zum Verstehen und zur sachgerecht.en 
Darst.ellung nichtchrisUicher Religionen und 
interkultureller Fragestellungen, verbunden mit 
der Fähigkeit, den christlichen Glauben im Rah­
men interreligiöser und interkultureller Problem­
horizonte theologisch zur Sprache zu bringen, 

1.6 können den christlichen Glauben und seine we­
sentlichen Inhalte in ihrem Zusammenhang pro­
blemorientiert und gegenwarlsbezogen reflektie­
ren und darstellen, 

1.7 können den christlichen Glauben in seiner Rele­
vunz für individual- und sozialethische Frage­
stellungen reflektieren und im Dialog mit Posi­
tionen der philosophischen Ethik argumentativ 
vertreten, 

1.3 sind in der Lage, sich im Wissen um die eigene 
evangelische Identität. kritisch-konstruktiv mit 
anderen christ.lichen Konfessionen auseinander 
zu setzen und zu verständigen, 

1.9 verfügen über die Fähigkeit, religionspäc1agogi­
sche Grundfragen im Dialog mit den Erziehungs­
wissenschaften, Sozialisationst.heorien und der 
Entwicklungspsychologie zu reflektieren und das 
Fach Religionslehre an der Schule und im Kon­
t.ext der anderen Schulfächer reUektiert zu ver­
treten. 

1.10 können die eigene t.heologisch-religionspädago­
gische Kompet.enz in die Planung von Unterricht 
und die Strukturierung von Lern- und Bilc1ungs­
prozessen sachgerecht einbringen und dabei den 
fachgerechten Einsatz von Met.hoden und Medien 
kritisch reflekt.ieren. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Altes Test.ament 

2.1.1 Bibelkunc1e und Einleitungsfragen 

2.1.~ Methoden hist.orisch-kritischer Text.auslegung 
und Hermeneutik des Alten Testaments 

~.1.:3 zentrale Text.e aus Pentateuch, Geschichtsbüchern 
(HF), Propheten, Psalmen und Weisheits büchern 

2.1..! Überblick über die Geschichte Israels im zweiten 
und erst.en .T alu·tausend v. ehr. 

2.1.5 zentrale theologische und ethische Themen in ih­
rer hist.orischen Entwicklung und Bedeutung 

2.1.6 alttestamentliche Theologie und Religionsge­
schicht.e in ihrer altorientalischen Umwelt (HF) 

2.1.7 Wirkungsgeschicht.e des Alten Test.aments anhanc1 
ausgewählter Beispiele 

2.2 Neues Testament. 

2.2.1 Bibelkunde und Einleitungsfragen 

~.2.2 Methoden hist.orisch-kritischer Textauslegung, 
Theologie und Hermeneutik des Neuen Testa­
ments 
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2.2.3 Texte: Evangelien, Apostelgeschichte und pauli­
nische Literatur 

2.2.4 zentrale Texte aus weiteren Schriften des Neuen 
Testaments (HF) 

2.2.5 Geschichte des Urchristent.ums in seiner Umwelt, 
mit besonderer Berücksichtung der Geschichte 
des .Tudentums in hellenistisch-römischer Zeit 

2.2.6 zentrale theologische Themen des Neuen Testa­
ments (Gotteslehre, Christologie, Soteriologie,An­
thropologie, Ethik, Eschatologie, Ekklesiologie) 

2.2.7 Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments an-
hand ausgewählter Beispiele 

2.3 Kirchen und Christentumsgeschichte 

2.3.1 Epochen der Kirchen- und Christentumsge­
schichte mit exemplarischen Vertiefungen 

2.3.2 zentrale Themen der Dogmen- und Theologiege­
schichte 

2.3.3 mindestens einen historischen Längsschnitt (HF) 

2.3.4 Methodik kirchengeschichtlichen Arbeitens, Kon­
textualisierung und Interpretation kirchen ge­
schichtlicher Quellen 

2.4 Systematische Theologig 

2.4.1 Theologie als Wissenschaft und theologische Er­
kenntnislehre 

2.4.2 Religionstheoretische Grundfragen (Religionsbe­
griff, Religionskritik, Theologie der Religionen); 
Theologie und Hermeneutik der Beziehungen des 
Christentums zu nichtchristlichen Religionen 

2.4.3 

2.-1.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

3.5 

2.5.1 

'J;- ') ..... ;) ..... 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

zentrale dogmatische Themen der christ.lichen 
Lehre in ihrem systematischen Zusammenhang 
und im interdisziplinären Diskurs 

Klassische Konzeptionen der evangelischen Dog­
matik (HF) 

Gruncllegungsfragen christlicher Ethik im Dialog 
mit ausgewählten Entwürfen philosophischer 
Ethik (HF) 

Ausgewählte Probleme christlicher Individual­
und Sozialethik 

Konfessionskunde, kontroverstheologische Pro­
bleme und ökumenische Annäherungen 

Rel igionswissenschaft 

Grundfragen, Theorien und Methoden der Reli­
gionswissenschaft und der Interkulturellen The­
ologie 

Grundkenntnisse und vertierte exemplarische 
Kenntnisse der großen zeitgenössischen nicht­
christlichen Religionen 

Kenntnisse neuer religiöser Bewegungen und der 
Esoterik 

Geschicht.e und Gegenwart der Beziehungen zwi­
schen Christ.entum und nichtchristlicllen Religio­
nen; Grundfragen interreligiöser Begegnung (HF) 

exemplarische Beschäftigung mit einem Aspekt 
des Themenfeldes "Religion(en) und moderne Ge­
sellschafl(en) " 

~.6 Religionspädagogik 

2.6.1 Allgemeine Religionspädagogik: Theorien, Me­
thoden, Ansätze, Handlungsfelder 

2.6.2 wichtige Stationen der Geschichte der Religions­
pädagogik (HF) 

2.6.:3 Entwicklungspsychologische und sozialisations­
theoretische Zugänge zur ReligiosiUit von Kin­
dern und Jugendlichen 

2.7 Grundlagen eier Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemest.ers 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.7.] Religionsdidaktik: Allgemeine Didaktik, Fachcli­
daktik, Ansätze, didaktische Analyse, Elementa­
risienmg, Methoden 

2.7.2 Selbst.verständnis des Religionslehrers; Stat.us des 
Faches an öffentlichen Schulen 

2.7.3 fachelidaktische Erschließung: Ansütze. Metho­
den, ThemenIelder 

2.7.4 Methoden: Kognitive, affektive und handlungs­
orientierte Lernformen, Sozialformen, Umgang 
mit Medien, Formen der Präsent.ation und Evalu­
ation 

2.7.5 Didaktik der gymnasialen Oberstufe (HF) 

3 Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
che Prüfung. Zwei Drittel der Zeit entfällt auf die 
Prü-rung von Schwerpunkten (vert.ieftes Wissen 
und Können wird erwartet), ein Drittel auf die 
Prüfung von Grundlagen- und Überblickwissen 
gemäß Kompet.enzen und St.udieninhalten (fun­
diertes ·Wissen und Können wird erwartet.). Die 
Fachdidaktik ist nicht Gegenstand dieser Prü­
fung; soweit. jedoch ein religionspädagogischer 
Schwerpunkt. gewählt wird, darf dieser auch 
fachdidaktische Aspekte enthalten. Der Vorsit­
zende ist für elie Einha1t.ung der formalen und in­
haltlichen Vorgaben ve:.."anlwortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Die Bewerber 
\vählen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkte: einen aus elen Bel'eichen Altes Tes­
t.ament oder Neues Testament, zwei aus zweien 
der Bereiche Kirchen-/Christent.umsgeschichte, 
Systema tische Theologie, ReligionSWissenschaft 
oder Religionspädagogik. 

Nebenfach 

Die Prüfung dauert 4:5 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit. ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte: einen aus den Bereichen Al1.esTes­
tament oder Neues Testament, einen aus den Be­
reichen Kirchen-/Christent.umsgeschichte, S.yste­
matische Theologie, Religionswissenschaft oder 
Religionspädagogik. 
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Französisch (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in der Fremdsprachenpra­
xis, der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft, 
den Landes- und Kulturwissenschaften, der F'achdidak­
Hk und der Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Können 
in den genannten Bereichen der ersten Phase der Leh­
rerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den Se­
minaren sowie für die anschließende Phase der Berufs­
ausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im Sin­
ne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiterent­
wickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert, elie 
erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzusetzen. 

Studienvoraussetzullgcn (können durch Reifezeugnis 
nachgewiesen \verden) 

Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Lexik, kulturelles und sprachliches Erbe vor al­
lem in Bezug auf die Romania) 

Grundkenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache 
(Mindestniveau A2 nach dem "Gemeinsamen europäi­
schen Referenzrahmen für Sprachen") 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2 

2.1 

Rompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

verfügen über eine fremdsprachliche Kompe­
tenz, die sich am Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR) orientiert 
und in Einzelkompetenzen der Niveaustufe C2 
entspricht, 

verfügen über authentische Erfahrungen und 
Kenntnisse, die sie möglichst im Rahmen eines 
zusammenhängenden melu'monatigen Aufent­
haltes in Ländern der Zielsprache erworben ha­
ben, 

verfügen über vertieftes, strukturiertes und an­
schlussfähiges Fachwissen in den Teilgebieten 
der Sprachwissenschaft, der Literaturwissen­
schaft und der Landes-lmd Kulturwissenschaf­
ten und können grundlegende Theorien sowie 
aktuelle Fragestel1ungen reflektieren, 

verfügen über Erkenntnis-, Arbeits- und Be­
schreibungsmethoden des Faches, 

kennen und verwenden fachspezifische Arbeits­
mittel, 

können fachliche Fragestellungen und For­
schungsergebnisse reflektiert in der Fremdspra­
che darstellen, 

können interdisziplinäre Aspekte erkennen und 
besclu'eiben, 

verfügen über ausbaufähiges Orientierungswis­
sen und Problembewusstsein im Hinblick auf 
fremdsprachliche und interkulturelle Lehr- und 
Lernprozesse, 

können fach wissenschaftliche Inhalte funktio­
nal mit fachdidaktischen Fragestellungen ver­
binden und für die Schulpl'axis nutzbar machen. 

Verbindliche Studicl1il1halte 

S,prachpraxis 

2.1.1 Sprachliche Fertigkeiten 

2.1.1.1 Hör- und Hör-/Sehverstehen 

2.1.1.2 Leseverstehen und Lesestrategien 

2.1.1.3 adressatengerechtes monologisches und dialogi­
sches Sprechen in verschiedenen Kommunika­
tionssituationen 

2.1.1.4 textsorten- und adressatenbezogenes Schreiben 
in verschiedenen Kontexten 

2.1.1.5 schriftliche und mündliche Formen der Sprach­
mittlung, auch zur Ge\vinnung von kontrastiven 
Einsichten in Wortschatz, Strukturen und Stil 

2.1.2 Sprachliche klittel 

2.1.2.1 Lautbildung und Intonation 

2.1.2.2 differenzierter Wortschatz einschließlich Idio­
matik 

2.1.2.3 Grammatik: Morphologie und Syntax 

2.1.3 Nutzung verschiedener .Medien, auch zum 
genvemntwortlichen Spracherwerb 

ei-

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.3 

Sprachpraxis wird insbesondere auch dadurch 
erworben, dassVeranstaltungen in der Zielspra­
che stattfinden. 

,Sprachwissenschaft 

grundlegende Theorien und Methoden 

grundlegende Bereiche der Sprachwissenschaft: 
Phonetik und Phonologie, Orthographie, Mor­
phologie, Syntax, Semantik, Lexik und Pragma­
tik 

angewandte Sprachwissenschaft: einzelne 
Schwerpunkte wie Psycholinguistik (insbeson­
dere Spracherwerb) und Neurolinguistik 

grundlegende Aspekte der Gesamtromania aus 
synchronischer und diachronischer Sicht 

Varietäten- und Soziolinguistik: Fragen der 
präskriptiven Norm; gesprochenes und ge­
schriebenes Französisch, dia phasische und dia­
stratische Varietäten, diatopische Varietäten 
(fran~ais regionaux); Fach- und Gruppenspra­
chen (HF) 

Aspekte der Mehrsprachigkeit und des 
Sprachkontakts, Minderheitensprachen und 
Sprach(en)politik (HF) 

Überblick über die zentralen Prozesse der inter­
nen und die wichtigen Phasen der externen fran­
zösischen Sprachgeschichte vom Lateinischen 
bis in die Gegenwart sowie über Prinzipien des 
Sprachwandels (HF) 

Kontrastieren des Französischen mit mindestens 
einer weiteren romanischen Sprache, dem La­
teinischen und dem Deutschen unter synchroni­
schem und gegebenenfalls diachronischem As­
pekt (HF) 

Literaturwissenschaft 

2.3.1 grundlegende Theorien und Methoden 

2.3.2 theoriegeleitete Verfahren der Textanalyse und 
Textinterpretation 

150 K.u.U. vom 1. Oktober 2009 Nr.17 



2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

Nr.17 

Überblick über die Entwicklung der fl'anzö­
sischsprachigen Literatur vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart, auch auf Grund eigener Lektü­
re ausgewählter Werke in der Originalsprache 

historische und ästhetische Kontextualisierung 
von Autoren, Texten und medialen Ausdrucks­
formen 

themenbezogene Analyse und Interpretation von 
Literatur unter Berücksichtigung verschiedener 
medialer Ausdrucksformen (HF) 

vertiefte Kenntnisse einzelner Epochen, Gat­
tungen und Autoren vom 17. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, unter besonderer Berüc1csichtigung 
zeitgenössischer Literatur (HF zwei Gebiete; BF 
ein Gebiet aus dem 19,-21. Jahrhundert) 

Reflexion von Literatur als Element des kultu­
rellen Gedächtnisses, transkultureller Diskurse 
sowie der Herausbildung von Identitäten unter 
Elnbeziehung der Frankophonie (vertieft im HF) 

Landes- und Kulturwissenschaften 

fundierte landeskundliche und kulturelle 
Kenntnisse der wichtigsten Zielländer 

Reflexion (trans-)kultureller Prozesse und Ent­
wicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesell­
schaft unter Berücksichtigung des europäischen 
Kontextes und der Globalisierung 

Analyse ausgewählter Phänomene des Kultur­
raumes auch aus historischer Perspektive 

Analyse der französischen Medienkultur und ih­
rer verschiedenen Ausdrucksformen 

funktional ausgewählte Theorien und Methoden 
der KulturwissenschaIten (HF) 

Gegenstände und Methoden des kulturwissen­
schaftlichen Ländervergleichs (HF) 

Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen des Schulpraxisse­
mesters und legen ausgewählte theoretische und 
praktische Grundlagen für die zweite Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

Überblick über grundlegende Theorien und For­
schungserkenntnisse zmn Fremdsprachenenverb 
und -lernen 

Grundlagen und Ziele der Didaktik und Metho­
dik des kompetenz orientierten und kommuni­
kativen Französischunterrichts 

fremdsprachliches und interkulturelles Lernen 
unter Berücksichtigung des Gemeinsamen euro­
päischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) 
und der aktuellen Bildungsstandards 

Grundlagen der Beobachtung, Planung, Durch­
führung und Reflexion von Französischunter­
rieht auf verschiedenen Stufen des Gymnasiums 
(Ziele, Inhalte, Unterrichtsformen, Sozialfor­
men, Methoden; Lehr- und Lernmaterialien und 
Medien) 

vertiefte Kenntnisse und Re±1exion ausgewähl­
ter Aspekte des Französischunterriehts wie 

3 

Sprach arbeit, Umgang mit Texten, interkultu­
relles Lernen, Materialienentwicklung, Verwen­
dung des Lehrwerks und weiterer Medien, For­
men und Instrumente der Evaluation, bilingua­
les Lernen und Lehren (HF) 

DUl'Chführung der Prüfung 

Es findet eine abschließende fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung statt. Zwei Drittel der 
Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von 
Schwerpunkten (vertieftes ·Wissen und Können 
wird erwartet), ein Dritlel entfällt auf die Prü­
fung von Grundlagen- und Überblicks\vissen 
gemäß Kompetenzen und Studieninhalten (fun­
diertes Wissen und Können wird erwartet). Die 
Fachdidaktik ist nicht Gegenstand dieser Prü­
fung. DerVorsitzende ist für die Einhaltung der 
zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben verant­
wortlich. Die Prüfung erfolgt in französischer 
Sprache. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Ein Drittel die­
ser Prüfungszeit umfasst die Sprachwissen­
schaft, ein Drittel die Literaturwissenschaft und 
ein Drittel das Grundlagen- und Überblicks­
wissen. Die Bewerberinnen und Bewerber wäh­
len in Abstimmung mit ihren Prüferinnen und 
Prüfelu in Literatur-lmd Sprachwissenschaft je 
zwei Schwerpunktthemen. In der Sprachwis­
senschaft muss mindestens ein gegenwartsbezo­
genes Fachgebiet berücksichtigt sein. In der 
Literaturwissenschaft beziehen sich die Schwer­
punktthemen auf das 17.-21. Jahrhundert, wo­
bei das 20.-21. Jahrhundert berücksichtigt sein 
muss. Die Prüfung von Grundlagen- und Über­
blickswissen sowie die Prüfung der Schwer­
punkte in Sprach- und Literaturwissenschaft 
schließen Fragestellungen aus den Landes- und 
Kulturwissenschaften mit ein. 

Beifach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Ein Drittel die­
ser Prüfungszeit umfasst die Sprachwissen­
schaft, ein Drittel die Litel'atunvissenschaft und 
ein Drittel das Grundlagen- und Überblicks­
wissen. Die Bewerberinnen und Bewerber wäh­
len in Abstimmung mit ihren Prüferinnen und 
Prüfern in Literatur- und Spracll\vissenschaft je 
ein Schwerpunktthema. In der Sprachwissen­
schaft stammt das Thema aus einem gegen­
wartsbezogenen Fachgebiet, in der Literatur­
\vissenschaft aus dem 19.-21. Jahrhundert. Die 
Prüfung des Grundlagen- und Überblickswis­
sens in Sprach- und Literaturwissenschaft 
schließt Fragestellungen aus den Landes- und 
Kulturwissenschaften mit ein. 

Geogl'aphie (Haupt- und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in der Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und 
Können in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
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Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

1 

1.1 

1.2 

1 '.' .V 

1A 

1.5 

1.6 

1.7 

1 " .u 

2 

2.1 

Kompetenzen 

Die Stuclienabsolventen und-absolventinnen 

verfügen über anschluss fähiges geograpl1isches 
Fachwissen, das es ihnen ermöglicht, Unter­
richtskonzepte fachlich korrekt zu gestalten, in­
haltlich zu bewerten, neuere Forschungsergeb­
nisse zu verfolgen und neue Themen adressaten­
gerecht in den Unterricht einzubringen, 

sind vertraut und geübt mit grundlegenden Ar­
beits- und Darstellungsmethoden der Geogra­
phie. 

sind in der Lage, geographische und geO\vissen­
schafthche Sachverhalte in verschiedenen Sach­
zusammenhängen zu erfassen, zu be\verten und 
darzuslellen sowie die \virtschaftliche und gesel1-
schaftliche Relevanz der Sachverhalte zu begrün­
den, 

sind in der Lage, sich Regionalkenntnisse an aus­
gewählten regionalen Beispielen anzueignen, 

sind in der Lage, naturwissenschaftliche und ge­
sellschaftswissenschaftliche Inhalte an regiona­
len Beispielen auf verschiedenen Maßstabsebenen 
zu verknüpfen und räumliche Entwicklungen zu 
analysieren, 

verfügen über anschlussfähiges fachdidaktisches 
Grundwissen, insbesondere über Kenntnisse fach­
didaktischer Konzeptionen und curricularer An­
sätze, und kennen neuere Entwicklungen der 
Fachdidaktik, 

verfügen über erste reflektierte Erfahrungen im 
Planen und Gestalten strukturierler Unterrichts­
einheiten sowie im Durchführen von Unterrichts­
stunden, 

verfügen übel' vertierte allgemein- und regional­
geographische, geoökologische sQ\vie nachbar­
wissenschaftliche Kenntnisse und Erkenntnisse 
und beherrschen ein erweitertes Repertoire an 
Methoden und Instrumenten geographischer Er­
kenntnisgewinnung (HF). 

Verbindliche Studieninhalte 

Grundlegende Kenntnisse im Bereieh der Allge­
meinen Physischen Geographie 

2.1.1 Geomorphologie, einschließlich endogener und 
exogener Prozesse 

2.1.2 Klimageographie 

2.1.3 Bodengeographie 

2.1.4 Biogeographie 

2.1.5 Hydrogeographie (HF) 

2,1.6 Geoökologie (HF) 

2.2 Grundlegende Kenntnisse im Bereich der Hu­
mangeographie 

2.2.1 Siedlungsgeogl'aphie, einschließlich Stadtgeogra­
phie 

2.2.2 Wirtschaftsgeographie, einschließlich volks- und 
beiriebswirtschaftlicher Grundkenninisse 

2.2.3 Bevölkerungs- und Sozialgeographie 

2.2,4 geographische Ent\vicklungsforschung (HF) 

2.2.5 politische Geographie (HF) 

o " ",0 

2.3.1 

2.4 

Kenntnis von Gesellschafts- und Umweltbezie­
hungen (HF) 

Themen zum Beispiel aus den Bereichen: 

- globaler Wandel 

- Ressourcen 

- Naturgefahren 

- Raum- und Regionalplanung 

- Landschaftszonen 

Kenntnis der Regionalen Geographie 

2.5 Kenntnis grundlegender Arbeits- und Darstel­
lungsmethoden 

2.5.1 physisch-geographische Methoden (zum Beispiel 
Geländearbeit, Labol'methoden) 

2.5.2 humangeographische Methoden (zum Beispiel Be­
fragung, Interview, Text- und Medienanalyse, 
Nutzungskartierung) 

2.5.3 Kartographie, Geoinformationssysteme und FelTI-
erkundung 

2.5.4 Raumanalyse und -bewertung 

2.5.5 Mineral- und Gesteinsbestimmung 

2.5.6 praktisches Arbeiten im Gelände und Durchfüh­
rung von Exkursionen 

2.6 Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theorelische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.6.1 fachdidaktische Theorien und Unterrichtskon­
zeptionen 

2.6.2 Bildungsstandards und Curricula 

2.ß.3 fachdidaktische Rekonstruktion fachwissen-
schaJtlicher Inhalte (HF) 

2.6,4 Schülervolverständnisse und Schülermotivat1on 

2.6.5 Analyse von Lehrerhandeln (HF) 

2.6.6 Planung und Analyse von Geographieunterricht 

2.6.7 fachspezifische Unterrichtsmethoden und -me-

:1 

dien 

Durchführung der mündlichen Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung, die sowohl im Hauptfach 
als auch im Beifach über die vom Kandidaten an­
gegebenen Schwerpunkte hinausgehen muss. 
Zwei Drittel der Zeit entfällt auf die Prüfung von 
Schwerpunkten (vertieftes V'lissen und Können 
wird erwartet), ein Drittel auf die Prüfung von 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kom­
petenzen und Studieninhalten (fundiertes Wissen 
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und Können \vird erwartet); die Fachdidaktik ist 
nicht Gegenstand clieser Prüfung. DerVorsiizen­
de ist für die Einhaltung der formalen und in­
haltlichen Vorgaben verantwortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert GO Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkie, einen aus dem Bereich der Allge­
meinen Physischen Geographie, einen aus dem 
Bereich der Humangeographie, einen aus dem Be­
reich Regionale Geographie oeler Gesellschafts­
und Umweltbeziehungen. 

Beifach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
\vählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, einen aus dem Bereich der Allge­
meinen Physischen Geographie, einen aus dem 
Bereich der Humangeographie. 

Geschichte (Haupt- und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich \veiter­
entwickelt \verden. Der schulische Unterrichi erfordert 
es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

Studienvoranssetzungen (können durch Reifezeugnis 
nachgewiesen werden) 

Latinum, Englisch und eine \veitere Fremdsprache (pas­
siv beherrscht) 

1 

1.1 

1.2 

l.a 

1.-1 

1.5 

1.6 

1.7 

Kompetenzen 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen 

verfügen über die wissenschaftlichen und erst.en 
fachdidakiischen Kompetenzen, um Vermiit­
lungs-, Lern- und Bilc1ungsprozesse im gymna­
sialen Geschichtsunterricht zu initiieren und zu 
gestalten, 

verfügen über ein strukturiertes Überblickswis­
sen aus allen Epochen, das zentrale Aspekte der 
europäischen und der außereuropäischen sowie 
der Nahonalgeschichte einschließt und exem­
plarisch in der Regional- und Landesgeschichte 
vel·lieft wird, 

sind in der Lage, historische Sachverhalte 
selbstst.ändig zu erarbeiten und zu beurteilen, 

sind vertraut mll den Methoden und Arbeits­
techniken des Fachs, 

wissen um die GeschichUichkeit historischer 
Grundbegriffe, 

verfügen über klare räumliche und zeitliche Vor­
stellungen, 

sind in der Lage, die wichtigen wissenschaft­
lichen Hilfsmittel als Instrumente der h1stor1-

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

2 

2.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.2 

schen Recherche kritisch lind selbstständig zu 
verwenden, 

kennen \vichtige geschichlswissenschaftliche 
Forschungsansätze, 

können raum-, kulturen- und epochenverglei­
chende Problemstellungen erarbeiten und 
Transfers herstellen. 

sind in der Lage, das im Studium erworbene 
Wissen selbst.ständig zu erweitern und dem wis­
senschaftlichen Erkenntnisfortschritt des Fachs 
en tsprechend zu ergänzen, 

können thematische Schwerpunkte setzen, kom­
plexe historische Probleme ordnen und Zu­
sammenhänge herstellen, 

sind in der Lage, das \iVissen um die historische 
Prägung der Gegenwart. zu vermitteln, 

beherrschen elie kritische Auseinanderset.zung 
sowohl mit historischen Quellen als auch mit 
den Ergebnissen historischer Forschung und 
können diese vermitteln, 

verfügen über Kriterien zur Beobachtung und 
Analyse von Geschichtsunlerricht in der Sekun­
darstufe I und II (Letzteres nur HF), 

sind in der Lage ziel- und problemorientiert 
kleinere Lerneinheiten für die Sekundarstufe I 
und II zu planen (Letzteres nur HF), 

verfügen über vertiefte fachwissenschafl1iche 
Kompetenzen (HF). 

Verbindliche Siudieninhalte 

Allgemeines 

Quellenkunde und Quellenkritik 

Methoden und Theorien der Geschichtswissen­
schaH 

Alte Geschicht.e 

3.3.1 Überblick 

2.2.1.1 Überblick über die politischen, \virtschafllichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklungen in der 
Alten Welt 

2.:2.1.:2 Kenntnis grundlegender Quellen, wichtiger For­
schungskontroversen und aktueller Ansütze in 
der Forschung 

2.3.2 Chronologische DimCl1siofl 

2.:2.2.1 elie mykenische 'WeH, die Dark Ages und das ar­
chaische Griechenland 

3.3.2.2 

'1 '1 '1 " ............. ) 
Griechenlanel in klassischer Zeit 

Alexander eier Große und die Epoche des I-Ielle­
nismus 

2.2.2.-! elie römische Republik 

2.2.2.5 das Imperium Romanum in der Kaiserzeit 

3.2.2.6 elie Spätantike, die Ausbreitung des Christen-
tums und der Zusammenbruch des weströmi­
schen Rekhes in derVölkerwanelenmgszeit 

2.3.3 Systematische Dimel1sion 
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2.2.3.1 politische Ordnungssysteme und politische Kul­
turen in der Antike 

2.2.3.2 soziale und ökonomische Strukturen in der An­
tike 

2.2.3.3 kulturelle und religiöse Phänomene im Wandel 

2.2.3.4 Lebenswelten in der Antike 

2.2.3.5 Wissenskulturen 

2.3. Mittelalter 

2.3.1 Überblick 

2.3.1.] Überblick über die politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklungen des 
!VIi ttelalters (5.-15. Jb.) 

2.3.1.2 Kenntnis grundlegender Quellen, \vichtiger For­
schungskontroversen und aktueller Ansätze in 
der Forschung zur mittelalterlichen Geschichte 

2.3.2 Chronologische Dimension 

2.3.2.1 Frühes Mittelalter: die Ausbildung der frühmit­
ielalterlichen Königreiche (Ethnogenesen - Völ­
kerwanderung, Merowinger) und das karolingi­
sche Europa 

2.3.2.2 Hochmittelalter: Europa im Zeichen des hege­
monialen Kaisertums (Ottorien, Salier) und das 
staufische Imperium 

2.3.2.3 Spätmittelalter: europäische Krisen und die 
Herausbildung der modernen Welt 

2.3.3 Systematische Dimension 

2.3.3.1 politische Ordnungssysteme und politische Kul­
turen 

2.3.3.2 Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag 

2.3.3.3 Religiosität und Religion 

2.3.3.4 Wissenskulturen 

2.3.3.5 mittelalterliche Grundlagen Europas in Kunst, 
Kultur, Bildung und Wissenschaft 

2.4 Frühe Neuzeit, Neuere und Neueste Geschichte 

2.4.] Überblick 

2.4.1.1 Überblick über die politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklungen der 
Frühen Neuzeit (16.-18. Jh.) und der Neueren 
und Neuesten Geschichte (19.-20. Jh.) 

2.4.1.2 Kenntnis grundlegender Quellen, wichtiger For­
schungskontl'oversen und aktueller Ansätze in 
der Forschung zur Frühen Neuzeit und zur Neu­
eren und Neuesten Geschichte 

2.4.2 Chronologische Dimension 

2.4.2.1 Renaissance und Humanismus, Entdeckungen, 
Konfessionsbildung und konfessionelles Zeital­
ter 

2.-:1:.2.2 Krieg, politische Ordnung und Gesellschaft. in 
der Frühen Neuzeit 

2.4.2.3 Absolutismus, Aufkhirung und Reformen im 
18. Jahrhundert 

2.4.2.4 Europäische Geschichte im "langen" 19. Jahr­
hundert 

2.4.2.5 Erster Weltkrieg und Zwischenkriegszeit in Eu-
ropa 

2.4.2.ß Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

2.4.2.7 deutsche und europäische Geschichte seit 1945 

2.4.2.8 Ost-West-Konfrontation und ihre Überwindung, 

2.4.3 

insbesondere Kalter Krieg, innere Entwicklung 
betroffen~r Länder, globale Dimension, Aufstieg 
neuer Mächte 

Systematische Dimension 

2.4.3.1 Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag im \\Tandel 

2.4.3.2 Kulturelle Phänomene im Wandel 

2.4.3.3 Politische Ideen und Revolutionen 

2.4.3.4 Europäische Expansion bis zum Ende der Kolo­
nialreiche 

2.4.3.5 Außereuropäische Geschichte in der Neuzeit 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

2.6.4 

2.6.5 

2.6.6 

il 

Vertiefte Studien (l1:F) 

selbstständige Erarbeitung wissenschaftlicher 
Problemstellungen und Methoden durch Betei­
ligung an forschungsorientierten Lehrveran­
staltungen 

vertiefte Kenntnis von Quellen, Forschungsposi­
tionen und historischen Fachbegriffen 

problemorientierte und epochenübergreifende 
Längsschnitte 

Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen des Schulpraxisse­
mesters und legen ausgewählte theoretische und 
praktische Grundlagen für die zweite Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

Aufgaben und Ziele der Fachdidaktik Geschich­
te und des gymnasialen Geschichtsunterrichts 

Prinzipien und Kategorien des Geschichts­
unterrichts 

fachspezifische Ziele und Inhalte des aktuellen 
Bildungsplans für das Gymnasium, insbesonde­
re auch der gymnasialen Oberstufe (Letzteres 
nur HF) 

Unterrichtsformen im Geschichtsunterricht 

fachspezifische Methoden und ihre Anwendung 
im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I 
und II (Letzteres nur HF), Einsatz von Medien 

Konzeption von Lerneinheiten in der Sekundar­
stufe I und II (Letzteres nur HF) 

Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung. Z\vei Drittel der Zeit 
entfällt auf die Prüfung von Schwerpunkten 
(vertieftes Wissen und Können wird erwartet), 
ein Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
ÜlJerblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können 
wird erwartet); die Fachdidaktik ist nicht 
Gegenstand dieser Prüfung. Der Vorsitzende ist 
für die Einhaltung der formalen und inhalt­
lichen Vorgaben verantwortlich. 
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Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern vier 
Schwerpunkte: einen aus dem Bereich Alte Ge­
schichte, einen aus dem Bereich Mittelalter, ei­
nen aus dem 16. bis Hl. Jahrhundert, einen aus 
dem 20. Jahrhundert. 

Beifach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte: einen aus den Bereichen Alte 
Geschichte oder Mittelalter, einen aus dem Be­
reich 16.-20. Jahrhundert. 

Griechisch (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes 'Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, elle erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

Studienvoraussetzungen (können durch Reifezeugnis 
nachgewiesen werden) 

Graecum und Latinum 

1 Rompetenzen 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 

1.2.1 

1.3.3 

1.2.3 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen sind 
in der Lage 

Sprachkompetenz,~prachwissenschaftliche Kom­
petenz 

auch schwierige griechische Texte ohne Hilfsmit­
tel zielsprachenorientiert zu übersetzen, 

deutsche Texte, die dem antiken Gedankenkreis 
zugeordnet sind, ins Griechische zu übertragen, 

Elemente der griechischen Sprache in meta­
sprachlichen Kategorien zu beschreiben und 
sprachvergleichenel über elie Funktion von Spra­
che zu reflektieren, 

Litera tm'wissenschaft:} i che, kul turwi ssenschaft­
liehe Kompetenz 

griechische Texte im Zusammenhang des Werkes 
und der Gattung auf der Basis wissenscha.ftlicher 
Forschungen zu interpretieren, 

Texte in ihren historischen, kulturellen und ge­
sellschaftlichen Kontext einzuordnen und in ih­
rer Bedingtheit zu verstehen, 

die Rezeption von Texten und Vorstellungen bis in 
die Gegenwart zu verfolgen, 

1.2.4 Wurzeln europäischen Denkens und Handeins in 
der griechischen Kultur zu benennen, 

1.2.5 Inhalte der antiken Kultur und anderer Diszipli­
nen (zum Beispiel Geschichte, Kunst, Religion, 
Philosophie) fachübergreifend zu vernetzen, 

1.3 Fachdidaktische Kompetenz 

1.3.1 unter Einbeziehung grundlegender didaktischer 
und methoclischer Fragestellungen Entwürfe zur 
Unterrichtsgestaltung in der Spracherwerbspha­
se und der Lektürephase zu erstellen, 

1.3.2 einzelne Stunden unter Anleitung durchzuführen, 
deren Planung und Realisierung auszuwerten. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Sprache 

2.1.1 Aneignung eines für die Originallektüre 110twen­
(ligen Wortschatzes 

2.1.2 Wortgrammalik, Satzgraml11atik, Textgral1lmatik 

2.1.3 Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik (at­
tisches Griechisch) 

2.1.4 Geschichte der griechischen Sprache unter Be­
rücksichtigung der Dialekte und mit Einblick in 
die Entwicklung bis zum Neugriechischen (HF) 

2.1.5 wissenschaftliche Sprachbetrachtung (deskripti­
ve und historische Betrachtungsweise); Anwen­
dung auf das Griechische (HF) 

2.2 Literatur 

2.2.1 auf eigener Lektüre in der Originalsprache benl­
hende Kenntnis wesentlicher, vor allem schuh'e­
levanter Autoren und Werke (Dichtung und Pro­
sa) unter Einbeziehung ihrer Überlieferungs- und 
Forschungsgeschichte und Benutzung wissen­
schaftlicher Hilfsmittel 

2.2.2 Literaturgeschichte: Überblick übel' die Epochen 
der griechischen Literatur 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.:3 

2.3.4 

2.3.5 

Gattungen und Textsorten der griechischen Lite­
ratur 

Literaturtheorie, Rhetorik, Poetik 

Prosodie und Metrik 

Rezeption in Literatur, Bildender Kunst, Musik 

Methoden der Textarbeil (textimmanente und 
textexterne In lerpreta tionskategorien) 

Hilfswissenschaften: Epigraphik, Paläographie 
(HF) 

Kultur und Geschichte 

Geschichte des griechisch-römischen Altertums 

Geographie des Mittelmeerraums, insbesondere 
Griechenlands, Topographie Athens, archäologi­
sche Stätten 

griechische Kunst und Architektur 

Mythologie und Religion; Christentum in der grie­
chischen Welt 

griechische Philosophie und ihre Rezeption 

2.3.6 Fortwirken der griechischen Sprache und der 
griechischen Kultur 

2.3.7 Staatstheorien 

2.3.0 Alltagsleben 
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2.-1 Grundlagen der Fachclic1cJktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen cles Schulpraxissemesters 
uncllegen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.4.1 Bildungsstandards: Kompetenzen und Inhalte 

2.4.2 Lehrbuchdidaklik: Grammalikmodel1e; Einfüh­
rung von GrammaUkphünomenen; Übungsfor­
men; Textarbei 1 

2.4.3 Formen der Textarbeit: Textauswahl; Texter­
schließungs- und Übersetzungsmethoden; Inter­
pretalionsverfahren 

2.4.4 Interdependenz von Inhalten (Unterrichtsgegen­
stand), Lernzielen und Unlerrichtsformen, Ein­
satz von Medien 

2.-1:.5 Sprachenverbsphase / Lektürephase: Formen der 
Leistungsbeurleil ung (HF) 

:l Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fadnvissenschaHli­
che mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fallen auf die Prüfung von Schwerpunkt.en (ver­
tieftes V..rissen und Können wird erwart.et), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemüß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet); die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
dieser Prüfung. Der Vorsitzende ist. für die Ein­
haltung der formalen und inhaltlichen Vorgaben 
verant.wortlich. 

Hauptfach 

Die mündliche Prüfung dauert 60 Minut.en. Die 
Bewerber w-ählen in Absprache 1111 t ihrem Prüfer 
drei Sclnverpunkthemen: 1. einen schulrelevanten 
Prosaau1.or (bei umfangreichem Textcorpus Be­
schrünkung auf eÜ1 \Verk),.2. einen schulrelevan­
t.en Dichter (bei umfangreichem Text.corpus Be­
schränkung auf ein Werk), 3. einen weiteren Au­
tor oder ein Sachthema aus der Zeit. von HOl11er 
bis zum Ende der Spätantike. Die Prüfung der 
drei Schwerpunktthemen (40 Minuten) erfasst die 
unter 1.1. und 1.2. aufgeführt.en sprachlichen, 
sprach wissenschaftlichen, li tera tllnvi ssenscha [t­
lichen und kuHurwissenschaft.lichen Kompeten­
zen. 20 Minuten der Prüfung beziehen sich auf 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kom­
petenzen und S1.udieninhalten. 

Beifach 

Die mündliche Prüfung dauert -15 Minuten. Die 
Bewerber wählen in Absprache mit ihrem Prüfer 
zwei Schwerpllnkthemen: 1. einen schulrelevan­
ten Prosaautor (bei umfangreichem Textcorpus 
Beschränkung auf ein Werk), 2. einen schulrele­
vanten Dichter (bei umfangreichem Text.corplls 
Beschrünkung auf ein \Verk). Die Prüfung der 
zwei Schwerpunkl.themen (an IVlinllten) erfasst 
die unter 1..1. und 1.2. aufgeführten sprachlichen, 
sprach wissenschaf1.lichen, 1i 1.er3 l.unvissenschaIt­
lichen und klllturwissenschaft.lichen Kompeten­
zen. 15 Minuten der Prüfung beziehen sich auf 
Grundlagen- und Überblickwissen gemäß Kom­
pet.enzen und Studieninhalten. 

Informatik (Hauptfach) 

Die Studienabsolvent.innen und -absolventen verfügen 
über vernetzt.e Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes ·Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staailichen Seminaren sowie für die anschließende Pha­
se der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompe­
tenzen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuier­
lich weiterentwickelt. werden. Der schulische Unterricht 
erfordert es, elie erworbenen Kompetenzen schülerbezo­
gen einzusetzen. 

1 Kompetenzen 

1.1 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen 
kennen die wichtigsten Inhalte und Methoden der 
Informatik, können diese auf allen Stufen des 
Gymnasiums vermitt.eln sowie die Bedeutung und 
die Auswirkungen der Informatik angemessen 
darst.ellen und reflektieren. 

Grundlagenbezogene Kompet.enzen 

1.1.1 Sie können in fortgeschriltenerWeise mit den ma­
thematischen, logischen, statistischen und physi­
kalischen Hilfsmil.teln, die für die Informatik 
erfol'Clerlic:h sind, umgehen. Sie können in ab­
strakten Modellen denken und beherrschen kon­
st.ruktives Vorgehen. 

1.1..2 Sie verstehen zentrale Begriffe und Konzepte der 
Informatik, wie den des Algorit.hmus und Rech­
ners, in einer von der technischen Realisierung 
unabhängigen, abstl'akten Form, um so zum Bei­
spiel die Grenzen algorithmischerVerfahren und 
deren Korrektheit und Effizienz einschätzen zu 
können. 

1.1.:3 Sie können Informatik-Probleme formal be­
schreiben, analysieren und strukturieren und sind 
in der Lage, Anforderungen an Hard- und Soft­
waresyst.eme in effiziente Lösungen umzusetzen 
und systematisch zu testen. 

1.1.-:1. Sie beherrschen die \vicht.igsten Algorithmen, 
Datenstrukturen und Must.er zur Lösung von 
Problemen einschI. zentraler Programmierpara­
digmen. Sie kennen exakte und approximative 
Berechnungen, sie kennen Verschlüsselungs- und 
Komprimierungsverfahren sovvie Maßnahmen zur 
Datensicherheit. 

1.2 AnwendungsbezQgene Kompet.enzen 
(insbesondere in der Softwaretechnik) 

1.2.1 Sie beherrschen mindest.ens eine Programmier­
sprache, sind mit weiteren Sprachen vertraut und 
kennen mindestens ein größeres In formaiiksystem 
gut. 

.2.2 Sie können Probleme so zerlegen und Schnitt.­
st.ellen so definieren, dass die hierfür entwickel­
ten lnfol"lnaliksysteme wartbar, anpassbar und 
zuverlässig sind. 

1.2.a Sie besitzen solide Kenntnisse im Bereich lVIodel­
Jierung, Software-Architektur und verteilte Sys­
t.eme und kennen den Einsatz VOll Mustern und 
Bibliotheken. 
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1.2.4 Sie können sich in vorhandene Programme einar­
bei ten. Sie können vorhandene Programmele­
mente sinnvoll nutzen und Systeme im Team ent­
wickeln. 

1.3 Weitere fachliche Kompetenzen 

1.3.1 Sie verstehen die Mensch-Maschine-Interaktion, 
können gesellschaftliche Auswirkungen der In­
formatik darlegen und keImen die Bedeutung der 
Informatik für Ausbildungsprozesse sowie für die 
Organisation, Steuerung und Überwachung. 

1.3.2 Sie haben Einsicht in die Konzepte und Funk­
tionsweise von Kommunikationssystemen (vor al­
lem Rechnernetze und webbasierte Anwendun­
gen). 

1.4 Fachübergreifende Kompetenzen 

1.4.1 Sie können systematisieren, dokumentieren und 
Normen einhalten. 

1.4.2 Sie besitzen einen Einblick in die geschichtliche 
Entwicklung der Informatik. 

1.4.3 Sie kennen rechtliche und gesellschaftliche Aus­
wirkungen der Informatik. 

1.4.4 Sie können wissenschaftliche Originalarbeiten 
exemplarisch bearbeiten und deren Inhalt aufbe­
reiten. Zugleich besitzen sie die Befähigung zu ei­
genständiger Weiterbildung und lebenslangem 
Lernen. 

1.5 Fachdidaktische Kompetenzen 

1.5.1 Sie können Bildungszie1e der Informatik in den 
Allgemeinbildungsauftrag der Schule einordnen. 

1.5.2 Sie haben Einblick in fachdidaktische Konzepte 
aller Schulsiufen des Gymnasiums und kennen 
Methoden zum Entwurf von Unterrichtseinhei­
ten. 

1.5.3 Sie können Aufgabenstellungen altersgerecht auf­
bereiten, in die Erfahrungswelt der Schüler/-in­
nen übertragen und einen teamorientierten 
Unterricht gestalten. 

1.5.4 Sie können informatikspeziJische Curricula ver­
gleichen und zugehörige Unterrichtspläne in at­
traktive konsekutive Unlerrichtseinheiten umset­
zen. 

1.5.5 Sie sind mit den einschlägigen Ergebnissen der 
Lehr-Lernforschung vertraut und in der Lage, 
konzeptionelle Entwürfe vor dem Hintergrund 
aktueller Erkenntnisse zu reflektieren. 

1.5.6 Sie kennen im Informatikunterricht einsetzbare 
Werkzeuge und Systeme. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Grundlagen der Informatik 

2.1.1 Mathematik für Informatiker 

2.1.2 Logik, Statistik; vertiefte Kenntnisse aus dem Be­
reich diskrete Strukturen 

2.1.3 abstrakte Maschinen, insbesondere Automaten, 
formale Sprachen, Berechenbarkeit, Komplexität 

2.1.4 formale Systeme, insbesondere Graphen, Daten­
typen, Semantik, Netze 

2.1.5 

2.1.6 

2.1. 7 

2.1.8 

2.1.9 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

'J ') <) 
......... 0.1 

2.2.4 

2.2.5 

2.3 

2.:=l.1 

" " " ..... v ..... 

2.3.3 

2.3.-1: 

Algorithmen und Datenstrukturen, insbesondere 
Listen, Stapel, Schlangen, Bäume, Hashing, Veri­
fikation, Effizienz, Implementierung 

Programmierung, insbesondere Programmier­
konzepte, Programmierparadigmen 

Modellierung und grundlegende Prinzipien der 
Softwaretechnik 

Technische Informatik, insbesondere Funktions­
prinzipien, Bauelemente, Rechnersirukturen 

für das Fach Informatik spezifische Kenntnisse 
und Fertigkeiten im Bereich projektorientierten 
Arbeitens 

Informatik der Systeme 

verteilte Systeme und Rechnernetze 

Datenbanken und Informationssysleme 

Software Engineering 

sichere und zuverlässige Systeme 

spezielle Themen, zum Beispiel Betriebssysteme, 
Programmiersprachen und Übersetzerbau, Rech­
nerarchitektur, Mensch-Maschine-Interaktion, 
Graphische und Bild verarbeitende Systeme, lVIo­
dellbildung und Simulation, Kognitive Systeme 
und RoboUk sowie Themen aus der Theoretischen 
oder der Technischen Informatik 

Grundlagen der Fachdidaktik 

Die StudieninhalLe orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

Bildungsziele der Informatik; Begründung für 
den InIormatikunterricht; Charakterisierung des 
Fachs und fundamentale Ideen; Auswahlkriterien 
für Unterrichtsinhalte 

Unterrichtskonzepte für den Informatikunter­
richt in beiden Sekundarstufen, insbesondere zu 
den Kernpunkten Modellierung, Programmie­
rung, Problemlösung und Validierung 

Lehr-Lernprozesse inklusive Lell1voraussetzun­
gen und Lernschwierigkeiten 

Methoden des Informatikunterrichts, insbesonde­
re Aus\vahl und Einsatz von \'-Verkzeugen, Pro­
jektarbeiten und Vorgehensv.,reisen bei der Er­
Ioigskontrolle 

~l Durchführung der Prüfung 

Das Studium wird beendet mit einer Iachwissen­
schaftlichen mündlichen Prüfung. Zwei Drittel 
der Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von 
Sch\verpunkten (vertieftes Wissen und Können), 
ein Drittel der Prüfungszeit entfällt auf die Prü­
fung von Grundlagen- und Überblickswissen ge­
mäß Kompetenzen und Studieninhalten (fundier­
tes Wissen und Können); die Fachdiclaktik ist 
nicht Gegenstand dieser Prüfung. Der Vorsitzen­
de ist für die Einhaltung der formalen und in­
haltlichen Vorgaben verantwortlich. 
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Die mündliche Prüfung dauert etwa ÖO Minuten. 
Die Bewerber wählen in Abstimmung mit ihren 
Prüfern drei Schwerpunktgebiete, je eines aus der 
praktischen, der theoretischen und der techni­
schen Informatik. Beispiele für Prüfungsgebiete 
aus der praktischen Informatik sind "Datenban­
ken und Informationssysteme" , "Programmier­
sprachen" oder" Verteiltes Rechnen"; Bespiele aus 
der theoretischen Informatik sind "Algorithmen 
und Datenstrukturen" oder "Programmverifika­
tion und formale Semantik"; Beispiele aus der 
technischen Informatik sind "Robotik" oder 
"Rechnernetze". Auf die gewählten Schwer­
punktgebiete entfallen insgesamt 40 Minuten 
Prüfungszeit, weitere 20 Minuten entfallen auf die 
Prüfung von Grundlagen- und Überblickswissen. 

Italienisch (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in der Fremdsprachenpra­
xis, der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft, 
den Landes- und Kulturwissenschaften, der Fachdidak­
tik und der Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Können 
in den genannten Bereichen der ersten Phase der Leh­
rerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den Se­
minaren sowie für die anschließende Phase der Berufs­
ausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im Sin­
ne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiterent­
wickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert es, 
die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzuset­
zen. 

Studienvoraussetzullgen (können auch durch Reifezeug­
nis nachgewiesen werden) 

Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Lexik, kulturelles und sprachliches Erbe v. a. in 
Bezug auf die Romania) 

Grundkenntnisse einer zweiten romanischen Sprache 
(Mindestniveau A2 nach dem "Gemeinsamen europäi­
schen Referenzrahmen für Sprachen") 

1 l{ompctcnzcll 

1.1 

1.2 

1.3 

u 

1.5 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

verfügen über eine fremdsprachliche Kompe­
tenz, die sich am Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR) orientiert 
und in Einzelkompetenzen der Niveaustufe C2 
entspricht, 

verfügen über authentische Erfahrungen und 
Kenntnisse, die sie möglichst im Rahmen eines 
längeren Aufenthaltes in Italien erworben ha­
ben, 

verfügen über vertieftes, strukturiertes und an­
schlussfähiges Fachwissen in den Teilgebieten 
der Sprachwissenschaft, der Literaturwissen­
schaft und den Landes- und Kulturwissen­
schaften und können grundlegende Theorien so­
wie aktuelle Fragestellungen reflektieren, 

verfügen über Erkenntnis-, Arbeits- und Be­
schreibungsmethoden des Faches, 

kennen und verwenden fachspezifische Arbeits­
mittel, 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2 

können fachliche Fragestellungen und For­
schungsergebnisse reflektiert in der Fremdspra­
che darstellen, 

können interdisziplinäre Aspekte erkennen und 
beschreiben, 

verfügen über ausbaufähiges Orientierungswis­
sen und Problembewusstsein im Hinblick auf 
fremdsprachliche und interkulturelle Lehr- und 
Lernprozesse, 

können fachwissenschaftUche Inhalte funktio­
nal mit fachdidaktischen Fragestellungen ver­
binden und für die Schulpraxis nutzbar machen. 

Studieninhalte 

2.1 Sprachpraxis 

2.1.1 Sprachliche Fertigkeiten 

2.1.1.1 Hör- Wld Hör-/Sehverstehen 

2.1.1.2 Leseverstehen und Lesestrategien 

2.1.1.3 Adressatengerechtes monologisches und dialo­
gisches Sprechen in verschiedenen Kommuni­
kationssituationen 

2.1.1.4 Textsorten- und adressatenbezogenes Schreiben 
in verschiedenen Kontexten 

2.1.1.5 schriftliche und mündliche Formen der Sprach­
mittlung, auch zur Gewinnung kontrastiver Ein­
sichten in Wortschatz, Strukturen und Stil 

2.1.2 Sprachliche Mittel 

2.1.2.1 Lautbildung und Intonation 

2.1.2.2 differenzierter Wortschatz einschließlich Idio­
matik 

2.1.2.3 Grammatik: Morphologie und Syntax 

2.1.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

Nutzung verschiedener Jldedien, auch zum ei­
genverantwortlichen Sprachenverb 

Sprachpraxis wird insbesondere auch dadurch 
envorben, dass Veranstaltungen in der Zielspra­
che stattfinden. 

Sprachwissenschaft 

grundlegende Theorien und Methoden 

grundlegende Bereiche der Sprachwissenschaft: 
Phonetik und Phonologie, Orthographie, Mor­
phologie, Syntax, Semantik, Lexik und Pragma­
tik 

angewandte Sprachwissenschaft: Einzelne 
Schwerpunkte 'Nie Psycholinguistik (insbeson­
dere Sprachenverb) und Neurolinguistik 

grundlegende Aspeide der Gesamtromania aus 
synchronischer und diachronischer Sicht 

Varietäten- und Soziolinguistik: Fragen der 
präskriptiven Norm; gesprochenes und ge­
schriebenes Italienisch, dia phasische und dia­
stratische Varietäten, diatopische Varietäten (ita­
liani regionali); Überblick über die primären Di­
alekte (HF); Fach- und Gruppensprachen (HF) 

Aspekte der Mehrsprachigkeit und des 
Sprachkontakts, Minderheitensprachen und 
Sprach(en)politik (HF) 
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2.2.7 

2.2.8 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.'1 

2.4.5 

2.4.6 

2.5 

2.5.1 

NI'. 17 

Überblick über die zentralen Prozesse der inter­
nen und die wichtigen Phasen der externen ita­
lienischen Sprachgeschichte vom Lateinischen 
bis in die Gegenwart sowie über Prinzipien des 
Spl'achwandels 

Kontrastieren des Italienischen mit mindestens 
einer weiteren romanischen Sprache, dem La­
teinischen und dem Deutschen unter synchroni­
schem und gegebenenfalls diachronischem As­
pekt (HF) 

Literaturwissenschaft 

grundlegende Theorien und Methoden 

theoriegeleitete Verfahren der Textanalyse und 
Textinterpretation 

Überblick über die Entwicklung der italieni­
schen Literatur von den Tre Corone bis zur 
Gegenwart, auch auf Grund eigener Lektüre 
ausgewählter Werke in der Originalsprache 

historische und ästhetische Kontextualisierung 
von Autoren, Texten und medialen Ausdrucks­
formen 

themenbezogene Analyse und Interpretation von 
Literatur unter Berücksichtigung verschiedener 
medialer Ausdrucksformen (HF) 

vertiefte Kenntnis einzelner Epochen, Gattun­
gen und Autoren von den Tre Corone bis zur 
Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung 
der zeitgenössischen Literatur (HF mindestens 
zwei Gebiete; BF ein Gebiet aus dem 20.~21. 
J alll·hundert) 

Bedeutung der italienischen Literatur für die 
kulturelle Identität Italiens und Europas (HF) 

Landes- und Ku} turwissenschaften 

fundierte landeskundliehe und kulturelle 
Kenntnisse Italiens 

Reflexion kultureller Prozesse und Entwicklun­
gen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft un­
ter Berücksichtigung des europäischen Kontex­
tes 

Analyse ausgewählter Phänomene des italieni­
schen Kulturraums auch aus historischer Per­
spektive 

Analyse der italienischen Medienkultur und ih­
rer verschiedenen Ausdrucksformen 

funktional ausgewählte Theorien und Methoden 
der Kulturwissenschaften (HF) 

Gegenstände und Methoden des kulturwissen­
schaftlichen Ländervergleichs (HF) 

Grundlagen der Fachrlidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen des Schulpraxisse­
mesters und legen ausgewählte theoretische und 
praktische Grundlagen für die zweite Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

Überblick über gluncllegende Theorien und For­
schungserkenntnisse zum Fremdsprachenerwerb 
und -lernen 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

3 

Grundlagen und Ziele der Didaktik und Metho­
dik des kompetenzorientierten kommunikativen 
Fremdsprachenunterrichts 

fremdsprachliches und interkulturelles Lernen 
unter Berücksichtigung des Gemeinsamen euro­
päischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) 
und der aktuellen Bildungsstandards 

Grundlagen der Beobachtung, Planw1g, Durch­
fülllung und Reflexion von ItalienischWlterricht 
auf verschiedenen Stufen des Gymnasiums (Zie­
le, Inhalte, Unterrichtsformen, Sozialformen, 
Methoden, Lehr- und Lernmaterialien, Medien) 

vertiefte Kenntnisse und Reflexion ausgewähl­
ter Aspekte des Italienischunterrichts wie 
Spracharbeit, Umgang mit Texten, interkultu­
relles Lernen, Entwicklung von Untenichtsma­
terialien,Venvendung des Lehrwerks und weite­
rer Medien, Formen und Instrumente der Evalu­
ation (HF) 

Durchführung der Prüfung 

Es findet eine abschließende fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung statt. Zwei Drittel der 
Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von 
Schwerpunkten (vertieftes Wissen und Können 
wird erwartet), ein Drittel auf die Prüfung von 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß 
Kompetenzen und Studieninhalten (fundiertes 
Wissen und Können wird erwartet). Die Fachdi­
daktik ist nicht Gegenstand dieser Prüfung. Der 
Vorsitzende ist für die Einhaltung der zeitlichen 
und inhaltlichen Vorgaben verantwortlich. Die 
Prüfung erfolgt in italienischer Sprache. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Ein Drittel die­
ser PrüIungszeit umfasst die Sprach\vissen­
schaft, ein Drittel elie Literaturwissenschaft und 
ein Drittel das Grundlagen- und Überblicks­
wissen. Die Bewerberinnen 1ll1d Bewerber wäh­
len in Abstimmung mit ihren Prüferinnen und 
Prüfern in Literatur- und Sprachwissenschaft je 
zwei Schwerpunktthemen. In der Sprachwis­
senschaft muss mindestens ein gegenwartsbezo­
genes Fachgebiet enthalten sein, in der Litera­
tunvissenschaft ein Bereich aus dem 20. bis 21. 
Jahrhundert. Die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen sowie die Prüfung der 
Schwerpunkte in Sprach- und Literaturwissen­
schaft schließen Fragestellungen aus den Lan­
des- und Kulturwissenschaften mit ein. 

Beifach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Ein Drittel die­
ser Prüfungszeit umfasst die Sprachwissen­
schaft, ein Drittel die Literaturwissenschaft und 
ein Drittel das Grundlagen- und Überblicks­
wissen. Die Bewerberinnen und Bewerber wäh­
len in Abstimmung mit ihren Prüferinnen und 
Prüfern in Literatur- w1d Sprachwissenschaft je 
ein Schwerpunktthema. In der Sprachwissen­
schaft stammt das Thema aus einem gegen­
wartsbezogenen Bereich, in der Literaturwis­
senschaft aus dem 20. bis 21. Jahrhundert. Die 
Prüfung des Grundlagen- und Überblickswis-
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sens in Sprach- und Literaturwissenschait 
schließl Fragestellungen aus den Landes- und 
Kultmwissenschaften mit ein. 

.Jüdische Religionslehre (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
übel' vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fdch­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staatlichen Seminaren sowie für die anschließende Pha­
se der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompe­
tenzen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuier­
lich weiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht 
erfordert es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezo­
gen einzusetzen. 

Studienvoraussetzung 

Hebräicum der Hochschule für Jüdische Studien Hei­
deI berg 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

l.4 

.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Kompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

kennen die religiösen Hauptquellen des Juden­
tums auf dem heutigen Stand der Wissenschaft 
und besitzen die Fähigkeit, ihre normative Gel­
tung zeitgemäß darzustellen und zu vertreten (re­
ligiöse und wissenschaftliche Kompetenz), 

können die alten Sprachen des Judentums als 
quellenerschließende und identitätsstiftende Me­
dien einsetzen, um den Schülerinnen und Schü­
lern einen adäquaten Zugang zu den jüdischen 
Texten und zum jüdischen Kult und Brauchtum 
zu vermitteln (sprachliche Kompetenz), 

sind mit den traditionellen Auslegungsmethoden 
der jüdischen Quellen vertraut, zugleich kennen 
sie die modernen Interpretationen der verschie­
denen Richtungen des Judentums (hermeneuti­
sche Kompetenz), 

kennen die Geschichte des jüdischen Volkes und 
die Tendenzen der jüdischen Historiographie (his­
torische Kompetenz), 

sind mit der historischen Vielfalt jüdischer Kul­
turen, Lebenswelten und Literaturen vertraut und 
verfügen über kultur-, kunst- und literaturwis­
senschafUiche Insbumente, um sie zu erschließen 
(kulturwissenschaftliche Kompetenz), 

sind in der Lage, aus ihrer Quellenkenntnis und 
ihrem historischen und kulturwissenschaftlichen 
Wissen ein kohärentes Bild des Judentums zu ent­
werfen (systematische Kompetenz), 

können die religiösen Quellen für aktuelle ethi­
sche Probleme und für Fragen aus der Lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler fruchtbar machen 
(ethische Kompetenz), 

kennen einerseits die emanzipatorischen Potenti­
ale der Religion und andererseits ihre fundamen­
talistischen Gefahren; sie sind imstande, den ab­
soluten Anspruch des Glaubens mit dem gesel1-
schaftlichen Pluralismus zu versöhnen (theolo­
gisch-politische Kompetenz), 

1.9 kennen die Hauptvollzüge jüdischer Religions­
praxis in den verschiedenen Richtungen des .Ju­
dentums (praktische Kompetenz), 

1.10 kennen die Hauptströmungen der jüdischen Pä­
dagogik und sind mit der aktuellen religionspä­
dagogischen Forschung vertraut (religionspäda­
gogische Kompetenz), 

1.11 sind mit den Grundfragen von Religionsunter­
richt und Religionsdidaktik vertraut und kennen 
aktuelle didaktische Modelle (fachdidaktische 
Kompetenz). 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Bibelund.Jüdische Bibelausleg1!ll,g 

3.1.1 Aufbau, Inhalte und Themen der Hebräischen Bi­
bel 

3.1.3 Bibel in Einleitungswissenschaft und Religions­
geschichte 

2.1.3 Textgattungen der Hebräischen Bibel: Rechts­
korpora, Prophetie, Kulttheolgie (HF) 

2.1'+ jüdische Ausleglmgstradition (Parshanut) und de­
ren wichtigste Exponenten (Rabbinerbibel) 

3.3 Talmud, Codices und Rabbinische Literatur 

2.2.1 Hauptwerke der rabbinischen Literatur: lVIishna, 
Tosefta, halachische und aggadische lVIidrashim, 
Jerusalemischer und Babylonischer Talmud 

2.2.2 Entstehung, Aufbau, Inhalte der rabbinischen 
Quellen und ihre Rezeption in den mittelalter­
lichen Codices, Responsen und Kommentaren 

2.2.3 rabbinische Hermeneutik und Logik: Ausle-
gungsregeln und Interpretationsprinzipien (HF) 

2.2.4 rabbinische Rechtskultur illld jüdisches Recht (HF) 

2.3 Geschichte des jüdischen Volkes 

2.3.1 Überblick über die wichtigsten Perioden und 
Zentren der jüdischen Geschichte und Kulturen 
von der Antike bis zur Gegenwart: 1. und2. Tem­
pel; rabbinisches und hellenistisches Judentum 
der Antike; sefardisches und ashkenasisches Ju­
dentum im Mittelalter; West- und Ost judentum in 
der Neuzeit, Zionismus und Geschichte des Staa­
tes Israel 

2.3.2 Ursachen und Folgen der Judenfeindschaft: .Ju­
daeophobie, Antijudaismus, Antisemitismus 

2.3.3 religiöse und säkulare Strömungen des modernen 
Judentums 

2.3.4 Ansätze und Richtungen in der jüdischen Ge­
schichtsschreibung (HF) 

2.4 .Jüdische Philosophie und Geist.esgeschichte 

2.4.1 Geschichte: Epochen der jüdischen Philosophie 
und Geistesgeschichte von der Antike bis zur 
Gegen\vart 

2.4.2 Systematik: Theologie, Anthropologie, Ethik und 
Geschichtstheologie aus jüdischen Quellen 

2.4.3 vertiefte Kenntnisse mindestens zweier Haupt­
werke jüdischer Philosophie jeweils aus dem 
Mittelalter und der Moderne (HF) 
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2.4.4 Überblickswissen zur jüdischen Mystik und Spi­
ritualität: Kabbala, Chassielismus 

2.5 Jüdische Kulturen 

2.5.1 Überblick über die wichtigsten Epochen dei' jü­
dischen Kunst von der Antike bis zur Gegenwart 

2.5.2 Tradition der Bildpädagogik vom Mittelalter bis 
in elie Neuzeit 

2.5.3 Überblick über die hebräischen lU1d jüdischen Li­
teraturen 

2.5.4 Vertiefte Lektü.re der Werke jeweils einerleines jü­
dischen Autorin/ Autors der Diaspora und Israels 
(HF) 

2.6 Praktische Religionslehre 

2.6.1 Traditionelles "Lernen" (Limud) 

2.6.2 Liturgie (Siddur, Machsor) 

2.6.3 Jüdischer Alltag und Lebenszyklus (Halacha Le-
Ma'asse) 

2.6.4 Richtungen des Judentums 

2.7 ReligionspädagQgik 

2.7.1 Überblick über die Geschichte der I-Iauptströ­
mungen jüdischer Pädagogik mit vertiefter 
Kenntnis eines Klassikers der jüdischen Pädago­
gik, eines Bildungsprogramms, eines Schulwerks 
oder eines Lehrerseminars (HF) 

2.7.2 Kenntnis der traditionellen jüdischen Lernkultur 
und der Krise des tradi tionellen jüdischen Erzie­
hungs- und Bildungswesens in der Moderne 

2.7.3 Kenntnis desVerhältnisses von Staat, Schule, Re­
ligionsgemeinschaft und Religionsunterricht 

2.7.4 Beherrschung der Systematik des Religionsunter­
richts in Bibel, Miclrasch, Talmud, jüdische Ge­
schichte und Erinnerungskultur, jüdische Litur­
gie und Lebensformen 

2.7.5 Reflektierter Umgang mit den Bildungsstandards 
und mit Lehrplänen im Fach ,Tüdische Religions­
lehre 

2.7.(j Fertigkeiten im Umgang und in der Entwicklung 
mit Lehrmedien 

2.8 Grundlagen der Fachdidakhk 

2.8.1 

o 0 0 
~.U.,"" 

o ., 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

Didaktik des Religionsunterrichts der Sekundar­
stufe I, insbesondere Symbol- und Ritualdidaktik, 
Bibel- und Midrashdidaktik, Geschichts-und Er­
inn erUl1 gs di d ak t ik 

Didaktik des Re1igionsunterrichts der Sekundar­
stufe II, insbesondere problemorientierter Unter­
richt zur Systematik: Theologie, Anthropologie, 
Ethik (HF) 

Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende faclnvissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent-

fällt auf die Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können wird erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet). Die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
dieser Prüfung; soweit jedoch ein religionsp~ida­
gogischer Schwerpunkt gewählt wird, darf er 
.auch fachdidaktische Aspekte enthalten. DerVor­
sitzende ist für die Einhaltung der formalen und 
inhaltlichen Vorgaben verantwortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert (ja Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkte, einen aus dem Bereich 2.1-2, ei­
nen aus dem Bereich 2.3-5, einen aus dem Bereich 
2.7. 

Beifach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, einen aus dem Bereich 2.1-2, ei­
nen aus dem Bereich 2.3-5 oder 2.7. 

Katholische Theologie (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fach\vissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in elen genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
fufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

Studienvoraussetzungen (können auch durch Reifezeug­
nis nachgewiesen werden) 

Hauptfach: Latinum und Graecum oder Griechisch­
kenntnisse, die ein gutes Verständnis des neutestament­
lichen Urtextes ermöglichen 

Beifach: Latein- und Griechischkenntnisse. Soweit die­
se Kenn tnisse nicht durch das ReiJezeugnis oder eine Er­
gänzungsprüfung (Latinum, Graecum) nachgewiesen 
sind, ist die erEolgreiche Teilnahme an Übungen in La­
tein und Griechisch, die das Studium I.heologischerTexte 
ermöglichen, erforderlich. 

1 Kompetenzen 

1.1 

1.2 

1.:3 

1.4 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

können die Eigenart der Theologie als Glaubens­
wissenschaft darstellen und mgumentat.iv vertre­
t.en, 

können die staatskirchenrechtlichen Grundlagen 
des Religionsunterrichtes argw11entativ vertret.en, 

beherrschen die spezifischen Methoden der theo­
logischen Fächergruppen und des wissenschaft­
lichen Arbeitens, 

können unterschiedliche Grunclmust.er theologi­
scher Arglllnentation anwenden, 
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l.5 

1.6 

können die christliche Gottesrede im populär­
kulturellen Kontext transparent und anschluss­
fähig machen, 

können sich konstruktiv mit neuzeitlicher Reli­
gionskritik und mit der Theodizeefrage ausein­
andersetzen, 

1.7 können die Deutung del'Welt als Schöpfung und 
das christliche Verständnis des Menschen in einem 
pluralen Umfeld von Welterfahrung zur Geltung 
bringen, 

1.8 können die christliche Gottes- und JesuserIah­
rung in unterschiedlichen Denk- und Sprachräu­
men zur Geltung bringen, 

1.9 können theologische Grundaussagen über den 
Menschen auf die ethische Urteils bildung und auf 
die Heranbildung von ethischen Grundhaltungen 
beziehen, 

1.10 können zu 'I\'pen ethischer Normbegründung und 
zu \vichtigen Gebieten der angewandten Ethik im 
Dialog mit gegenwärtigen Ethikdiskursen be­
gründet Stellung nehmen, 

1.11 können historische Epochen als Konstruktion be­
schreiben und Struktur und Methoden der histo­
rischen Urteils bildung am Beispiel nachvollzie­
hen, 

1.12 können sich mit Anfragen an die reale Gestalt von 
Kirche von innen und millen auseinandersetzen, 

1.13 wissen um die Neubesinnung der Kirche im 2.Va­
tikanischen Konzil und können diese auf dem 
Hintergrund exemplarischer Texte aus den Kon­
zilsdokumenten entfalten, 

1.14 können historische und systematische Kenntnisse 
im ökumenischen Dialog zur Geltung bringen, 

1.15 sind in einer kritisch-konstruktiven Ausein­
andersetzung mit anderen religiösen oder welt­
anschaulichen Positionen und mit der säkularen 
Gesellschaft auskunfts- und dialogfähig, 

1.16 können gegen Traditionen und Gegenwartsphä­
nomene des Antisemitismus und der Diffamie­
rung und Diskriminierung religiöser Gruppen ar­
gumentativ vorgehen, 

1.17 können Liturgie in für die Schule relevanten For­
men gestalten, 

1.18 verfügen über eine fachliche und fachdidaktische 
Kompetenz in der biblischen, historischen, syste­
matischen und praktischen Theologie, 

1.19 können zentrale religionsdiclaktische Ansätze 
sach-, schulform- und entwicklungs gerecht auf 
den Religionsunterricht beziehen, 

1.20 können Lehr-/Lernsituationen kriteriengestützt 
beobachten und analysieren, 

1.21 kennen und gewichten schul- und religionspäda­
gogische Begründungen des Religionsunterrichts 
im Verhältnis zu Ethik- i.md Philosophieunterricht 
und können konfessionell-kooperative, interkul­
tm'elle und interreligiöse Konzepte reflektieren, 

1.22 sind in der Lage, eine berufliche Identität als Re­
ligionslehrerin/-lehrer zu ge\vinnen, indem sie die 

2 

eigene Glaubensbiographie mit kirchlichen Er­
wartungen, gesellschaftlich-kulturellen Bedin­
gungen und theologischem Wissen in Verbindung 
bringen. 

Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Altes Testament I Np\JPS Testament 

2.1.1 Entstehung, Aufbau und Inhalt der einzelnen bi­
blischen Bücher, der GroßabschnitLe des Alten 
und des Neuen Testaments und der Kanonbildung 

2.1.2 vertiefende Exegese eines biblischen Buches oder 
eines zentralen Themas (HF) 

2.1.3 Geschichte Israels 

2.1.4 Geschichte, Glaubensvorstellungen und Lebens­
formen des biblischen Judentums 

2.1.5 zentrale biblische Gottesbilder und die Entste­
hung des Monotheismus 

2.1.6 die Gottesbotschaft des historischen Jesus, chris­
tologische und soteriologische Transformationen 
der Gottesrede 

2.1.7 Entstehung und Entwicklung der narrativen Je­
susüberlieferung und deren Ausfa1tung in die li­
terarische Vielfal t der Evangelien 

2.1.8 theologische Konzepte der Verhältnis bestimmung 
von Kirche und Israel (HF) 

2.2 Kirchengeschichte 

2.2.1 Geschichte und Theologie des Ur- und Frühchris­
tentums 

2.2.2 Geschichte und Theologie der spätantiken Reichs­
kirche 

2.2.3 Christentumsgeschichte des Mittelalters 

2.2.4 Christentumsgeschichte der Reformation und 
Konfessionalisierung 

2.2.5 Cluistentumsgeschichte der Neuzeit und Zeitge­
schichte 

2.3 Philosophie I Fundamentaltheologie 

2.3.1 Anliegen, Problemfelder, Grundbegriffe der Fun­
damentaltheologie; Modelle desVerhältnisses von 
Glauben und Wissen, von Offenbarung und Ver­
nunft 

2.3.2 Religionsphilosophie (HF) 

2.3.3 Philosophische Gotteslehre 

2.3.4 Religionskritik und Religionsbegründung 

2.3.5 Theodizee und Anthropodizee 

2.3.6 philosophische Anthropologie im Diskurs der 
Wissenschaften (HF) 

2.3.7 grundlegende Kenntnisse der Weltreligionen im 
interkulturellen und interreligiösen Kontext 

2.4 Dogmat.ik I Ökumenische Theologig 

2.4.1 Problemstellungen, Grundbegriffe, Grundzüge 
der Dogmatik 

2.4.2 Schöpfungs theologie, theologische Anthropologie 
und Gnadenlehre im Diskurs mit den Naturwis­
senschaften 
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2.4.3 christliche Trinitätslehre in theologiegeschicht­
licher und systematisch-theologischer Perspekti­
ve(HF) 

2.4.4 zentrale Entwürfe der Christologie und Soterio-
logie 

2.4.5 Ekklesiologie 

2.4.6 Sakramententheologie 

2.4.7 Eschatologie 

2.5 Theologische Ethik / Sozialethik / Moraltheolo­
gie / Christliche Gesellschaftslehre 

2.5.1 Problemstellungen, Grundbegriffe, Grundzüge 
der Moraltheologie und der Sozialethik 

2.5.2 Fundamentalmoral und Fundamentale Sozial­
ethik (HF) 

2.5.3 exemplarischeVertiefung individualethischer, be­
ziehungsethischer und sozialethischer Bereiche 
der angewandten Ethik 

2.6 Kirchenrecht 

2.6.1 theologische und philosophische Begründung und 
Grundfragen des Kirchenrechts (HF) 

2.6.2 kirchlichesVerfassungsrecht 

2.6.3 Grundbegriffe desVerkündigungsrechtes 

2.6.4 kirchen- undstaatskirchenrechtliche Grundlagen 
des Religionsunterrichts 

2.7 Liturgiewissenschaft. 

2.7.1 theologische und anthropologische Grundlagen 
der Liturgie 

2.7.2 Strukturen und Formen liturgischen Handeins 
(HF) 

2.7.3 eucharistische Liturgie und Liturgie der übrigen 
Sakramente 

2.8 Praktische Theologie / Pastoraltheologie 

2.8.1 Martyria und Diakonia im Selbstvollzug der Kir­
che (HF) 

2.8.2 Praxis felder der Kirche in Auseinandersetzung 
mit theologischen Disziplinen und Humanwis­
senschaften 

2.9 Religionspädagggik 

2.9.1 Grundbegriffe der Religionspädagogik (HF) 

2.9.2 religions- und entwicklungspsychologische The-
orien religiösen Lernens 

2.10 Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.10.1 Theorien und Modelle der Religionsdidaktik 

2.10.2 Methoden der Unterrichtsplanung 

2.10.3 Selbstverständnis von Religionslehrerinnen und 
-lehrern 

2.10.4 theologische, anthropologische und pädagogische 
Begründungen von Religionsunterricht (HF) 

2.10.5 Ansätze konfessionell-kooperativen und interre­
ligiös-kooperativen Religionsunterrichts (HF) 

" " Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fallen auf die Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können wird erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblicks\vissen gemäß Kompetenzen und Slu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet). Die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
dieser Prüfung; soweit jedoch ein religionspäda­
gogischer Schwerpunkt gewählt wird, darf dieser 
auch fachdidaktische Aspekte enthalten. DerVor­
si tzende ist für die Einha1tung der formalen und 
Inhaltlichen Vorgaben verantwortlich. 

Haupt.fach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Die Prüflinge 
wählen in Absprache mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkte aus drei der Fachgebiete ~.1-9, mit 
Zustimmung der Prüfer kann einer der Schwer­
punkte auch mehr a1s ein Fachgebiet berühren. ~.1 
und 2.4 (Altes Testament / Neues Testamenl und 
Dogmatik / Ökumenische Theologie) müssen in je­
dem Fall vertreten sein. 

BeiJach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Prüflinge 
wählen in Absprache mit ihren Prüfern zwei 
Schwerplll1kte aus zwei der Fachgebiete ~.1-9, mit 
Zustimmung der Prüfer kann einer der Schwer­
punlde auch mehr als ein Fachgebiet berühren. ~.1 
(Altes Testament / Neues Testament) muss in je­
dem Fall vertreten sein. 

Latein (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die envorbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

Studienvol'aussetzungcn (können auch durch ReiJezeug­
nis nachgewiesen werden) 

Graecum (HF) und Latinum 

1 I{ompetenzen 

Die StudienabsolvenLinnen und -absolventen sind 
in der Lage 

1.1 Sprachkompetenz,...5.prachwissenschaftliche Kom 
petenz 

1.1.1 auch schwierige lateinische Tex:Le ohne Hilfsmit­
tel zielsprachenorientiert zu übersetzen, 
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1.1.2 deutsche Texte, die dem antiken Gedankenkreis 
zugeordnet sind, ins Lateinische zu übertragen, 

1.1.3 Elemente der lateinischen Sprache in meta­
sprachlichen Kategorien zu beschreiben und 
sprachvergleichend über die Funktion von Spra­
che zu reflektieren, 

.2 Literatunvissenscha I't1 iche, ku1 turwissenschaft 
liehe Kompetenz 

1.2.1 lateinische Texte im Zusammenhang des \Verkes 
und der Gattung auf der Basis wissenschaftlicher 
Forschungen zu interpretieren, 

1.2.2 Texte in ihren historischen, kulturellen und ge­
sellschaftlichen Kontext einzuordnen und in ih­
rer Bedingthei t zu verstehen, 

1.2.3 die Rezeption von Texten und Vorstellungen bis in 
die Gegenwart zu verfolgen, 

1.2,4 Wurzeln europäischen Denkens und HandeIns in 
der römischen Kultur zu benennen, 

] .2.5 Inhalte der antiken Kultur und anderer Diszipli­
nen (zum Beispiel Geschichte, Kunst, Religion, 
Philosophie) fachübergreifend zu vernetzen, 

1.3 Fachdidaktische Kompetenz 

1.a.1 unter Einbeziehung grundlegender didaktischer 
und methodischer Fragestellungen Entwürfe zur 
Unterrichtsgestaltung in der Sprachenverbspha­
se und der Lektürephase zu erstellen, 

1.3.2 einzelne Stunden unt.er Anleitung durchzuführen, 
deren Planung und Realisierung auszU\verten. 

2 Verhilldliche Siudieninhalte 

2.1 ,Sprache 

2.1.1 Aneignung eines für die Originallektüre notwen-
digen Wortschatzes 

2.1.2 Wortgrammatik, Satzgrammatik, Textgrammatik 

2.1.3 Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik 

2.1..4 Geschichte der lateinischen Sprache (HF) 

2.1.5 \vissenschaftliche Sprach betrachtung: deskripti­
ve und historische Betrachtungsweise; Anwen­
dung auf das Lateinische (HF) 

2.2 Literatur 

2.2.1 auf eigener Lektüre in der Originalsprache (Dich­
tung und Prosa) beruhende Kenntnis wesent­
licher, vor allem schulrelevanter Autoren und 
\Verke unter Einbeziehung ihrer Überlieferungs­
und Forschungsgeschichte und Benutzung \vis­
senschaftlicher Hilfsmittel 

2.2.2 Literaturgeschichte: Überblick über die Epochen 
der lateinischen Literatur 

2.2.:3 Gattungen und Textsorten der lateinischen Lite­
ratur 

2.2.4 Liieraturtheol'ie, Rhetorik, Poetik 

2.2.5 Prosodie und Metrik 

2.2.ö Rezeption in Literatur, Bildender Kunst, Musik 

2.2.7 Methoden der Textm'beit: textimmanente und 
tex1.externe InterpretaLionskategorien 

2.2.13 Hilfswissenschaften: Epigraphik, Paläographie 
(HF) 

2.3 Kultur und Geschichte 

2.3.1 Geschichte des griechisch-römischen Altertums 

2.3.2 Geographie des Mittelmeerraums, Topographie 
Roms, archäologische Stütten 

2.3.3 griechische und römische Kunst und Architektur 

2.3.4 Mythologie und Religion; Christentum in der rö­
mischen Welt 

2.3.5 römisches Recht 

2.3.6 Alltagsleben 

2.3.7 Staatstheorien 

2.3.8 antike Philosophie 

2.3.9 Fortwirken der lateinischen Sprache und der rö­
mischen Kultur (besonders in der Gennania Ro­
mana) 

2.4 Grundbgen der Fachclidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die z\veite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.4.1 Bildungsstandards des allgemein bildenden Gym­
nasiums in Baden-\N"ürttemberg 

2.4.2 Lehrbuchdidaktik: Granunaiikmodelle; Einfüh­
rung von Gramma tikphänomenen; Übungsfor­
men; Textarbeit 

2.4.3 Formen der Textarbeit: Textauswahl; Texter­
schließungs- und Übersetzungsmethoden; Inter­
preta ti onsverfahren 

2.4.-1 Interdependenz von Inhalten (Unterrichtsgegen­
stand), Lernzielen und Untel'richtsformen, Ein­
satz von Medien 

2,4.5 Spracherwerbsphase / Leklürephase: Formen der 
Leistungsbeurteilung (HF) 

;~ Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
che mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fallen auf die Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes \N"issen und Können wlrd erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes \Vissen und Können wird 
erwart.et); die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
diesel' Prüfung. DerVorsitzende ist für die Ein­
haltung der formalen und inhaltlichen Vorgaben 
verantwortlich. 

Hauptfach 

Die mündliche Prüfung dauert öD Minuten. Die 
Be\verber wählen in Absprache mi t ihTen Prüfern 
drei Schwerpunkthemen: 1. einen schulrelevanten 
Prosaautol' (bei umfangreichem Textcorpus Be­
schränkung auf ein Werk), 2. einen schulrelevan­
ten Dichter (bei umfangreichem Textcorpus 
Beschränkung auf ein Werk), 3. einen weiteren 
Autor oder ein Sachthema aus der Zeit vom Alt.-
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latein bis zum Hwnanismus. Die Prüfung der drei 
Schwerpunktthemen (40 Minut.en) erfasst die un­
ter 1.1. und 1.2. aufgeführten sprachlichen, 
sprachwissenschaftlichen, literaturwissenschaft­
lichen und kulturwissenschafllichen Kompeten­
zen. 20 Minuten der Prüfung beziehen sich auf 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kom­
petenzen Ulld Studieninhalten. 

Beifach 

Die mündliche Prüfung dauert 45 Minuten. Die 
Bewerber \vählen in Absprache mit ihren Prüfern 
zwei Schwerpunkthemen: 1. einen schulrelevan­
ten Prosaautor (bei umfangreichem Textcorpus 
Beschränkung auf ein Werk), 2. einen schulrele­
vanten Dichter (bei umfangreichem Textcorpus 
Beschränkung auf ein Werk). Die Prüfung der 
zwei Schwerpunktthemen (30 Minuten) erfasst 
die unter 1.1. und 1.2. aufgeführten sprachlichen, 
sprachwissenschaftlichen, literaturwissenschaft­
lichen und kulturwissenschaftlichen Kompeten­
zen. 15 Minuten der Prüfung beziehen sich auf 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kom­
petenzen und Studieninhalten. 

Mathematik (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, F"dch­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staatlichen Seminaren sowie für die anschließende Pha­
se der Berufsausübtmg, in der die erworbenen Kompe­
tenzen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuier­
lich weiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht 
erfordert es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezo­
gen einzusetzen. 

1 I{ompelenzen 

Die Studienabsolventen und-absolventinnen 

1.1 verfügen über fachwissenschaftlich fundierte ma 
thematikbezogene Reflexions- und Kommunika­
tionskompetenzen, d,h. sie 

1.1.1 besitzen ein solides mathematisches Fachwissen, 
das zur Promotionsfähigkeit qualifiziert. (Letzte­
res nur bei Studium als HF), 

1.1.~ kennen die mathematischen Begriffe und Kon­
struktionen, die hinter der Schulmathematik ste­
hen und können diese analysieren und V0111 höhe­
ren Standpunkt aus rechtfertigen, 

1.1.3 können mathematische Gebiete durch Angabe 
treibender Fragestellungen strukturieren, durch 
QuerverbindtU1gen vernetzen und Bezüge zur 
Schulmathematik herstellen, 

1.1.4 können mathematische Sachverhalte adäquat 
mündlich und schriftlich darstellen und sich 
selbstständig mathematische Inhalte aneignen, 

1.1.5 besitzen die Fähigkeit zu schlüssiger Argumenta­
tion und exakter Beweisführung und sind in der 
Lage, auf Einwände einzugehen, 

1.1.6 können Argumentationsketten auf ihre Stichhal­
tigkeit überprüfen, Fehler oder Lücken in ver-

ständlicher Weise offen legen und Hilfest<:<llung 
bei der Korrektur und Präzisierung geben, 

1.1.7 kennen Praxisfelder der Mathematik und können 
außennathematische Fragestellungen modellie­
ren, angemessene mathematische Methoden zur 
Behandlung von Modellen finden W1d anwenden 
sowie die Lösung verständlich vermitteln, 

1.1.8 können auf Grund ihrer mathematischen Allge­
meinbildung wesentliche mathematische Bezüge 
im Alltag, in öffentlichen Texten und in der All­
tagssprache benennen, verstehen und erklären, 

1.2 verfügen über fach didaktische BasiskompeLen­
zen, d.h. sie 

1.2.1 kennen die Grundlagen des Mathematiklernens in 
den Sekundarstufen sowie wichtige fachdidakti­
sche Prinzipien und Unterrichtskonzepte und 
können diese auf zentrale Inhalte des Mathemn­
tikunterrichts anwenden, 

1.2.2 kennen wesentliche Grundvorstellungen und Zu­
gangsweisen für zentrale Inhalte des Mathema­
tikun terrich ts, 

1.2.3 verfügen über die Fähigkeit zur kritischen Lek­
türe fachdidaktischer Publikationen und können 
die Erkenntnisse bei der Unterrichtsplanung um­
setzen, 

1.2.4 verfügen über Glunclerfahrungen, mathematische 
Inhalte schüler- und zugleich fachgerecht. als 
Lernsequenzen beziehungsweise -moduln zu or­
ganisieren, zu gestalten und ihre Entscheidungen 
zu vertreten. 

2 Verbindliche Studienillhalte 

2.1 Analysis 

.3.1.1 Beweismelhoden: Vollständige Induktion, incli­
rektel" Beweis 

2.1.2 Grenzwertbegriff: Folgen, R.eihen, Stetigkeit 

2.1.3 reelle und komplexe Zahlen 

2.1..1 Differentiation und Integration, ExtrenHvel'tpro­
bleme 

2.1.5 Potenzl'eihen, Rationale Funktionen, Partial­
bruchzerlegung 

2.1.6 elementare Funktionen, insbesondere Exponenti­
alfunktion, Logarithmus, trigonometrische Funk­
tionen 

2.1.7 Topologie des Rn (HF) 

2.1.8 Differentialrechnung in mehreren Veränderlichen 
(HF) 

2.1.9 Potenzrcihenentwicklung, T<.1ylorformel (HF) 

2.1.10 Satz über implizite Funktionen, Kurven und Flä­
chen (HF) 

2.1.11 lVIehrfachintegrale (HF) 

Differentialgleichungen: 

2.1.12 Elementare Differentialgleichungen 

2.1.13 lineare Differentialgleichungen 
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2.1.14 Existenz- und Eindeutigkeit der Lösungen (HF) 

Funktionentheorie: 

2.1.15 reelle und komplexe Differenzierbarkeit (HF) 

2.1.16 Cauchyscher Integralsatz und Integralformel (HF) 

2.1.17 Potenzreihenkalkül, Fundamentalsatz der Alge-
bra (HF) 

2.1.18 Eigenschaften holomorpher Funktionen (HF) 

2.1.19 Residuensatz, Berechnung von speziellen reellen 
Integralen (HF) 

2.2 Lineare Algebra 

2.2.1 Grundbegriffe der Algebra und Mengenlehre 

2.2.2 Vektorräume und lineare Abbildungen 

2.2.3 Mat.rizen, Matrixdarstellung linearer Abbildun-
gen 

2.2.4 Determinanten, Permutationen 

2.2.5 lineare Gleichungssysteme, Gauß-Algorithmus 

2.2.6 Euklidische Vektorräume, Längen- und Winkel-
messung 

2.2.7 geometrische Abbildungen 

2.2.8 Eigenwerte und Eigenvektoren, Normalformen 
von Endomorphismen (HF) 

2.2.9 lineare Ungleichungen, konvexe Polyeder, lineare 
Optimierung (HF) 

2.3 Algebra und Zahlentheorie 

2.3.1 Aufbau des Zahlensystems 

2.3.2 Teilbarkeit, Euklidischer Algorithmus, Primzah-
len und Primfaktorzerlegung 

2.3.3 elementare Resultate zur Primzahlverteilung 

2.3.4 Rechnen mit Restklassen 

2.3.5 Bedeutung der Zahlentheorie in der Kryptogra­
phie 

2.3.6 Gruppen, Gruppenwirlnmgen, Symmetrie 

2.3.7 Körpertheorie und Konstruktionen mit Zirkel 
und Lineal (HF) 

2.3.8 endliche Körper (HF) 

2.3.9 Polynomringe und Theorie der Löslmg algebrai­
scher Gleichungen in einer Veränderlichen (HF) 

2.4 Geometrie 

2.4.1 Grundlagen der affinen, euklidischen und pro-
jektiven Geometrie 

2A.2 Parallel- und Zentralprojektion 

2.4.3 Einblicke in eine nichteuklidische Geometrie 

2.4.4 Isometriegruppen euklidischer Räume, Platoni-
sche Körper 

2.4.5 Eulersche Polyederformel, Eulerzahl 

2.4.6 Geometrie der Kegelschnitte 

2.5 Numerik 

2.5.1 Rechnerarithmetik, Fehleranalyse (HF) 

2.5.2 iterative Verfahren (HF) 

2.5.3 Interpolation, numerische Integration (HF) 

2.5.4 lineare Ausgleichsprobleme (HF) 

2.6 Stochastik 

2.6.1 Wahrscheinlichkeitsraum und Wahrscheinlich­
keitsmaße 

2.6.2 elementare Kombinatorik und diskrete Wahr­
scheinlichkei tsrä ume 

2.6.3 bedingte Wahrscheinlichkeit, stochastische Un­
abhängigkeit 

2.6.4 wichtige diskrete und stetige Modelle 

2.6.5 Zufallsvariable, Verteilung, Erwartungswert, Va­
rianz 

2.6.6 Konvergenzbegriffe in der Wahrscheinlichkeits­
theorie (HF) 

2.6.7 Gesetze großer Zahlen, zentraler Grenzwertsatz 
(HF) 

2.6.8 Einführung in Fragestellung und Methoden der 
Statistik (HF) 

2.6.9 Testverfahren (HF) 

2.7 Grundlagen der Fdchdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.7.1 ausgewählte Inhalte der Didaktik der Sekundar­
stufe I aus den Gebieten Zahlbereiche, Algebra, 
Geometrie und Stochastik 

2.7.2 ausgewählte Inhalte der Didaktik der Sekundar­
stufe II aus den Gebieten Analysis, Lineare Algebra 
mit Analytischer Geometrie und Stochastik (HF) 

2.7.3 Grundlagen des Mathematiklernens unter Einbe­
zug fachspezifischer Medien, insbesondere Soft­
ware zur Dynamischen Geometrie und zur Sto­
chastik sowie Computer-Algebra-Systeme 

2.7.4 Vernetzung von Teilbereichen der Schulmathe­
matilt untereinander und mit der Fachwissen­
sehaft 

3 Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Prü­
lungszeit entfallen auf die Prüfung von Schwer­
punkten (vertieftes Wissen lmd Können), ein Drit­
tel der Prüfungszeit entfällt auf die Prüfung von 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kom­
petenzen und Studieninhalten (fundiertes Wissen 
und Können); die Fachdidaktik ist nicht Gegen­
stand dieser Prüfung. Der Vorsitzende ist für die 
Einhaltung der zeitlichen Vorgaben verantwort­
lieh. 

Hauptfach 

Die mündliche Prüfung dauert etwa 60 Minuten. 
Die Bewerber wählen in Abstimmung mit ihren 
Prüfern drei Schwerpunktgebiete aus drei ver­
schiedenen der nachfolgenden fünf Teilbereiche 
der Mathematik: 
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1. Analysis 

2. Geometde 

3. Algebra oder Zahlentheorie 

4. Numerische Mathematik 

5. Stochastik. 

Mathematik-geschichtliche Aspekte werden nach 
Möglichkeit in den Prüfungsverlauf einbezogen. 
Auf die gewählten Schwerpunktgebiete entfallen 
insgesamt 40 Minuten Prüfungszeit, weitere 20 
Minuten entfallen auf die Prüfung von Grundla­
gen- und Überblickswissen. 

Bei/ach 

Die mündliche Prüfung dauert etwa 45 Minuten. 
Die Bewerber wählen in Abstimmung mit ihren 
Prüfern zwei Sclnverpunktgebiete aus zwei ver­
schiedenen der nachfolgenden vier Teilbereiche 
der Mathematik: 

1. Analysis 

2. Geometrie 

3. Algebra oder Zahlentheorie 

4. Stochastik. 

Mathematik-geschichtliche Aspekte werden nach 
MöglichkeH in den Prüfungsverlauf einbezogen. 
Auf die gewählten Schwerpunktgebiete entfallen 
insgesamt 30 Minuten Prüfungszeit, weitere 15 
Minuten entfallen auf die Prüfung von Grunclla­
gen- und Überblickswissen. 

Natunvissenschaft und Technik 
(Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in technischen Wissen­
schaften und drei der Naturwissenschaften Biologie, 
Chemie, Physische Geografie und Physik, dazu in Fach­
praxis, Fachdidaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wis­
sen und Können in den genannten Bereichen der ersten 
Phase der Lehrerbildung sind die Basis für die zweite 
Phase an den Staatlichen Seminaren sowie für die an­
schließende Phase der Berufsausübung. In dieser werden 
die envorbenen Kompetenzen im Sinne des lebenslangen 
Lernens kontinuierlich wei teren twickelt. Der schulische 
Unterricht erfordert es, die erworbenen Kompetenzen 
schülerbezogen einzusetzen. 

Studienvoraussetzung 

gleichzeitiges oder vorausgehendes Studium mindestens 
eines der Fächer Biologie, Chemie, Physik oder Geogra­
phie mit Schwerpunkt Physische Geographie 

1 

1.1 

1.2 

I{ompctel1zel1 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

kennen unterrich1.srelevante grundlegende Kon­
zepte und Herangehensweisen der Physik und 
mindestens zweier weiterer Naturwissenschaften, 

sind befähigt, Sachverhalte aus naturwissen­
schaftlicher Sicht zu erfassen, darzustellen und 
im Rückgriff auf naturwissenschaftliche Inst.ru­
mentarien und gesellschaftliche Wertvorstellun­
gen zu beleuchten, 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

2 

2.1 

2.1.1 

verfügen über anschlussHihiges Fachwissen aus 
naturwissenschaftlichen und technischen Berei­
chen, das ihnen ermöglicht, Unterrichtskonzep­
te fachlich korrekt zu gest.alten, zu bewert.en, 
neuere Entwicklungen zu vedolgen und diese 
adressatengerecht in den Unterricht einzubrin­
gen, 

können die grundlegenden Merkmale, Struktu­
ren, Begriffe der Naturwissenschaften und der 
Technik im Zusammenhang erläutern, 

beherrschen ausgewählte, grundlegende Ar­
beilsmethoden der Naturwissenschaften und der 
Technik und können diese auf neue Fragestel­
lungen oder Aufgaben anwenden, 

können schulrelevante Sicherheitsaspekte na­
turwissenschaftlichen und technischen Unter­
richts darlegen, begründen und Experimente 
und Arbeiten sichel' durchführen, 

können grundlegende Eigenschaften verschie­
dener Werkstoffe beschreiben und verfügen über 
praktische Erfahrungen in ihrer Be- und Verar­
beitung, 

beherrschen grundlegende wissenschaftliche 
Methoden und technische Verfahren, die zum 
Planen, Konzipieren, Herstellen und Testen 
technischer Gegenstände erforderlich sind, 

können Geräte, Werkzeuge und Maschinen si­
cher und fachgerecht handhaben, 

verfügen über Fähigkeiten zur mathematischen 
und grafischen Beschreibung sowie Modellie­
rung teclmischer Systeme auf der Grundlage von 
Prinzipien und Methoden der Mathematik, Na­
tur- und Technikwissenschaften, 

sind in der Lage individuelle und gesellschaftli­
che Voraussetzungen und Auswirkungen natur­
wissenschaftlicher und technischer Entwick­
lungen zu analysieren und darzustellen, 

erwerben ein reflektiertes Überblickswissen zu 
fachdidaktischen Konzepten und curricularen 
Grundlagen. 

Verbindliche Studicninhalie 

Bereich Naturwissenschaften 

im Umfang von in der Regel 20 Prozent (HF) be­
ziehungsweise 25 Prozent (BF) der fachwissen­
schaftlichen Pflichtmodule 

Die Studierenden erwerben Kenntnisse in min­
destens drei der vier Natmwissenschaften. Da­
bei sind der Erwerb von Grundlagen der Physik 
(insbesondere Mechanik) sowie naturwissen­
schaftliches Experimentieren für alle Studie­
renden verpflichtend. Bereits absolvierte Stu­
dienleistungen können durch Wahlmodule er­
setzt ,verden. 

Bereich Biologie 

Grundkenntnisse wichtiger biologischer Sach­
verhalte durch Berücksichtigung des Alltagsbe­
zugs aus den Bereichen 
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3.1.1.1 Grundlagen des Enel'giestofhvechsels von Zel­
len und Organismen 

2.1.1.2 Anatomische und physiologische Grundlagen 
der Humanbiologie 

2.1.1.3 Stoffkreisläufe und EnergieJIuss in Ökosyste­
men 

2.1.2 Bereich Chemie 

Grundkenntnisse wichtiger chemischer Sach­
verhalle unter Berücksichtigung des AJHagsbe­
zugs aus den Bereichen 

2.1.2.1 Grundkonzepte der allgemeinen und physikali­
schen Chemie 

2.1.2.2 bedeutsame anorganische und organische Stof­
le in Natur und Technik 

2.1.3 Bereich Physik 

Grundkenntnisse wichtiger physikalischer 
Sachverhalte unter Berücksichtigung des All­
tagsbezugs aus den Bereichen 

2.1.3.1 Mechanik und Akustik 

2.1.3.2 Wärmelehre 

2.1.3.3 Elektrizitätslehre 

2.1.3.4 Optik 

2.1A Bereich Physische Geographie 

Grundlegende Kenntnisse der Allgemeinen Phy­
sischen Geographie unter Berücksichtigung des 
Alltagsbezugs aus den Bereichen 

2.1..4.1 Geomorphologie, einschließlich endogener und 
exogener Prozesse und ihrer geologischen 
Grundlagen 

2.1.4.2 Wetter und Klima 

2.1A.3 Böden 

2.2 Bereich Technik 

im Umfang von in der Regel UD Prozent (HF) be­
ziehungs\veise 75 Prozent (BF) der fach\vissen­
schaftlichen Pflichtmodule 

Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den 
Allgemeinen Grundlagen der Technik. Sie ent­
wickeln die Fähigkeit zur Anwendung der er­
worbenen Kenntnisse und verliefen diese in ei­
nem (BF) beziehungsweise zwei (HF) ProJilbe­
reichen. Die Studierenden erweitern in einem 
(BF) beziehungsweise zwei (HF) Vertieful1gsbc­
reichen ihre technische Ausbildung. 

2.2.1 Allgemeine Gnmdlagen der Technik 

2.2.1.1 Encrgietechnik und Umweltschutz 

2.2.1.2 Messtechnik 

2.2.1.:3 Technische Mathematik 

2.2.1.4 gesellschaftliche Aspekte del'Technik: Technik­
folgen, -bewertung, -geschichte 

2.2.2 Profilbcrciche 

2.2.3.1 Stoff- und Enel'gienüsse 

- Pl'Oduktplanung, -gestaltung, Konstruktion 

- Ferligungs-/Verfahrenstechnik, WerkstolJe 

- Antriebstechnik 

- profilbereichspezifisches Arbeiten 

2.2.2.2 Infonnations- und Energieflüsse 

- Grundlagen der Elektrotechnik 

- Grundlagen der Informations- und Compu-
tertechnik 

- profilbereichspezHisches Arbei ten 

2.2.2.3 Bautechnik und Gestaltung 

2.2.3 

- Bautechnik mit praktischen Anteilen 

- Architektur, StäcHebau 

- profilbereichspezifisches Arbeiten 

Vertiefungsbcreiche (Beispiele) 

jeweils auch mit praktischen An\vendungen, 
zum Beispiel in Industrie oder Universität, pro­
jektorientiertes Arbeiten im technischen oder 
technikdidaktischen Bereich 

2.2.3.1 Mikrosystemtechnik 

2.2.3.2 Verkehrstechnik 

2.2.3.3 Steuerungs- und Regelungstechnik 

2.2.3.4 Medizintechnik 

2.2.3.5 Biotechnik 

2.2.3.6 Bionik 

2.2.:3.7 Luft- und RaumfahrHechnik 

2.2.3.3 Arbeitswissenschaft 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

3 

Grundlagen der Naturwissenschafts und Tech 
nikrlidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen der Schulpraxis und 
legen ausgewählte theoretische und praktische 
Grundlagen lür die z\veite Phase der Lehrerbil­
dung an Seminar und Schule. 

Konzepte und curriculare Grundlagen der Na­
turwissenschafts- und Technikdidaktik 

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen: Me­
thoden und Medien des naturwissenschafthch­
technischen Unterrichts 

Projektorientiertes Arbeiten im NwT-Untericht 

Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaft­
liche mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit 
entWllt auf die Prüfung von gewählten Schwer­
punktthemen, bei denen vertieftes Wissen und 
Können nachzlHveisen ist. Ein Drittel der Zeit 
entfällt auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Übersichtswissen, hier wird fundiertes Wissen 
erwartet; dieses orientiert sich an den vorgege­
benen Kompetenzen und Stuclieninhalten. Die 
Fachdidaktik ist nicht Gegenstand der münd­
lichen Prüfung. Del'Vorsit.zende ist für die Ein­
haltung der formalen und inhaltlichen Vorgaben 
verantwortlich. 
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Hauptfach 

Die Prüfung dauert insgesamt 60 Minuten. Die 
Bewerber wühlen in Abstimmung mit den Prü­
fern drei Schwerpunktthemen, jeweils eines aus 
den beiden belegten Profilbereichen und eines 
aus dem gewählten Vertiefungsbereich. Ver­
pflichtend für das Grundlagen- und Über­
blickswissen sind die gewählt.en Bereiche aus 
2.1, dazu 2.2.1 und der im Studium gewählte je­
\veils eine Bereich aus 2.3.2 und 2.2.:3. 

Bei/ach 

Die Prüfung dauert insgesamt 45 Minuten. Die 
Bewerber wählen in Abstimmung mit. den Prü­
fern zwei Schwerpunktthemen, eines aus dem 
belegten ProHlbereich und eines aus dem ge­
wählten Vertiefungs bereich. Verpflichtend für 
das Grundlagen- und Überblickswissen sind die 
gewählt.en Bereiche aus 2.1, dazu 2.2.1 und der 
im Studium gewählte jc"weils eine Bereich aus 
3.3.2 und 2.2.3. 

Philosophie/Ethik (I-Iaupt.fach und Beifach) 

Die Studienabsolvent.innen und -absolventen verfügen 
über vernetzt.e Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiert.es Wissen und Kön­
nen in den genann ten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die envorbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
ent.wickelt werden, jeweils bezogen auf die Schulhlcher 
Philosophie und Ethik. Der schulische Unterricht erfor­
dert es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen 
einzusetzen. 

Studienvoraussetzungen (können auch durch Reifezeug­
nis nachgewiesen werden) 

Latinum oder Graecum 

1 

1.1 

1.:1 

1.4 

1.5 

1.0 

Kompetenzen: 

Die Studienabsolventinnen und -absolvenien 

kennen einschlägige Probleme und Problemlö­
sungsversuche auf den Gebieten der theoretischen 
und der praktischen Philosophie, insbesondere 
der Ethik. 

kennen Grundzüge der Philosophiegeschicht.e 
und verstehen die Rolle der Philosophie fächer­
übergreifend im Konte::.:t der \iVissenskult.uren, 

verfügen über Kenntnisse grundlegender philo­
sophischer \Nerke unter Berücksichtigung ihrer 
ÜberlieJ:enmgsgeschic:hie (HF), 

kennen unterschiedliche Verfahrens\veisen zur 
Analyse und Konstruktion von philosophischen 
Argumenten und sind in der Lage, sie in elen 
philosophiegeschichtlichen Kont.ext einzuordnen, 

kennen unterschiedliche Verfahrensweisen zur Er­
schließung wissenschaftlicher und philosophi­
scher Texte und sind in der Lage, deren St.ürken 
und Grenzen kritisch zu reflektieren, 

verst.ehen es vor diesem Hintergrund, ethisch re­
levante Phünomene sowie Probleme der indivi-

duellen. der sozialen und der natürlichen Le­
benswell differenziert. zu re1'1ektie1'cn. 

1.7 kennen die Weltreligionen und ihre Geschichte in 
Grundzügen, 

1.[\ kennen grundlegende Iachdidaktisc:he BegriHe 
und Konzepte, 

1.9 können die im Studium des Fachs Philosophie/ 
Ethik entwickelten inhaltlichen und methodi­
schen Kenntnisse und Kompetenzen im Hinblick 
au!' Aufgaben gymnasialer Bildung, insbesondere 
den Philosophie- und Ethik-Unterricht., nutzen, 

1.10 überschauen die Pl'Oblemutik der \iVe1'tevermit.\.­
lung lind verstehen es, fachspezifische Kenntnisse 
und Kompetenzen auf Pl'Ozesse insbesondere der 
kognitiven und der moralischen Entwicklung von 
Kindern uncl.Tugendlichen zu beziehen, 

1.11 können die fachdidaktischen Möglichkeiten und 
Probleme von Unterrichtsmedien sachgerecht. 
einschät.zen. 

2 Verhindliche Studicl1il1halte 

2.1 Theoretische und praktische Philosophie insbe­
sond{~re Ethik 

2.1.1 Grundpositionen der t.heoret.ischen und prakti­
schen Philosophie, insbesondere der normativen 
Et.hik und der Met.aethik 

2.1.2 mindestens vier grundlegende Werke aus ver­
schiedenen Epochen (die Epochen Antike/Mitt.el­
alt.er, 16.-1 a. Jh., 1 9.-3D. Jh. müssen je einmal ver­
treten sein) in ihrem philosophiegeschichtlichen 
und kulturellen Kont.ext. 

2.1.3 mindestens zwei Arbeitsgebiete des s:yst.emati­
schen Philosophierens (\vie zum Beispiel Wahr­
heit.stheorien, Erkennt.nist.heorie, Skeptizismus. 
Freiheitstheorien, eudaimonistische Et.hik, Ut.ili­
tarismus, Vertrags theorien tL a. (HF)) 

2.1.4 Grundkenntnisse der formalen Logik 

2.3 

2.2.1 

2.2.2 

') '.J 
..... d 

3.:3.1 

') '.> 'J ..... d._ 

3.-:1:.1 

Problemfelder der Et.hik 

Konzeptionen des gut.en Lebens 

Themen der angewandten Ethik im Horizont. 
zweier Bereichset.hiken unter Berücksichtigung 
relevflllter Ergebnisse der EinzelwissenschaHen 

Religion 

Grundzüge der religiösen Inhalte, des religiösen 
Lebens und der Geschichte der Weltreligionen, 
insbesondere des Christentums 

Grundpositionen der Religionsphilosophie (HF) 

Grundlagen der Fachdidak1.ik 

Die StudieninhaUe orientieren sich an den Inhal­
t.en und Erfordernissen eles Schulpraxissemest.ers 
und legen ausgewählt.e t.heoretische und prakti­
sche Grundlagen für elie zweit.e Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

grundlegende l'achdidaktische Begriffe und Kon­
zepte 

2.-1·.2 pädagogisch-philosophische Grulldhalt.ungen 
(HF) 
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2.4.3 Formen des Denkens: Didaktische Potenziale der 
philosophischen beziehungs\veise ethischen Me­
thoden, bezogen auf Themengebiete der Selatn­
darstufe I Ethik (BF) beziehungsweise der Se­
kundarstufe I und II Philosophie und Ethik (HF) 

2.4.4 fachlich-didaktische Erschließung von Themen­
gebieten der Sekundarstufe I Ethik (BF) bezie­
hungsweise der Sekundarstufe I und II Philoso­
phie und Ethik (HF) 

2...!.5 fachgerechtes Verständnis des sinnvollen Einsat­
zes von Medien im Philosophie- und E1hikunter­
rich1 

2.4.6 Int.erdisziplinarität: Möglichkeiten der Integra­
tion (a) fachfremder Bereiche sowie (b) fremd­
sprachiger Texte in den Philosophie- und Ethik­
unterricht (HF) 

2.4.7 Interkulturalität: Philosophie- und Ethikllnter­
richt als 01'1 kultureller Integration 

:~ Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent.­
fällt auf die PriHling von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können wird erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und St.u­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet); die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
dieser Prüfung. Der Vorsitzende ist für die Ein­
haltung der zeitlichen Vorgaben verantwortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkte, einen aus dem Bereich theoreti­
sche Philosophie, einen aus dem Bereich prakti­
sche Philosophie (insbesondere Et.hik, Anthropo­
logie odel' politische Philosophie) und einen aus 
dem Bereich Problemrelder der Ethik oder aus 
dem Bereich Religionsphilosophie. 

Bei den ersten beiden Bereichen ist je\veils ein 
grundlegendes Werk anzugeben, v.mbei die beiden 
\Verke unterschiedlichen Epochen entstammen 
müssen und eines davon in der Moderne/Gegen­
wartsphilosophie angesiedelt ist. 

Beifach 

Die Pl'üfung dnuert -!5 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Sclnverpunkte, einen aus dem Bereich theoreti­
sche Philosophie, einen aus dem Bereich prakti­
sche Philosophie (insbesondere Ethik, Anthropo­
logie oder politische Philosophie). 

Bei den beiden Bereichen ist. jeweüls ein grundle­
gendes ·Werk anzugeben, wobei die beiden Werke 
unt.erschiedlichen Epochen entstammen müssen 
und eines davon in der Moclerne/Gegenwartsphi-
10sophie nngesiedelt ist. 

Physik (Hauptfach und Beifach) 

Die Sludienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön-

nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Slaatlichen Seminaren sowie für die anschließende Pha­
se der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompe­
tenzen im Sinne des lebenslangen Lerncns kontinuier­
lich weiterentwickelt \verden. Der schulische Unterricht 
erfordert. es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezo­
gen einzusetzen, 

1 Kompetenzen 

1.1 

1.3 

1.i~ 

u 

1.5 

1.H 

1.7 

I 0 .u 

1.9 

l.ID 

Die Studienabsolventinnen und-absolventen ver­
fügen über grundlegende Kenntnisse und Fähig­
keiten für gezielle und nach \vissenschaHlichen 
Erkenn1nissen gest.alt.eteVermittlungs-, Lern- und 
Bildungsprozesse im Fach Physik. Sie 

verfügen über anschluss fähiges physikalisches 
Fachwissen, das es ihnen ermöglicht., Unter­
richtskonzepte und Unterrichtsmedien fachlich 
zu gestalten, neuere physikalische Forschung in 
Übersichtsdarstellungen zu verfolgen und inhalt­
lich zu bewerten, sowie neue Themen in den 
Unterricht. einzubringen, 

beherrschen die grundlegenden Arbeits- und Er­
kenntnismethoden der Physik und verfügen über 
Kennt.nisse und Fer1igkeiten im Experimentieren 
und im Handhaben von (auch schullypischen) Ex­
perimentier- und Messgeräten, 

sind mit grundlegenden Konzepten und Herange­
hensweisen der theoretischen Physik vertraut, 
können in diesem Begriffss;vstem kommunizieren 
und grundlegende Aufgaben lösen, 

verfügen über die Fähigkeit, Fragestellungen der 
modernen Physik mit Hilfe physikalischer Mo­
delle diflerenziert zu beschreiben, 

besitzen detaillierte Kenntnisse über moderne ex­
perimentelle Methoden und können diese selbst.­
ständig zur Untersuchung physikalischer Phäno­
mene und Sachverhalte einsetzen, 

denken selbstständig über physikalische Frage­
stellungen nach und können dabei die wesent­
lichen Prinzipien der Physik zur Lösung konkre­
ter Aufgabens1ellungen einsetzen, 

kennen die Ideengeschichte ausgewählter physi­
kalischerTheorien und Begliffe sowie den Prozess 
der Gewinnung physikalischer Erkenntnisse 
(\Vissen über Physik) und können die gesell­
schaftliche Bedeutung der Physik begründen, 

verfügen über anschlussfähiges fachdidaktisches 
Wissen, insbesondere solide Kenntnisse fachdi­
daktischer Konzeptionen, der Ergebnisse physik­
bezogener Lehr-Lern-Forschung, typischer Lern­
schwierigkeiten und Schülervorst.ellungen in den 
Themengebieten des Physikunterrich1s, sowie von 
Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler gleicher­
maßen für das Lernen von Physik zu motivieren, 

verfügen über erste reflektierte Erfahrungen im 
Planen und Gestalten strukturierter Lehrgänge 
(Unterrichtseinheiten) sowie im Durchführen von 
Unterrichtsstunden, 

sind mit den grundlegenden Begriffen und Me­
t.hoden der Mathematik zur Beschreibung physi­
kalischer Sachverha1t.e vertraut, 
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1.11 haben einen einführenden Überblick in natur­
wissenschaftliche NachbarHicher, mit dem sie in 
Projekten fächerübergreifend arbeiten können. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Experimentalphysik 

2.1.1 Mechanik: Massenpunkt und Systeme von Mas­
senpunkten, Starrer Körper, Dl'ehbewegungen, 
Schwingungen und Wellen, Strömungen (HF) 

2.1.2 Thermodynamik: Temperatur und Energie, En­
tropie, Hauptsätze, Mischungen, Wärmeleitung, 
Wärmekraftmaschinen, Phasenübergänge, kine­
tische Gastheorie (HF) 

.3.1.3 Optik: Geometrische Optik, Beugung, Interferenz 
und Polarisation, Optische Instrumente 

2.1.4 Elektrizitätslehre: Elektrische Felder, Coulomb­
gesetz, Magnetfelder, Lorentzkraft, Elektromag­
netische Wellen, einfache und komplexe Strom­
kreise, Elektrische Messverfahren 

2.1.5 Atom- und Quantenph,'{sik: Schl'ödingerglei­
chung, Wellen-Teilchen-Aspekt, Quantenmecha­
nische Zustände, Spektren, Aus\vahlregeln (HF), 
Laser 

2.1.6 Festkörperphysik: Kristalle (HF), Beugungsme­
thoden (HF), Elektronenleitung, Phononen (HF), 
Magnetismus, Halbleiter 

2.1.7 Kern- und Teilchenphysik: Kernmodelle, Ele­
me11turteilchen, Beschleuniger (HF), Kernenergie, 
Kernfusion (HF) 

2.1.0 Astrophysik und Kosmologie: Sonne, Sterne nt­
stehung und -entwicklung, Urknall (HF), schwar­
ze Löcher (HF) 

2,2 Theoretische Physik 

2.2.1 Theoretische Mechanik: Galilei-Invarianz, Nicht­
Inertial-Systel11e, Symmetrie und Invarianz, Kep­
ler-Problel11, Lagrange- und Hamilton-Mechanik, 
Stabilität und deterministisches Chaos 

~.2.2 Elektrodynamik und Relativitätstheorie: Max­
well-Gleichungen, Elektrodynamische Potentiale 
und Eich-Invarianz (HF), Magnetische/dielektri­
sche Materialien, Strahlung, relativistische Raum­
Zeit-Struktur, Maxwell-Theorie als relativistische 
Feld-Theorie (HF) 

:2.2.3 Quantentheorie: Postulate der Quantenmechanik, 
Schrödinger- und Heisenberg-Gleichung, Ein­
Teilchen Potential-Modelle, Spin, Mehrteilchen­
Probleme und Tensor-Räume (HF), Messprozess, 
Komplementarität, Nicht.lokalität (HF) 

2.2.4 Thermostatistik: Hauptsätze, Thermodynamische 
Prozesse und Maschinen (HF), Statistische Ge­
samtheiten, Entropie, Klassische Gase und Quan­
ten-Gase (HF) 

2.3 Physik im Alltag.sbczug 

zum Beispiel Anwendungen in Medizin, Sport und 
Technik, physikalische Phänomene in der Natur, 
Alltagsgerüte, Spielzeug 

~A Physikalisches Experimentieren 

:2.4.1 Forschungsorientiertes Experimentieren: Mcss­
prinzipien, Messverfahren, Messgeräte aus den 
Gebieten: Mechanik, Optik, Elektrizitätslehre, 
Wärmelehre, Atomphysik, Physik kondensierter 
Körper, Physik im Alltngsbezug 

2.4.2 Schulorientiertes Experimentieren: Demonstra­
tionsexperimente, Schülerexperimenle, Freihand­
experimente 

2.5 Mathematik für Physiker 

2.5.1 Analysis: Funktionen mehrerer Veränderlicher, 
komplexe Zahlen, DiHerentialrechnung, Integral­
rechnung, ge\vöhnliche und partielle (HF) Diffe­
rentialgleichungen 

2.5.2 Lineare Algebra: Veklorräume, Vektoranalysis, 
Matrizen und Determinanten, Lineare Glei­
chungssysteme, Elementare Gruppentheorie (HF) 

2.5.3 Statistik 

2.6 Grundlagen dei' FachrlidakLik 

Die StudieninhaHe orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rel'bildung an Seminar und Schule. 

2.6.1 Experimentieren im Physikuntcrricht (in unter­
schiedlichen Unterrichtsformen) 

2.6.2 Computereinsatz im Physikunterricht (Messen, 
Simulieren, Modellieren (HF)) 

.3.6.3 Fachdic1aktische Rekonstruktion von Fachinhal­
ten der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II 
(HF) (zum Beispiel Quantenphysik, Atomphysik, 
Thermosta tistik) 

2.6.-! Begriffsbildung im Physikunterricht 

2.6.5 Modellvorstellungen und Modellbildung i111 Phy­
sihmterrich t 

2.6.6 Fachclidaktische Positionen und Ansätze zum 
Physikunterricht (HF) 

2.ß.7 Auf Physikunterricht bezogene Lehr-Lern-FOl'­
schung: LernvOl'aussetzungen, Lernschwierigkei­
ten und Lernprozesse im Physikunterricht, fach­
bezogene Präkonzepte von Schülerinnen und 
Schülern. Interessen von Schülerinnen und Schü­
lern mit Gencleraspekten, HeterogeniUit der 
Schülerschaft im Hinblick auf Planung und 
Durchführung von Physikuntel'I'icht (HF), Evalu­
ierung von Physikunt.erricht (HF) 

:~ Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
che mündliche Prüfung. Zwei Drillei der Pl'Ü­
i'ungszeit entfallen auf die Schwerpunklthemen 
(vertieftes Wissen und Können wird envartet), ein 
Drittel auf Grundlagen- und Überblickswissen 
gemäß Kompetenzen und Studieninhalten (fun­
diertes Wissen und Können wird erwartet). Die 
Fachclidaktik ist nichl Gegenstand der Abschluss­
prüfung. DerVorsitzende ist für die Einhaltung 
der zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben verant­
wortlich. 
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Ha uptfGch 

Die Prüfung dauert GO Minuten. Die Bewerber 
wühlen in Abst.immung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkte, einen aus dem Bereich Experi­
mentalphysik, einen aus dem Bereich Theoretische 
Physik, einen aus dem Bereich Physik im Alllags­
bezug. 

Bci/ach 

Die Prüfung dauert 4,5 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, einen aus dem Bereich Experi­
mentalphysik, einen aus dem Bereich Theoretische 
Physik. 

PolitilnvissenschaftiWirtschaftswissenschaft 
(Hauptladl) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernet.zte Kompetenzen in FaclnvissenschaJt, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes \V"issen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersien Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Sen1.inaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompet.enzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich \veiler­
entwickelt werden. Der schulische Unt.erricht. erfordert 
es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

1 Kompetenzen 

Die St.udienabsolventinnen und -absolventen 

1.1 verfügen über polit.ologisches und ökonomisches 
Fachwissen sowie über fachspeziJ:ische met.ho­
disch-analytische Fähigkeit.en, um polit.ische und 
ökonomische Frage- und Problemst.ellungen mit 
Hilfe geeigneter Ansät.ze zu analysieren und zu 
beurteilen, 

1.2 können politische und ökonomische Sachverhal­
te und Probleme in deren gesellschaftlichen Zu­
sammenh~lngen und individue11en Ausprägungen 
mehrperspektivisch sowie unteI· Berücksichtigung 
unt.el'schiedlicherWert.ol'ientierungen analysieren 
und Problemlösungsmöglichkeiten beurteilen, 

~i können ihr erworbenes \Vissen und ihre Fähig­
keiten für die Gestaltung von Bildungsprozessen 
beziehungs\'l.'eise Lehr-/Lernprozessen anwenden 
und envei t.ern. 

1.-:1.· Insbesondere verfügen die SLudienabsolventinnen 
und -absolventen 

1.-1.1 über grundlegende Kenntnisse der sozial- und 
wir1.schaHswlssenschaftlichen Methoden, 

1.-1.:2 über Kenntnisse der St.rukturen und Funktions­
weisen polit.ischer Systeme in Deutschland und in 
anderen Ländern sowie über die unt.erschied­
lichen Poliiikbegriffe und elie damit verbundenen 
\Vertorientienmgen, 

1..1.::1 über Kenntnisse der Geschicht.e eier poli tischen 
Ideen, der politischen Grundbegrille sowie der 
Ansütze der modernen politischen Theorie in ih­
ren normativen und s~'stematischen Ausrichtun­
gen, 

1.4.-1 über theoretische und methodische Kennt.nisse 
deI- intel-nationalen Beziehungen, 

1.4.5 über grundlegende Kenntnisse der Volkswirt.­
schaftslehre, der Bet.riebswirt.schaftslehre und der 
\iVirlschaft.spoli Hk, 

1 A_G über Kennt.nisse der spezifischen Int.eressen und 
Verhaltensweisen der Akteure in den Sektoren 
Haushalt., Unternehmen und Staat sowie der 
Strukturen und Bedingungen grenzüberschrei­
t.ender \V"irt.schaftsbeziehungen, 

1.-1.7 übel' grundlegende und anschlussJ:ähige Kennt.­
nisse der Aufgaben und Problemstellungen der 
Didaktik des politischen und ökonomischen 
Unterrichts im GYl1masium, 

1.4.3 über Grundkenntnisse der didaktisch-met.hodi­
sehen Unten·ichtsplanung. 

2 Verbindliche Studien inhalte 

Der St.udienumfang für elie Pflichtmodule in Po­
litikwissenschaft soll ca. GO Prozent, für die 
Pilichtmodule in Wirtschaftswissenschaft. ca. -!O 
Prozent umfassen. 

3.1 Politikwissenschafl. 

2.1.1 Gl'll.ndhrgl}.J1 der Politikwisscnschaft 

Grundbegriffe der Polit.ikwissenschafl, zentrale 
t.heoretische Ansätze und Teilgebiete, Methoden 
und Arbeilstechniken der PolitikwissenschaIt 

2.1.2 Politischc Systeme 

zent.rale Kat.egorien und t.heoretische Ansätze der 
Analyse politischer St.rukturen und Prozesse in 
Deutschland und anderen Ländern 

2.1.:3 Sirulctlirprobleme im intematiol7alen Vergleich 

zentrale Kategorien und theoretische Grundlagen 
des Sachgebiets, Grundlagen der vergleichenden 
Methode, Politikzyklus und Akt.eursnet.z\verke, 
politische Problemlösungs- und Steuerungsstra­
tegien in dem je\\Teiligen Sachgebiet 

2.1.-1 Politische Theorie 

Geschichte politischer Ideen, Grundbegriffe der 
politischen Theorie, normative und empirisch­
analytische Theorien der Politik 

2.1.5 Internationale Beziehungen 

Problemlösung und KonfliktbewäHigung in einer 
globalisierten V/eH, vVel1.polit.ik und Weltwirt­
schaIt, die Ent.wicklung Europas und der Euro­
päischen Union, Internationale und tr8n5natio­
nale Instit.utionen, Organisationen und Netzwer­
ke, Außen- und Sicherheitspolilik 

2.1.6 .Ausgcwählte Themen alls NachbardisziplillCl1 
(Rechi oder Geschichtc oder Soziologie) 

Überblick über Grundfragen des sozialen Wan­
dels und del'Theorien moderner Gesellschaft oder 

über die Sozialstruktur der ERD oder 

über Grundkategorien des öEfentlichen Rechts 
oder 

über hist.orische Entwicklungen mit Bezug auf die 
Gegenwart (Verfassungs-, Part.eien-, \V"irtschafl­
und Sozialgeschid1te) oder 
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über Methoden der empirischen Soziahvissen­
schaft 

~.2 Wirtschafts\vissenschaft 

2.2.1 Grundlagen der Vollcswirtschaft:slehre 

Erkenntnisobjekt, Gegenstände und Methoden 
der Volkswirtschaftslehre, Grundbegriffe des 
Wütschaftens, Ka tegorien ökonomischen Den­
kens und Handelnsl ökonomische Verhaltensthe­
orie, Wirtschaftskreislauf, volks\vlrtschaftliche 
Gesamtrechnung, Markt- und Preisbildung, Ver­
tiefungen in ausgewählten Bereichen der Mikro­
ökonomie und Makroökonomie 

2.2.2 \lJlirtschajtspolitilc 

Wirtschaftsordnungen, Grundlagen der Wirt­
schaftspolitik, Finanzpolitik, Sozialpolitik und 
Vertiefungen in ausgewählten Bereichen 

2.2.3 Gru.ndlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Erkenntnisobjekt, Gegenstände und Methoden 
der Betriebswirtschaftslehre, Ziele, Bedingungen 
und rechtliche Grundlagen betrieblichen Han­
delns, betriebliche Funktionen (Beschaffung, Pro­
duktion, Absatz, Finanzen), Vertiefungen in aus­
gewählten Bereichen 

Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte Olientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemesters 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.3.1 Politilcdidalctilc 

genuine Aufgaben lmd Problemstellungen der Di­
daktik des politischen Unterrichts, Leitziele po­
litischer Bildung und ihre Legitimation, Rah­
menbedingungen für elen politischen Unterricht 
im Gymnasium und Probleme der Politikvermitt­
lung, didaktische Relevanz von Politikbegl'iffen, 
zentrale didaktische Prinzipien, exemplarische 
Hinführung zu didaktisch-methodisch fundielter 
Unterrichtsplanung, Einsatz von Medien 

2.3.2 vVir/:schaft;sdida.lctik 

3 

\virtscha ftsdidaldische Problemstellungen sowie 
Ziele und Inhalte ökonomischer Bildung, Gestal­
tung von Lehr-Lernprozessen, exemplarische 
Hinführung zu didakbsch-methodisch fundierter 
Unterrichtsplanung 

Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fällt auf elie Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können witel erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können "wird 
erwartet); die Fachdidaktik ist nieht Gegenstand 
dieser Prüfung. DerVorsilzende ist für die Ein­
haltung der formalen und inhaltlichen Vorgaben 
verantwortlich. 

Die Prüfung dauert ca. GO Minuten. Im Fach Poli­
tik beträgt die Prüfungszeit :35 Minuten (davon ca. 
20 für die Schwerpunkte), im Fach WirtschaJt ca. 
25 Minuten (davon ca. 15 für den Schwerpunkt). 
Die Prüfung kann in Ausnahmenillen auch ge­
trennt durchgeführt werden. Die Bewerber wäh­
len in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte im Fach Politik und einen Schwer­
punkt im Fach Wirtschaft. Im Fach Politik werden 
die beiden Schwerpunkte aus zwei verschiedenen 
der Studieninhalle 2.1.2-5 gewählt. Im Fach Wirt­
schaft wird der Schwerpunkt aus den Studienin­
hallen 2.2.1-3 gewählt. 

Russisch (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die el'WOl'benen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1..0 

1.7 

1.3 

1.9 

Kompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und-absolventen 

verfügen über eine fremdsprachliche Kompe­
tenz, die sich am Gemeinsamen europöischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GeR) orientiert 
und in Einzelkompetenzen die Niveaustufe C2 
anstrebt. 

verfügen über authentische Erfahrungen und 
Kenntnisse, dle sie möglichst im Rahmen lönge-
1'er Aufenthalte in russischsprachigen Lündcrn 
envorben haben, 

verfügen über vertieftes, strukturiertes und an­
schlussIähiges Fachwissen in den Teilgebieten 
eIer Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft 
und Landeskunde und können grundlegende 
Theorien smvie aktuelle Fragestellungen reflek­
tieren, 

verfügen übel' Erkenntnis-, Arbeits- und Be­
schreibungsmet.hoden des Faches, 

kennen und verwenden Iachspezifische Arbeits­
mittel, 

können fachliche Fragestellungen und For­
schungsergebnisse reflektiert auch in der 
Fremdsprache darstellen, 

können interdisziplinäre Aspekte erkennen und 
beschreiben, 

verfügen übel' ausbaufähiges Orientierungswis­
sen und Problembewusstsein im Hinblick auf 
fremdsprachliche und interkulturelle Lehr- und 
Lernprozesse, 

können fach\vissenschaftliche Inhalle funktio­
nal mit fachclielaktischen Fragestellungen ver­
binden und für die Schul praxis nut.zbar machen. 

NI'. 17 K.u.U. vom 1. Okt.ober 2009 



2 

2.1 

2.1.1 

Verbindliche Studieninhalte 

Sprachpraxis 

Sprachliche Fertigkeiten 

2.1.1.1 I-Iör- und Hör-/Sehverstehen 

2.1.1.2 Lesevcl'stehen und Lesestrategien 

2.1.1.3 adressatengerechtes monologisches und dialogi­
sches Sprechen in verschiedenen Kommllnika­
tionssituationen 

2.1.1.4 texts orten- und adressatenbezogenes Selu'eiben 
in verschiedenen Kontexten 

2.1.1.5 schriftliche und mündliche Formen der Sprach­
mittlung, auch zur Gewinnung kontrastiver Ein­
sichten in Wortschatz, Strukturen und Stil 

2.1.2 Sprachliche l1Iittel 

2.1.2.1 Lautbildung und Intonation 

2.1.2.2 differenzierter Wortschatz einschließlich Idio­
matik 

2.1.2.:3 Grammatik: Morphologie und S;yntax 

2.1.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.:3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

~.3.4 

2.3.5 

2.:3.6 

Nutzung verschiedener ~Medien, auch zum ei­
genvera11,twortlichen Spracherwerb 

Sprachpraxis 'wird insbesondere auch dadurch 
erworben, dassVeranstaltungen in der Zielspra­
che stattfinden. 

Sprachwissenschaft 

grundlegende Theorien und Methoden 

sprach\vissenschaftliche Teilgebiete: Phonetik 
und Phonologie, Morphologie, Syntax, Seman­
tik, Lexik und Pragma tik 

Soziolinguistik 

Aspekte der Mehrsprachigkeit, des Sprachkon­
takts und der Sprachenpolitik (inklusive Rus­
sisch als Weltsprache) (HF) 

Überblick über die geschichtliche Entwicklung 
der Sprache und die Prinzipien des Sprachwan­
dels bis zur Gegenwart 

Literaturwissenschaft 

grundlegende Theorien und Methoden 

theoriegeleitete Verfahren der Textanalyse und 
Textinterpretation 

Überblick über die Entwicklung der russischen 
Literatur vom ]8. Jahrhundert bis zur Gegen­
wart, auch auf Grund eigener Lektüre aus ge­
\vählter Werke in der Originalsprache 

historische und ästhetische Kontextualisierung 
von Autoren, Texten und medialen Ausdrucks­
formen 

themenbezogene Analyse und Interpretation von 
Literatur unter Berücksichtigung verschiedener 
medialer Ausdrucksformen (HF) 

vertiefte Kenntnisse einzelner Epochen, Gat­
tungen und Autoren vom 19 . .Th. bis zur Gegen­
wart, unter besonderer Berücksichtigung zeit­
genössischer Literatur (HF mindestens zwei, 
Beifach mindestens eines diesel' Gebiete) 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

3 

Landeskunde 

fundierte landeskunclliche und kulturelle 
Kenntnisse Russlands 

Reflexion kultureller Prozesse und Entwicklun­
gen in Politik, 'Wirtschaft und Gesellschaft un­
ter Berücksichtigung des europäischen Kontex­
tes, der Globalisierung und der besonderen 
Transformationsprozesse in Russland 

Analyse ausgewählter Phänomene des russi­
schen Kulturraumes auch aus historischer Per­
spektive 

Analyse der russischen Medienkultur und ihrer 
verschiedenen Ausdrucksformen 

Fremdverstehen und Eigenwahrnehmung (HF) 

Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen des Schulpraktikums 
und legen ausgewählte theoretische und praldi­
sehe Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

Grundlagen und Ziele der Didaktik und Metho­
dik des kompetenzorientierten und kommuni­
kativen Russischttntenichts 

fremdsprachliches und interkulturelles Lernen 
unter Berücksichtigung des Gemeinsamen euro­
päischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) 
und der aktuellen Bildungsstandards 

Grundlagen der Beobachtung, Planung, Durch­
führung und Reflexion von Russischunterricht 
in verschiedenen Altersstufen (Ziele, Inhalte, 
Unterrichtsformen, Sozialformen, Methoden, 
Lehr- und Lernmaterialien und Medien) 

vertiefte Kenntnisse und Reflexion ausgewähl­
ter Aspekte des Russischunterrichts wie Sprach­
arbeit, Umgang mit Texten, interkulturelles Ler­
nen, Materialienentwicklung, Verwendung des 
Lehrwerks tUld weiterer Medien, Formen und In­
strumente der Evaluation (HF) 

Durchführung der Prüfung 

Es findet eine abschließende fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung statt. Zwei Drittel der 
Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von 
Schwerpunkten, ein Drittel auf die Prüfung von 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß 
Kompetenzen und Studieninhalten. Die Fachdi­
daktik ist nicht Gegenstand dieser Prüfung. Die 
Prüfung wird in russischer Sprache abgehalten, 
jedoch ist für maximal 10 Minuten ein Übergang 
zur deutschen Sprache möglich. Der Vorsitzen­
de ist für die Einhaltung der formalen und in­
haltlichen Ralunenvorgaben verantwortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert GO rvIinuten und wird ge­
drittelt nach Sprachwissenschaft, Literaturwis­
senschaft und Grundlagen- und Überblicks\vis­
sen. Die Bewerber wählen in Abstimmung mit 
ih1'en Prüfern in Literatur- und Sprachwissen­
schaft je z\vei Schwerpunktihemen. In der 
Spraclnvissenschaft muss mindestens ein gegen-
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waltsbezogenes Fachgebiet, in der Literatunvis­
senschaft muss das 20. bis 31. Jahrhundert be­
rücksichtigt werden. Die Prüfung des Grundla­
gen- und Überblickswissens in Sprach- und Li­
teraturwissenschaft schließt Fragestellungen aus 
der Landeskunde mi tein. 

Beifach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten und wird ge­
drittelt nach Spraclnvissenschaft, Literaturwis­
senschaft und Gruncllagen- und Überblickswis­
sen. Die Bewerber wählen in Abstimmung mit 
ihren Prüfern in Literatur- und Sprachwissen­
schaft je ein Sclnverpunktthema. In der Sprach­
wissenschaft stammt das Thema aus einem 
gegenwartsbezogenen Fdchgebiet, in der Litera­
turwissenschaft aus dem 1 9~21. Jahrhundert. 
Die Prüfung des Grundlagen- und Überblicks­
"\vissens in Sprach- und Literaturwissenschaft 
schließt Fragestellungen aus der Landeskunde 
mit ein. 

Spanisch (Hauptfach und BcHach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolven1en verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in der Fremdsprachenpra­
xis, der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft, 
den Landes- und Kultunvissenschaften, der Fachdidak­
tik und der Schulpraxis. Fundiertes 'Nissen und Können 
in den genannten Bereichen der ersten Phase der Leh­
rerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den Se­
minaren sowie für die anschließende Phase der Beru[s­
ausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im Sin­
ne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiterent­
wickelt werden. Der schulische Fremdsprachenunter­
richt erIordert, die erworbenen Kompetenzen schülerbe­
zogen einzusetzen. 

Studicnvoraussetzungen (können auch durch das Reife­
zeugnis nachgewiesen werden) 

Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Lexik, kulturelles und sprachliches Erbe vor al­
lem in Bezug auf die Romania) 

Grundkenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache 
(Mindest.niveau A2 nach dem "Gemeinsamen europäi­
schen Referenzrahmen für Sprachen" ~ GeR) 

1 I{ompetenzcn 

1.1 

1.2 

1 " .0 

1.4 

Die St.udienabsoJventinnen und -absolventen 

verfügen über eine fremdsprachliche Kompe­
tenz, die sich am GeR orientiert und in Einzel­
kompetenzen der Niveaustufe C2 entspricht, 

verfügen über authentische Erfahrungen und 
Kenntnisse, die sie möglichst im Rahmen eines 
zusammenhängenden mehrmonatigen Aufent­
haltes in Ländern der Zielsprache erworben ha­
ben, 

verfügen über vertieftes, strukturiertes und an­
schluss fähiges Fachwissen in den Teügebieten 
der Spraclnvissenschaft, der Literaturwissen­
schaft und der Landes- und Kulturwissenschaf­
ten und können grundlegende Theorien sO\Nie 
aktuelle Fragestellungen reflektieren, 

verfügen über Erkenntnis-, Arbeits- und Be­
schreibungsmethoden des Faches, 

1.5 

1.ß 

1.7 

1.8 

1.9 

2 

3.1 

2.1.1 

kennen und verwenden fachspezHische Arbei ts­
miLtel. 

können fachliche Fragest.ellungen und 1"01'­

schungsergebnisse reHektiert auch in der 
Fremdsprache darstellen, 

können interdisziplinäre Aspekte erkennen und 
beschreiben, 

verfügen über ausbaufähiges Orientierungswis­
sen und Problembewusstsein im Hinblick auf 
fremdsprachliche und interkulturelle Lehr- und 
Lernprozesse, 

können fachwissenschaftliche Inhalte funktio­
nal mit fachdidaktischen Fragestellungen ver­
binden und für die Schulpraxis nutzbar machen. 

Verbindliche Studieninhaltc 

Sprachpraxis 

Sprachliche Fertiglwiten 

2.1.1.1 Hör- und Hör-/Sehverstehen, Leseverstehen und 
Lesest.rategien 

2.1.1.2 adressatengerechtes monologisches und dialogi­
sches Sprechen in verschiedenen Kommunika­
tionssituationen 

2.1.1.3 texts orten- und adressat.enbezogenes Schreiben 
in verschiedenen Kontexten 

2.1.1..4 schriftliche und mündliche Formen der Sprach­
mittlung, auch zur Gewinnung von kontrastiven 
Einsichten in Wortschatz, Strukturen und St.il 

3.1..2 Sprachliche lVIittel 

2.1.2.1 Lautbildung und Intonation 

2.1..2.2 differenzierter Wortschatz einschließlich Idio­
matik 

2.1.2.3 Grammatik: Morphologie und Syntax 

3.1.3 NutZUT/'g verschiedener l1Iedien, auch zum ei­
genverantwort.Lichen Sprachetwerb 

2.2 

2.2.1 

2.3.2 

3.2.:3 

2.2.4 

2.2.5 

Sprachpraxis wird insbesondere auch dadurch 
erworben, dassVeranstaltungen in der Zielspra­
che st.attfinden. 

Sprachwissenschaft 

grundlegende Theorien und Met.hoden 

grundlegende Bereiche der Sprachwissenschaft: 
Phonetik und Phonologie, Orthographie, Mor­
phologie, Syntax, Semantik, Lexik und Pragma­
tik 

angewandte Sprachwissenschaft: einzelne 
Schwerpunkte wie Psycholinguistik (insbeson­
dere Spracherwerb) und Neurolinguistik 

grundlegende Aspekte der Gesamtromania aus 
synchronischer und diachronischer Sicht. 

Varietäten- und Soziolinguistik: Fragen der 
präskriptiven Norm; gesprochenes und ge­
schriebenes Spanisch, dia phasische und dia­
stratische Varietäten, diatopische Varietäten 
(peninsulares und amerikanisches Spanisch); 
Fach- und Gruppensprachen (HF) 
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2.~.G 

2.2.7 

2.2.8 

2.3 

2.~{.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3,4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2A 

2A.l 

2.-1.2 

2.-:1:.3 

2.4.4 

2.-1:.5 

2.-1.6 

2.5 

176 

Aspekte der Mehrsprachigkeit und des Sprach­
kontakts, Minderheitensprache und 
Sprach(en)polilik (HF) 

Überblick über die zentralen Prozesse der inter­
nen und die wichtigen Phasen der externen spa­
nischen Sprachgeschichte vom Lateinischen bis 
in die Gegenwart sowie über Prinzipien des 
Sprachwandels (HF) 

Kont.rastieren des Spanischen mit mindestens 
einer weiteren romanischen Sprache, dem La­
teinischen und dem Deutschen unter S:,!!11Chroni­
schem und gegebenenfalls diachronischem As­
pekt (HF) 

Li tera tunvissenschaft 

grundlegende Theorien und Methoden 

theoriegelei t.ete Verfahren der Textanalyse und 
Textinterpretation 

Überblick über die Ent.wicklung der spanischen 
und hispanoamerikanischen Literat.ur vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart, auch auf Grund 
eigener Lektüre ausgewühlter\iVerke in der Ori­
ginalsprache 

historische und ästhetische Kontext.ualisierung 
von Autoren, Text.en und medialen Ausdrucks­
formen 

themenbezogene Analyse und Interpretation von 
Literatur unter Berücksichtigung verschiedener 
medialer Ausdrucksformen (HF) 

vertieHe Kenntnisse einzelner Epochen, Gat­
tungen und Aut.oren von der Renaissance bis zur 
Gegen\vart, unt.er besonderer Berücksichtigung 
zeitgenössischer Literatur (HF zwei Gebiete; BF 
ein Gebiet aus dem 20.-::n.Jahrhundert) 

Reflexion von Lit.eratur als Element des kultu­
rellen Gedächtnisses, transkultureller Diskurse 
sowie der Herausbildung von Identitäten (ver­
tieft im HF) 

Landes- und Kult.urwissenschaften 

fundierte landeskundliche und kulturelle 
Kenntnisse Spaniens und Hispanoamerikas 

Reflexion (trans-) kultureller Prozesse und Ent­
wicklungen in Politik, \Virl.schaH und Gesell­
schaft. unter Berücksichtigung des europäischen 
Kont.extes und der Globalisierung 

Analyse ausgewählter Phänomene des Kullur­
raumes auch aus historischer Perspektive 

Analyse der spanischen und hispanoamerikani­
sehen Medienkultur und ihrer verschiedenen 
Ausdl'llCksformen 

funktional ausgewüh1teTheorien und Methoden 
der Kullunvissenschaften (HF) 

Gegenslände und Methoden des ku1t.urwissen­
schaftlichen Lündervergleichs (HF) 

Grundlagen der Fachc1idaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
ha1l:en und Erfordernissen des Schulpra:xisse­
mesters und legen ausgewählte theoretische und 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.-1-

2.5.5 

'.> .> 

praktische Grundlagen für die zwei le Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

Überblick über grundlegende Theorien und For­
schlU1gserkenntnisse zum Fremdsprachenenverb 
und -lernen 

Grundlagen und Ziele der Didaktik und Metho­
dik des kompetenzorientierten und kommuni­
kativen Spanischunterrichts 

fremdsprachliches und interkuHurelles Lernen 
unter Berücksichtigung des "Gemeinsamen eu­
ropäischen Referenzrahmen für Sprachen;< 
(GeR) und der aktuellen Bildungsstandards 

Grundlagen der Beobachtung, Planung, Durch­
führung und Reflexion von Spanischuntenicht 
auf verschiedenen St.ufen des Gymnasiums (Zie­
le, Inhalte, Unt.errichtsformen, Sozialformen, 
Methoden; Lehr- und Lernmat.erialien und Me­
dien) 

Vertiefte Kenntnisse und Reflexion ausgewähl­
ter Aspekte des Spanischunterrichts wie 
Spracharbeit, Umgang mit Texten, interkultu­
relles Lernen, Materialienenlwicldung, Verwen­
dung des Lehrwerks und \veiterer Medien, For­
men und Inst.rument.e der Evalualion (HF) 

Durchführung der Prüfung 

Es findet. eine abschließende fachwissenschaft.­
liehe mündliche Prüfung st.att. Zwei Drittel der 
Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von 
Schwerpunkten (vertieftes Wissen und Können 
wird erwartet.), ein Drittel entfällt auf die Prü­
fung von Grundlagen- und Überblickswissen 
gemäß Kompetenzen und Studieninhallen (fun­
diertes Vilissen und Können wird erwartet). Die 
Fachdidaktik ist nicht Gegenstand dieser Prü­
fung. DerVorsitzende ist für die Einhaltung der 
formalen und inhaltlichen Rahmenvorgaben 
verantwortlich. Die Prüfung erfolgt. in spani­
scher Sprache. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minulen. Ein Drittel die­
ser Prüfungszeit umfasst die Sprachwissen­
schaft, ein Drittel die Literaturwissenschaft und 
ein Drittel das Grundlagen- und Überblicks­
v.,rissen. Die Bew-erberinnen und Bewerber wäh­
len in Abstimmung mit. ihren Prüferinnen und 
Prüfern in Literatur- und Sprachwissenschaft. je 
zwei Schwerpunk1.themen. In der Sprachwis­
senschaft muss mindestens ein gegemvartsbezo­
genes Fachgebiet berücksichtigt sein. In der 
Literaturwissenschaft beziehen sich die Schwer­
punktthemen auf das 16.-21. Jahrhundert, wo­
bei das 20.-21. Jahrhundert berücksichtigt sein 
muss. Die Prüfung von Grundlagen- und Über­
blicks wissen sowie die Prüfung der Schwer­
punkt.e in Sprach- und Literaturwissenschaft 
schließen Fragest.ellungen aus den Landes- und 
Kulturwissenschaften mit ein. 

BeiJach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Ein Drittel die­
ser Prüfungszeit U1nfasst die Sprach\vissen­
schaft, ein Drittel die Literatunvissenschaft und 
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ein Drittel das Grundlagen- und Übel'blicks­
\vissen. Die Bewerberinnen und Bewerber \väh­
len in Abstimmung mit ihren Prül'erinnen und 
Prüfern in Literatur- und Sprachwissenschaft je 
ein Schwel'punktthema. In der Sprachwissen­
schaft stammt das Thema aus einem gegen­
wartsbezogenen Fachgebiet, in der Literatur­
wissenschaft aus dem 19.-21. Jahrhundert. Die 
Prüfung des Grundlagen- und Überblickswis­
sens in Sprach- und Literaturwissenschaft 
schließt Fragestellungen aus den Landes- und 
Kulturwissenschaften mit ein. 

Sport (Hauptfach und Beifach) 

Die Studienabsolventinnel1 und -absolventen verfügen 
über vernetzt.e Kompetenzen in der Fach- und Schul­
praxis, der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik. Fun­
diertes Wissen und Können in den genannten Bereichen 
der ersten Phase der Lehrerbildung sind die Basis für die 
zwei te Phase an den Seminaren so\vie für die anschlie­
ßende Phase der Berufsausübung, in der die erworbenen 
Kompetenzen im Sinne des lebenslangen Lernens konti­
nuierlich \veiterentwickelt werden. Der schulische 
Unterricht erfordert es, die erworbenen Kompetenzen 
schülcl'bezogen einzusetzen. 

1 Kompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

1.1 verfügen übel' die Fähigkeiten, auf der Grund­
lage wissenschaftlicher Erkenntnisse gezielte 
Vermitllungs-, Lern- und Bildungsprozesse im 
Fach Sport zu gestalten, 

1.2 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.0 

verfügen über grundlegendes und anschlussüi­
higes sport wissenschaftliches Fachwissen im 
Hinblick auf Bildungs-, Erziehungs-, Lern- und 
Trainingsprozesse im Sport, 

können Sachverhalte im Zusammenhang mit 
Körper, Be\vegung, Gesundheit und SPOIt in ver­
schiedenen Kontexten erfassen, reflektieren und 
bewerten sowie deren individuelle und gesell­
schaftliche Relevanz beurteilen und begründen, 

verfügen über analytisch-kritische Reflexions­
fähigkeiten und Methodenkompetenzen im I-nn­
blick auf Bewegung und Sport, 

sind fähig, neuere sportwissenschaflliche For­
schungsergebnisse zu verfolgen und diese ach'es­
satengerecht für den Sportunterricht zu er­
schließen, 

beherrschen die grundlegenden Arbeits-, Er­
kenntnis- und diagnostischen Methoden der 
Sportwissenschal't, 

sind fähig, Unterrichtskonzepte und -prozesse 
fachgerecht zu gestalten und inhaltlich zu beur­
teilen, 

verfügen über grundlegendes und anschlussJä­
higes sport.didaktisches vVissen im Hinblick auf 
fachdidaktische Konzeptionen,Vennittlungsme­
thoden, typische Lernschwierigkeiten, Ergeb­
nisse der fachbezogenen Unterrichtsforschung 
und die Berufsrolle des Lehrers, 

verfügen über erste reflektierte Erfahrungen bei 
der Planung, Durchführung und Auswertung 
von mehrpel'spektivischem Sportunterl'icht, 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

2 

~.1 

verfügen übel' ein breites sportartspezifisches 
und sportartübergreifendes motorisches und 
methodisches Können so\\'ie über fundierte Fä­
higkeiten in Bezug auf' Hilfs- und Sicherheits­
maßnahmen (Sichern und Helfen im Gerättur­
nen, Rettungsschwimmen, Erste Hilfe) zur Ge­
staltung von Vermittlungs- und Lernprozessen, 

sind fähig, sport wissenschaftliche Fragen im Zu­
sammenhang mit dem Schulsport auf der Basis 
t.heoretischer Modelle und empirischer For­
schungsergebnisse vertiefend zu beschreiben 
und zu analysieren (HF), 

verfügen über grundlegendes und anschlussfä­
higes motorisches Können und methodische Fä­
higkeiten zur Gestaltung von Lernprozessen im 
Kontext der aktuellen Kinclel'- und Jugendsport­
und Regionalkultur (HF), 

verfügen über Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
Vermit tlung von neuen Sportarten und Bewe­
gungsaktivitäten sowie zur Durchführung von 
Exkursionen (HF), 

verfügen über vertieftes motorisches Können 
und über schul bezogene Fähigkeiten des Trai­
nierens und Steuerns von motorischen Leistun­
gen, eIes Gestaltens und Präsentierens, des Dia­
gnostizierens und Evaluierens sowie des Ver­
mittelns. 

Verhindliche Studieninhalte 

Grundlagen der SportwissenschaJt 

:J.1.1 Bildung und Erziehung 

2.1.1.1 Philosophische und historische Grundlagen 

3.1.1..2 Grundlagen von Lernen, Bildung, Erziehung 
und Sozialisation 

2.1.1.3 Bildungs- und Erziehungspotenziale von Bewe­
gung und Sport 

2.1.1.-1: Konte:xtbedingungen von Bildungs- und Erzie-
hungsprozessen im Sport 

3.1.2 Individuum und Gesellschaft 

2.1.2.1 Entwicklung, Lernen und Persönlichkeit 

2.1.2.2 Motivation, Emotion und Kognition 

2.1.2.3 Entwicklung und Organisationsstrukturen des 
Sports 

3.1..2.4 Soziale Ungleichheiten, soziale Prozesse und So­
zialisation im Sport 

2.1.3 Bewegung und Training 

2.1.:3.1 Grundlagen der Bewegungswissenschaft, Bio­
mechanik 

2.1.:3.2 motorisches Lernen und motorische Entwick­
lung 

~.1.3.:3 Grundlagen des sportlichen Trainings 

2.1.3.4 Theorien und IVlethoden des sportlichen TTai­
nings 

2.1.-1 Leistung und Gesun.dheit 

2.1.4.1 Grundlagen der Anatomie und Physiologie 
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2.1.4.2 Grundjagenwissen über Sportschi.i.den und -ver­
letzungen 

2.1.4.3 Diagnostik von Fähigkeiten und Fertigkeiten 

2.1.4A Grundlagen der Diätetik, Prävention, des Ge­
sundheitsverhaltens und der Gesundhei tserzie­
hung 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3 

2.3.1 

2.:3.2 

2.:3.3 

2.3.4 

2.4 

2..l.1 

Sportwissenschaftliche Arbe} ts- und For­
schungsmethoden 

Arbeits- und Studien techniken 

Grundlagen empirischer Forschungsmethoden 
und Statistik 

Sportwissenschaf'tl iehe Profil bilchmg_(HF) 

ausgewählte theoretische Modelle zur Beschrei­
bung und Analyse sportwissenschaJtlicher Pro­
bleme in Sport und Sportunterricht 

exemplarische Analyse ausgewählter sporhvis­
senschaftlicher Fragen im Hinblick auf das Kin­
des- und Jugendalter 

exemplarische Analyse und Beurteilung empiri­
scher und/oder hermeneutischer Studien zu 
Sport und Schulsporl 

exemplarische Konzeption, Durchführung und 
Auswerlung empirischer Sludien 

SportartspeziJische und sportartübergreifende 
Theorie und Praxis des Sports 

Die unter 2.4 genannten Studieninhalte müssen 
mit mindestens 33 ECTS Punkten (BF) bezie­
hungsweise 40 ECTS Punkten (HF) zur Anrech­
nung gelangen. Die Fachpraxis muss in enger 
Theorie-Praxis-Verknüpfung unterrichtet wer­
den. 

Sporturtspezijische Theorie und Pra,Tis 

Bereich A: Leichtathletik, Gerätturnen, Gym­
l1asti}c/Tanz Ul1,d Schwimmerl 

2.4.1.1 schulbezogene Bewegungsfertigkeiten und 
Kenntnisse 

2A.1.2 Be\vegungsanalyse und Bewegungskol'l'ektur 

2A.1.3 Handlungsfelder und Vermittlungskonzepte (in 
Verbindung mit 2.5) 

2.4.1.4 schulbezogene Lehr- und Lernstrategien (in Ver­
bindung mit 2.5) 

2A.1.5 Rettungsfähigkeit für den Schwimmunterricht 
(Niveau: Deutsches Rettungssch\\rinunabzeichen 
Silber) sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten situ­
ationsgerechter Hilfeleistung und Sicherheits­
stellung im Gerätturnen 

2.4.2 Sportart.spezijische Theorie und Praxis 

Bereich B: Ba.sketball, Fußball, Handball und 
Volleyball 

2.4.2.1 schul bezogene Fähigkeiten, Fertigkei ten und 
Kenntnisse der sportart spezifischen Technik­
und Taktikelemen1e 

2.4.2.2 Bewegungsanalyse und Bewegungskorrektur 

2.4.2.3 Handlungsfelder und Vermittlungskonzepte (in 
Verbindung mit 2.5) 

2.4.2.4 schulbezogene Lehr- und Lernstrategien (inVer­
bindung mit 2.5) 

2A.3 SpoJ'ta.rtübergreifel1de Theorie und Pra,1.is 

2A.3.1 Zielgl'uppen- und lmntextspezifische Schulung 
der koordinativen und konditionellen Fähigkei­
ten, Gesundheit und Fitness 

2.4.3.2 sportspielübel'greifende Vermittlungskonzepte 
und Kleine Spiele 

2.4.:3.3 Ringen und Kämpfen 

2.4.4 Sportarl:spezijische Theorie und Praxis 

Bereich C: Neue Sportarten und BeuJegungsa!c­
tivittitel1, YVahlspol'tal'tell, E:dcursionen mit. Be­
zug zur aktuellen Kinder- und Jl.lgendsport­
oder Regiolwl'wlt.llJ' (HF) 

2AA.1 schulbezogene Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse der sp0l'tartspezifischen Technik­
und gegebenenfalls Taktikelemente 

2.4.4·.2 Handlungsfelder und VermiUlungskonzepte 

2.4.4.3 schulbezogene Lehr- und Lernstrategien 

2AA.4 Bewegungsanalyse und Be\vegungskorrektur 

2.-1.4.5 psycho-soziale Grundlagen der Sportarten so-
wie Planung, Durchführung und Auswertung 
von Exkursionen 

2.4.5 Profilbildung in Theorie und Praxis des Sports 
(HF) 

Je eine Sportart aus zweien der Bereiche A, B 
oder C 

2.4-.5.1 Vertiefung der Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse der sportartspezifischen Technik­
und gegebenenfalls Taktikelemente 

2A.5.2 Modelle des Trainierens und Steuerns von mo­
torischen Leistungen, des Gestaltens und Prä­
sentierens, des Diagnostizierens und Evaluierens 
sowie des VermiUelns 

2.5 

2.5.1 

Grundlagen der Fachdic1aktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen des Schulpraxisse­
mesters und legen ausgewählte theoretische und 
praktische Grundlagen für die zweite Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

Unterrichten und Erziehen 

2.5.1.1 Beobachtung, Planung, Durchführung und Aus­
wertung von Sportunterricht auf verschiedenen 
Stufen des Gymnasiums 

2.5.1.2 fachdidaktische Konzeptionen und Rahmenbe­
c1ingungen des Sportunterrichts 

2.5.1.3 I-Iandlungsfelder undVermittlungskonzepte aus 
sporlartspezifischer Perspektive (Bereiche A und 
B, siehe 2.4) 

2.5.1.4 schulbezogene Lehr- und Lernstrategien aus 
sporlartspezifischer Perspektive (Bereiche A und 
B, siehe 2.4) 

2.5.2 Evaluation und Schule nt wicklung 

3.5.3.1 Grundlagen der Diagnost.ik und Leistungsbeur­
teilung im Schulsport. 
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2.5.2.2 Grundlagen der Curriculum- und Schulent­
wicklung im Zusammenhang mit Bewegung und 
Sport 

2.5.2.3 Handlungsleider llndVermiltlungskonzepte aus 
sportartspezifischer Perspektive (Bereiche A und 
B, siehe 2.4) 

2.5.2."1 schulbezogene Lehr- und Lernstrategien aus 
sportartspezifischer Perspektive (Bereiche A und 
B, siehe 2.4) 

3 Durchführung der Prüfungen 

:~.1 I\IIodulprüfungen in sportarlspezifischer Praxjs 
und Theorie einschließlich prombilclungJ2.4.1, 
2.4.2, 2.4.4, 2.4.5) 

3.2 

3.2.1 

Die sportartspezifischen Modulprillungen erfol­
gen in den vier Sportarten des Bereiches A und 
den vier Sportarten des Bereiches B, im Haupt­
fach zusätzlich in zwei Profilbereichen wahl­
weise aus zweien der Bereiche A, B oder C. Sie 
umfassen jeweils einen praktischen (Leistung, 
Demonstration, zuzüglich Spielleitung in der 
Profilbildung des Bereichs B) und einen theore­
tischen Teil, die beide bestanden werden müssen 
(Note mindestens 4,0). Der praktische Teil muss 
die unler 3.2 jeweils angegebenen Prüfungsein­
heiten umfassen. 

Modultei I prüfungen Praxis des Sports 

Anforderungen für Studentinnen und Studen­
ten 

J\!Iodule des Bereichs A 

3.2.1.1 Gerä/:turnen 

Die Leistung wird durch Kürübungen an min­
destens vier Geräten geprüft. Die Übungen müs­
sen Elemente aus den gerätspeziIischen Struk­
tm'gruppen enthalten. 

3.2.1.2 Gymnastik/Tanz 

Geprüft werden Leistung und Demonstration in 
den Bereichen Nachgestalten und Choreogra­
phie mit und ohne Handgerät. 

3.2.1.3 Leichtathletik 

Geprüft werden Leistung und Demonstration. 
Aus jeder der Disziplingruppen Kurzstrecken­
lauf, Mittel- oder Langstreckenlauf, Wurf/Stoß 
und Sprung muss eine Disziplin gewählt wer­
den. 

3.2.1.4 Schwimmen 

Geprüft werden Leistung und Demonstration 
der vier Grundschwimmarten. 

3.2.2 lVlodule des Bereichs B: 

Geprüft \verden jeweils Leistung 
rechten Spiel und Demonstration. 

a.2.3 J\!Iodulc der Profilbildullg 

3.2.3.1 Profilbildung Bereich_4 

Gerätturnen 

im regelge-

Die Leistung ·wird durch Kürübungen an min­
destens drei Geräten geprüft. Die Übungen müs-

sen Elemente aus den gerütspezifischen Struk­
turgruppen enthalten. 

GYl1lllast:ik/Tanz 

Geprüft werden Leistung und Demonstration in 
mindestens drei Bereichen aus dem Fachgebie­
ten Gymnastik und Tanz 

Leichtathletik 

Geprüft wird die Leistung. Aus jeder der Diszi­
plingruppen Lauf, Wurf/Stoß und Sprung muss 
mindestens eine Disziplin gewählt werden, die 
im Grundfach nicht in der Leistungsprüfung ge­
wählt wurde. 

Schwimmen 

Geprüft werden Leistung und Demonstration 
mindestens im Lagenschwimmen 

3.2.3.2 P1'Ofilbildttng Bereich B 

Geprüft werden jeweils Leistung im regelge­
rechten Spiel, Demonstration und Spielleitung. 

:~.2.3.3 Profilbildung Bereich C 

Geprüft werden jeweils Leistung und Demon­
stration. 

3.2.4 Bewertung 

3.3 

Die Leistungsanforderungen müssen höher sein 
als in der fachpraktischen Abiturprüfung im 
Fach Sport in Baden Württemberg gefordert 
wird. Es gelten die Wettkampfbestimmungen der 
je\\'eiligen Fachverbände. 

Mündliche Staatsprüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit 
entfällt auf die Prüfung von Schwerpunkten 
(vertieftes Wissen und Können wird erwartet), 
ein Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können 
wird erwartet). Der Vorsitzende ist für die Ein­
haltung der formalen und inhaltlichenVorgaben 
verantwortlich. 

Hauptfach 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern drei 
Schwerpunkte, einen aus den Bereichen Bildung 
und Erziehung oder Individuum und Gesell­
schaft (2.1.1~2), einen aus den Bereichen Bewe­
gung und Training oder Leistung und Gesund­
heit (2.1.3~4), einen aus den Bereichen 2.1-3. 

BeiJach 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mi t. ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, einen aus den Bereichen Bildung 
und Erziehung oder Individuum und Gesell­
schaft (2.1.1-2), einen aus den Bereichen Bewe­
gung und Training oder Leistung und Gesund­
heit (2.1.3-4). 
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Anlage B 

Bildende Kunst (Hauptfach) 

Im Mittelpunkt des Studiums steht die Entwicklung ei­
ner eigenständigen künstlerischen Position als unvel'­
ziehtbare Grundlage für die Ausbildung zum künstleri­
schen Lehramt. Die Studienabsolventinnen und -absol­
venten verfügen außerdem über vernetzte Kompetenzen 
in der Fdch- und Schulpraxis, der Fachwissenschaft und 
der Fachdidaktik. Fundierles \Vissen und Können in den 
genannten Bereichen der ersten Phase der Lehrerbildung 
sind die Basis für die zwei te Phase an den Seminaren so­
wie für die anschließende Phase der Berufsausübung, in 
der die erworbenen Kompetenzen im Sinne des lebens­
langen Lernens kontinuierlich \veiterentwickelt werden. 
Der schulische Unterrkht erfordert es, die erworbenen 
Kompetenzen schülel'bezogen einzusetzen. 

1 Kompetenzen 

1.1 

.2 

1.:3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen 

sind in der Lage, eigensUindige künstlerische 
Fragestel1ungen und Konzepte zu entwicl"eln, 

verfügen über breit geWcherte künstlerische und 
gestalterische Fähigkeiten und kunsLtheoreti­
sches Wissen in unterschiedlichen Bereichen, 

sind in der Lage, eigene und fremde künstleri­
sche Arbeit im Kontext historischer und zeitge­
nössischer Positionen zu reflektieren, 

begreifen ihre eigene küns1.1erische Arbeit als 
Impuls kunstpädagogischen Handelns, 

verfügen über Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
Beurteilung und Anwendung kunstdidaktischer 
und erziehungswissenschaftlicher Ansätze und 
zur fundierten Planung und Umsetzung von 
fachlichen Inhalten und Erkenntnissen im Pra­
xisfeld Schule, 

verfügen über Kenntnisse der Grundzüge der 
Geschichte der Kunst und Axchitektur und ihrer 
Theorie. Sie sind mit kunstwissenschaftlkher 
IVlethodik vertraut und befähigt zu deren 
schriftlicher und mündlicher Umsetzung in der 
Interpretatjon und Vermittlung. 

Verbindliche Studieninhalte 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen 
des Faches Bildende Kunst haben sich im Be­
reich der künstlerischen Arbeit mit folgenden 
Inhalten auseinandergesetzt und mit persön­
licher Schwerpunktbildung vertiefte Fähigkei­
ten und Fertigkeiten envorben: 

~.1 Künstlerische Praxis 

:!.1.1 Künstlerischer Findungs- und Rcj1exionsprozess 

~.1.1.1 Entwicklung und Strukturierung künstlerischer 
AI'beitsprozesse 

2.1.1.2 Experimentelle Erprobung der sinnlichen, emo­
tionalen, sozialen und kognitiven Möglichkeiten 
künstlerischer Dm'stell ungsmi ttel 

2 .1.1.;:~ Dnrstellung von sinnlich erfahrbarer Wirklich­
keit sowie von ästhetischen, sozialen, psychi­
schen und begrifflichen Zusammenhängen 

2.1.1.4 Analyse der eigenen künstlerischen Denk- und 
Handlungsprozesse 

2.1.1.5 Präsentation, Beurteilung und Interpretation ei­
gener und fremder V/el'ke 

2.1.2 Bild und 1Hedien 

2.1.2.1 Traditionelle und zeitgenössischeVerfahl'en und 
Techniken in den Bereichen Zeichnung, Malerei, 
Druckgraflk, Fotogrnfie, Video, Film und com­
putergestül.zte Gestaltung 

2.1.2.2 Technologie, I\1Iate1'ial- und \Verkzeugkuncle in 
den aufgeführten Bereichen 

2.1.~; Raum 

2.1.3.1 Traditionelle und zeitgenössische Verfahren und 
Techniken in den Bereichen Bildhauerei, Plas­
tik, Objekt, Installation, Performance und 1'3 Ul11-

bezogene Medien 

2.1.3.2 Technologie, IVIaterial- und \\Terkzeugkunde in 
den aufgeführLen Bereichen 

2.1 . .f AngeH-l(mdte GestaU'llng 

2.1..!.1 Grundzüge der Architektur 

~.1..!.2 Grundzüge des Industrialdesigns 

2.1.4.3 Grundzüge des Kommunikationsdesigns 

2.1.4.-1 Grundzüge der Schriftgestaltung 

2.2 Kunsttheorie und Kunstwissenschaft 

2.2.1 Geschichte der KUllst 

~.~.1.1 Geschichte der europäischen und außereuropä­
ischen Kunst im Überblick 

2.2.1.2 Grundzüge der Al'chitektur-, Design- und 
Schriftgeschichte 

2.2.1.3 Grundkenntnisse in christlicher und profaner 
Ikonographie 

2.2.2 Theorie der Kunst 

2.2.2.1 Kritische Auseinandersetzung mit \vissen­
schaftlicher und kunst theoretischer Literatur in 
schriftlicher und mündlicher Form 

2.2.2.2 Grundzüge der Ästhetik und Philosophie 

2.2.3 KU1I st wissen sehaft.Uche 111 ct:hodi k 

2.2.3.1 Bild- und Arehitekturanalyse und -interpreta­
tion 

2.2.3.2 Auseinandersetzung mit der Präsenl.ation von 
Kunst in Ausstellungen, Galerien, Museen, im 
Öffentlichen Raum und im Außenraum 

2.3 

2.3.1 

Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
hnlten und Erfordernissen des Schulpraxisse­
mesters und legen ausgewählte theoretische und 
praktische Grundlagen für die zweite Phase der 
Lehrerbildung an Seminar und Schule. 

Kunst:dicla1ctische Konzeptionen Imd Theoriebil­
dung 

2.3.1.1 Reflexion künstlerischer Prozesse und fachwis­
senschafl1ichel' Sachverhalte in fachdidakti-
scher Sicht 
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2.:~.1.~ Einblick in relevante Methoden und wesentliche 
Befunde kunst didaktischer Forschung 

2.3.1.3 Modelle und Methoden der Kunstrezeption im 
Unterricht 

3.3.2 Entwicklung des bildnerischen Handelns bei 
Killdern und Jugendlichen 

2.3.2.1 Grundlagen der \Vahrnehmung und deren Ent­
wicklung bis zum Erwachsenenalter und Grund­
lagen des Rezeptionsverhaltens 

2.3.2.2 ,Jugendästhetik, Umwelt und Alltag als Bezugs­
punkt für kunstpädagogische Fragestellungen 

2.3.2.3 Beurteilung und Diagnose der ästhetischen Pro­
zesse und Produkte von Kindern und Jugend­
lichen 

2.3.3 Planung, .Analyse und Umsetzung von Unter­
richtsprozesscn auf der Basis lwnstdidaktisch 
fundierter Refle;r:ion der eigene I1 künstlerischen 
EIJahrulIg sowie !!I'ziehullgswissenschaftlich be­
gründeter VorgehenslJJelsen 

3 Durchführung der abschließenden Prüfung 

3.1 

3.2 

Im Fach Kunst erfolgt die abschließende Prü­
fung in den beiden Teilprüfungen KlilIstl;heorie 
Uild Kunstwissenschaft (3.1) und KünsUerische 
Praxis (3.2). Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
dieser Prüfungen. DerVorsitzende ist jeweils für 
die Einhaltung der formalen und inhaltlichen 
Vorgaben verantwortlich. Die Note der ab­
schließenden Prüfung setzt sich aus den beiden 
Teilprüfungen im Verhältnis 1:3 zusammen. 

Kunst1:heorie und Kunstwissenschaft 

Es erfolgt eine mündliche Prüfung im Umfang 
von etwa 30 Minuten, sie bezieht sich auf den 
Bereich 2.2. Die Studierenden wählen einen 
Schwerpunkt in Absprache mit den Prüfern, auf 
diesen entfällt etwa die Hälfte der Zeit (vertief­
tes Wissen wird erwartet), die andere Hälfte auf 
die Überprüfung von Grundlagen und Über­
blid;:swissen (fundiertes Wissen wird erwartet). 
Diese Prüfung wird in einem früheren Semester 
als die Prüfung in Künstlerischer Praxis, frü­
hestens nach dem sechsten Semester absolviert. 

Künstlerische Praxis 

I-Iierbei handelt es sich um eine integrative, vom 
ganzheitlichen Verständnis des Faches getrage­
ne Prüfung, in der auf Grund der Eigenart des 
Studiums künstlerische und 1'eflektorische Teile 
in engem Bezug zueinander stehen müssen. Der 
notwendige ganzheitliche Ansatz der künstleri­
schen Arbeit schließt sO\\1oh1 im Praktischen \vie 
im Theoretischen eHe Verzahnung von Schwer­
punkten und Grundlagen- und Überbhckswis­
sen ein. Dies entspricht den Studieninhalten und 
den angestrebten Kompetenzen. Die drei Teile 
der Prüfung eIer Künstlerischen Praxis beinhal­
ten sO\\'ohl Schwerpunktfindungel1, in denen 
vertieftes Wissen und Können erwartet wird, als 
auch Bereiche des Grundlagen- und Über­
blicks\vissens. 

Die Länge der Prüfung ist auf Grund der kom­
plexen Prüfungs anforderungen abhängig von 

der Wahl eIer Medien, dem künstlerischen Ansatz 
und der Präsentationsform. 

Inhalte und Verlauf des Prüfungsgesprächs sol­
len sich anlässlich der abschließenden umfas­
senden künstlerischen und mündlichen Präsen­
tation der Abschlussarbeit entwickeln. 

Die integl'ative Prüfung in Künstlerischer Pra­
xis besteht aus den Teilen 

1. Abschlussarbeit und ihre künstlerische Prö­
sentalion, 

2. schriftliche Reflexion und Dokumentation 
der Abschlussarbeit, 

3. mündliche Präsentation der Abschlusscu'beit 
und Prüfungsgespräch. Pr~lsentation und Ge­
spräch umfassen dabei Kommentierung und 
Reflexion vor dem Hintergrund historischer 
und/oder zeitgenössischer Strömungen und 
ästhetischer Phänomene. 

Die Prüfungskommission setzt am Schluss eine 
Not8 für die gesamte integrati\!e Teilprüfung in 
künstlerischer Praxis fest. 

Die Abschlussarbeit ist. im Regelfall eine prak­
tisch-künstlerische Arbeit. Alternativ kann eine 
schriftliche Arbeit in KunsUheorie oder in 
Kunstwissenschaft angefertigt werden; das The­
ma muss auf die fachspezifischen Kompetenzen 
lU1d die Studieninhalte von ~.~ bezogen sein. Die 
integrative Prüfung besteht in diesem Fall aus 
den Teilen 

1. Absch1ussarbeit und ihre Präsentation im 
Raum, 

2. Mündliche Präsentation der Abschlussarbeit 
und Prüfungsgespräch. Prbi.sentation und Ge­
spl'üch umfassen dabei Kommentiel'L111g und 
Reflexion vor dem Hintergrund historischer 
und/oder zeitgenössischer Strömungen und 
üsthetischer Phünomene. 

Für die Abschlussarbeit stehen in diesem Fall 
vier Monate zurVerfügung; vier Exemplare die­
ser Arbeit sind dem Prüfer, der das Thema ge­
stellt hat, oder einer beauftragten Hochschul­
person, auch zur Aushändigung an die Prü­
fungskommission, ein weiteres Exemplar dem 
Prüfungs amt vorzulegen. Die Präsentation im 
Raum muss zum Termin des Prüfungsgesprächs 
fertig gestellt \verclen. 

Bildende Kunst / Intc1'l11edialcs Gestalten 
(Verbl'eiterungsfach) 

Im Mittelpunkt des Studiums Bildende Kunst. / Inter­
mediales Gestalten steht die Entwicklung einer eigen­
ständigen künstlerischen Position als unvel'zichtbare 
Grundlage für die Ausbildung im künstlerischen Lehr­
amt. Die Studienabsolventinnen und -absolventen ver­
fügen außerdem übel' vernetzte Kompetenzen in Fach­
und Schulpraxis, Fachwissenschaft und Fachdidakt:ik. 
Fundiertes Wissen und Können in den genannten Berei­
chen der ersten Phase der Lehrerbildung sind die Basis 
für die zweite Phase an den Seminaren sowie für die an­
schließende Phase der Berufsausübung, in der die er­
worbenen Kompetenzen im Sinne des lebenslangen Ler-
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nens kontinuierlich weiterent.wickelt werden. Der schu­
lisc.:he Unt.erricht. erfordert es, die erworbenen Kompe­
tenzen schi.l1erbezogen einzuset.zen. 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

u 

Kompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

sind in der Lage, auf der Basis einer entwickel­
t.en künstlerischen Position Fragestellungen und 
Konzepte im Inlermedialen Gestalten zu entwi­
ckeln, 

verfügen über gestalterische, künstlerisch-pI'ak­
tische, methodische und theoretische Fertigkei­
ten im Bereich des Int.ermedialen Geslaltens, 

verfügen über grundlegende Kenntnisse zu the­
atergesc.:hichtlichen, mediengeschichtlichen und 
kommunikat.ionsgeschichtlichen Fragen, 

können themenzentrierte Konzepte unter Ein­
beziehung int.erdisziplinärer Ansät.ze entwickeln 
und sind in der Lage, diese auf dem Hintergrund 
kunst- und mediendidaktischer Ansätze im Pra­
xisfeld Schule umzusetzen. 

2 Verbindliche Studieninhalie 

2.1 Künstlerische Praxis 

2.1.1 Künstlerischer Fin,dungsprozess 

2.1.1.1 Auseinandersetzung mit. spezifischen künstleri­
schen Denk- und Handlungsformen in den Be­
reichen Medien, Darstellung, Szene, Performan­
ce, Spiel und Regie 

2.1.1.2 Entwicklung des Bewusstseins für die körperli­
che und geistige Präsenz im Raum oder auf der 
Bühne 

2.1.1.3 Untersuchung von Darstellung und Szenischen 
Aktionen und Entwicklung eigener Konzepte 

2.1.1.4 laborhafte Untersuchung von inszenierungsfä­
higem Material 

2.1.2 Darstellung 

2.1.2.1 Präsenz in Körper, Sprache und Bewegung, in 
Aktion, Handlung, Performance, Spiel 

2.1.2.2 Differenzierung von Darstellungsformen als 
Performer, als Akteur, in Rollenarbeit und in Im­
provisationen 

2.1.2.:3 Choreografie und Sprachgestaltung 

2.1.3 Inszenierung 

2.1.3.1 Inszenierungsformen von Aktion, Handlung, 
Performance, Theater 

2.1.3.2 Szenographie: Medien, Raum und Bühne 

2.1.3.3 Inszenierung von Objekt und virtuellen Medien 

2.1.3.4 Inszenierung und Gestaltung mit. Ton, Musik, 
Licht und Bewegung 

2.1.3.5 Bühnen- und Szenenbild 

2.1.3.(-) Formen der Dramaturgie und des Szenischen 

2.2 Theorie der Intermedialen Gestaltung 

2.2.1 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.:3.3 

2.3.4 

., 
" 

3.1 

3.2 

Überblick über historische Ent.wicklung und ak­
tuelleTendenzen zu Spiel, Aktion, Performance, 
Theat.er, Film, Medien und Kommunikation 

Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen der Schulpraxis und 
legen ausgewählte theoretische und praktische 
Gruncllagen für die zweite Phase der Lehrerbil­
dung an Seminar und Schule. 

didaktische Ansätze des Intermedialen Gestal­
tens als integrierte Disziplin im Unterrichtsfach 
Bildende Kunst. 

der Bildungsplan Bildende Kunst und der Bei­
t.rag des Intel'medialen Gestaltens aus fach­
praktischer, lern theoretischer und pädagogi­
scher Sicht 

prozessorientiertes, experimentelles und projek­
torientiertes Arbeiten in ganzhei tlichen ästheti­
schen Lern- und Erkennt.nisprozessen 

relevante medien-, spiel- und theaterpädagogi­
sche Konzepte 

Durchführung der abschließenden Prüfung 

Abschließend erfolgt. im Verbreiterungsfach Bil­
dende Kunst / Int.ermediales Gestalten eine vom 
ganzheitlichen Verständnis des Faches getrage­
ne integrative, das heißt mündliche und künst­
lerisch-praktische Prüfung, in der auf Grund der 
Eigenart des Studiums künstlerische und re­
flektorische Teile in engem Bezug zueinander 
st.ehen müssen. Der notwendige ganzheitliche 
Ansat.z der intermedialen Arbeit schließt sowohl 
im Praktischen wie im Theoretischen die Ver­
zahnung von Schwerpunkten und Grundlagen­
und Überblickswissen ein. Dies ent.spricht den 
Studieninhalten und den angestrebten Kompe­
t.enzen. Beide Teile der Prüfung beinhalten so­
wohl Schwerpunktfindungen, in denen vertief­
tes Wissen und Können erwartet wird, als auch 
Bereiche des Grundlagen- und Überblickswis­
sens. Die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand die­
ser Prüfung. DerVorsitzende ist für die Einhal­
tung der formalen und inha1 tlichen Vorgaben 
verantwortlich. 

Die integrative Prüfung umfasst zwei Prüfungs­
teile mit jeweils weiterführenden Prüfungsge­
sprächen: 

Präsentation der Abschlussarbeit (Aufführll11gs­
präsentation), einschließlich scllTiftlicher Refle­
xion und Dokumentation, 

Prüfungsarbeit (Improvisation) in einer Auffüh­
rungspräsentation. 

Die bei den Teile werden gleich gewichtet. Die 
Länge der Prüfung ist auf Grund der komplexen 
Prüfungsanforderllngen abhängig von der Wahl 
der Medien, dem künstlerischen Ansatz und der 
Präsentationsform. Inhalte und Verlauf des Prü­
fllngsgesprächs sollen sich aus der Abschlussar­
beit und der Prüfungsarbeit (Improvisation) ent­
wickeln. 

182 K.u.D. vom 1. Oktober 2009 Nr.17 



Anlage C 

Musik (Hauptfach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachpraxis, Fachwissen­
schaft, Fachdidaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wis­
sen und Können in den genannten Bereichen der ersten 
Phase der Lehrerbildung sind die Basis für die zweite 
Phase an den Seminaren sowie für die anschließende 
Phase der Berufsausübung, in der die erworbenen Kom­
petenzen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinu­
ierlich weiterentwickelt v . .rerden. Der schulische Unter­
richt erfordert es, die erworbenen Kompetenzen schü­
lerbezogen einzusetzen. 

Zulassul1gsvoraussetzung 

Eignungsprüfung Musik 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

2 

Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen 
über künstlerisch-pädagogische Professionalität, 
das heißt sie 

verfügen über eine entfaltete musikalisch-ästhe­
tische Erfahrungs-, Ausdrucks- und Kommuni­
kationsfähigkeit im Rahmen der Vielfalt musika­
lischer Kulturen, 

sind in der Lage, diese Fähigkeiten sowohl solis­
tisch als auch in und mit verschiedenen Ensem­
bles einzusetzen, 

beherrschen Methoden der kritischen und reflek­
tierten Aneignung dieser Fähigkeiten, 

kennen die grundlegenden Prozesse des Musik­
lernens sowie Methoden des Lehrens, 

sind in der Lage, die genannten Fähigkeiten und 
Methoden miteinander zu vernetzen, 

verfügen über Grundlagen zur Entwicklung ihrer 
musikalisch-ästhetischen Identität, 

sind in der Lage, eigene Standpunkte wissen­
schaftlich zu formulieren, zu begründen und zu 
reflektieren, 

besitzen Grundlagen zur Entwicklung ihrer Iden­
tität als Lehrer und Erzieher. 

Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Musikalisch-künstlerische Praxis 

2.1.1 Instrumentale Interpretation von Musik auf dem 
Klavier, gegebenenfalls einem weiteren Instru­
ment sowie vokale Interpretation von Musik 

- künstlerisch gestaltet, stilistisch versiert, tech­
nisch angemessen, 

- solistisch und in Ensembles, 

- im Rahmen einer breit gefächerten Repertoire-
kenntnis und -praxis, 

- reflektiert im Hinblick aill historische und kul­
turelle Zusammenhänge sowie gesellschaftliche 
Funktionen 

2.1.2 Erfahrungen mit der Vielfalt musikalischer Kul­
turen, insbesondere mit Musik im jugendkultu­
rellen Kontext 

2.1.3 Methoden und Techniken der Ensembleleitung 
und das Aufbauen von Ensembles 

2.1.4 Methoden und Techniken des Improvisierens und 
Arrangierens, des Analysierens und Komponie­
rens von Musik unterschiedlicher Stile und Be­
setzungen 

2.1.5 Entwicklung differenzierten Musikhörens und 
Anwendung musik theoretischer Arbeitsweisen 
auf die eigene Musizierpraxis 

2.1.6 Methoden und Techniken der Interaktion von Mu­
sik mit anderen Ausdrucksformen 

2.1.7 Reflexion der eigenen musikalisch-künstlerischen 
Lernprozesse unter Einbeziehung wissenschaft­
licher Bezugsdisziplinen 

2.1.8 Sprecherziehung 

2.2 Schulbezogene Praxis 

2,2,1 Methoden, Techniken und Einsatzmöglichkeiten 
schul- und chorpraktischen Klavier- beziehungs­
weise Instrumentalspiels 

2,2.2 Anleitung des instrumentalen und vokalen Musi­
zierens (einschließlich stimmbildnerischer As­
pekte) und Improvisierens im Klassenverband 

2,2,3 Methoden und Techniken der schulischen Ensem­
bleleitung in stilistischer und musikkultureller 
Vielfalt 

2.2.4 Methoden und Techniken der Interpretation und 
Vermittlung von Musik durch die Verbindung mit 
anderen Ausdrucksformen 

2,2,5 Verbindung unterschiedlicher Formen musikali­
scher Praxis mit Gestaltungsaufgaben und me­
thodischen Konzepten zum Klassenmusizieren, 
auch im Rahmen interdisziplinärer Projekte 

2,3 Musiktheorie und Musikwissenschaft 

2.3.1 Untersuchen von Musik unter verschiedenen wis­
senschaftlichen Fragestellungen, etwa unter ana­
lytischen, ästhetischen, empirischen, ethnologi­
schen, historischen, kulturwissenschaftlichen, 
philosophischen, psychologischen und soziologi­
schen Fragestellungen 

2,3.2 Kenntnisse in den Bereichen der historischen und 
systematischen Musikwissenschaft 

2,3,3 Kennenlernen grundlegender musikwissen­
schaftlicher und -theoretischer Arbeitstechniken 
und Forschungsmethoden 

2.3.4 Kenntnis, Analyse, praktisch künstlerische An­
wendung (zum Beispiel am Klavier) und Refle­
xion musiktheoretischer Modelle, Theorien und 
Methoden 

2.3,5 Überblick übel' die Musikgeschichte und über ak­
tuelle Musik 

2.4 Musikpädagggik 

2.4.1 Kenntnis, Analyse und Reflexion musikpädagogi­
scher Theorien und Methoden 

2.4.2 Auseinandersetzung mit Methoden und Theorien 
musikpädagogischer Forschungsgebiete unter Be­
rücksichtigung analytischer, ästhetischer, empiri­
scher, ethnologischer, historischer, kultunvissen-
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schaftlicher, pädagogischer, philosophischer, psy­
chologischer und soziologischer Fragestellungen 

2.4.3 Auseinandersetzung mit der berufspraktischen 
Bedeutung musikpädagogischer Forschung 

2.-:1:.4 Untersuchung und Reflexion musikbezogener 
Lern- und Lehrprozesse unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Bezugswissenschaften 

2.4.5 Untersuchen von Musik unter pädagogischen und 
methodisch-didaktischen Fragestellungen sowie 
im Hinblick auf die Vernetzung von musikalisch­
künstlerischer, wissenschaftlicher und schulischer 
Praxis 

2.5 Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orient.ieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen des Schulpraxissemest.ers 
und legen ausgewählte theoretische und prakti­
sche Grundlagen für die zweite Phase der Leh­
rerbildung an Seminar und Schule. 

2.5.1 Kenntnis, Analyse und reflektierte Weiterent­
wicklung musikdidaktischer Modelle und Kon­
zepte 

2.5.2 Kriteriengeleitete Planung, Durchführung und 
Auswertung musikbezogener Lern-lmd Lehrpro­
zesse 

2.5.3 Diagnose und Evaluation der Ergebnisse musik­
bezogener Lern- und Lehrprozesse 

2.5.-1 Kompetent.er und kreativer Einsat.z von 1\!Ieelien 

2.5.5 Fachspezifische Handlungsfelder und Unter­
richtsmethoden; Umgang mit Differenzen (zum 
Beispiel Aspekte der Interkulturalität und der In­
klusion) 

2.5.6 Bildungspläne und Mat.erialien für den Musik­
unterricht 

3 Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende Prüfung mit wis­
senschaftlichen und künstlerisch-praktischen An­
teilen. Die Gesamt-Dauer der Prüfung beträgt 100 
Minuten und gliedert sich in drei Teilprülungen, 
die unabhängig voneinander (gegebenenfalls auch 
in zwei aufeinander folgenden Semestern) statt­
finden. Die Ergebnisse der drei Teilprüfungen 
münden zu je gleichen Teilen in eine Gesamtnote. 

Die Bewerber legen eine künstlerisch-praktische 
Teilpriifung in einem Instrument, in Gesang, in 
Musiktheorie oder in Ensembleleitung (Prü­
fungsdauer: ehva 30 Minuten), eine wissenschaft­
liche Teilprüjl/.11g in Musikwissenschaft oder Mu­
sikpädagogik (Prülungsdauer: etwa 30 Minuten) 
und eine integrative TeilpTiifllllg, in der mehrere 
Fächer verbunden werden (Prüfungsdauer: etwa 
40 Minuten) ab. Bei Blasinstrumenten kann auf 
Wunsch des Bewerbers ohne Anrechnung auf die 
Gesamtprüfungszeit für bis zu 15 Minuten unter­
brochen werden. Das jeweilige Fach für elie künst­
lerisch-praldische und die \vissenschaftlicheTeil­
prüJung \vählen die Bewerber selbstständig, die 
Fächerkombination für die integrative Teilprü­
fung sowie Prüfungsschwerpunkte wählen sie in 
Absprache mit ihren Prüfern. Die Fächer der 

künstlerisch-praktischen und der wissenschaft­
lichen Teilprüfung dürfen nicht als Bestandteile 
der integrativen Teilprüfung gewählt werden. 

In der wissenschaftlichen Teilprüfung werden 
zwei Sclnverpunkte gev .. rählt; hierbei entfallen 
zwei Drittel der Zeit auf die Prüfung der Schwer­
punkte (vertieJtes Wissen und Können wird er­
wartet) und ein Drittel auf die Prüfung von 
Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kom­
petenzen und Studieninhalten (fundiertes Wissen 
und Können wird erwartet). In der integrativen 
Teilprüfung werden ein bis zwei Schwerpunkte 
gewählt; hierbei entfallen zwei Drittel der Zeit 
auf die Präsentation (vertieftes Wissen und Kön­
nen wird erwartet) und ein Drittel auf ein Kollo­
quium zur Präsentation einschließlich Grundla­
gen- und Überblickswissen gemäß Kompetenzen 
lmd Studieninhai ten (fundiertes Wissen und Kön­
nen wird erwartet). Fachdidaktik ist nicht Gegen­
st.and der abschließenden Prüfung; soweit jedoch 
in der \vissenschaftlichen oder in der integrativen 
Teilprüfung ein musikpädagogischer Schwer­
punkt gewählt wird, darf dieser auch fachdidak­
tische Aspekte enthalten. Der Vorsitzende ist für 
die Einhaltung der formalen und inhaltlichen Vor­
gaben verantwortlich. 

Musik / .Jazz und Populal'musik 
(Vel'breiterungsfach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachpraxis, Fachwissen­
schaft, Fachclidaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wis­
sen und Können in den genannten Bereichen der ersten 
Phase der Lehrerbildung sind die Basis für die zweite 
Phase an den Seminaren sowie für die anschließende 
Phase der Berufsausübung, in der elie elworbenen Kom­
petenzen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinu­
ierlich \veiterentwickelt. werden. Der schulische Unter­
richt erJordert es, die erworbenen Kompetenzen schü­
lerbezogen einzusetzen. 

1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Kompetenzen 

Für dasVerbreiterungsfach Musik - Jazz I Popu­
larmusik gelten die im Fach Musik genannten 
Kompetenzen. Darüber hinaus verfügen die Stu­
dienabgänger über vertiefte Kenntnisse und Fä­
lligkeiten in verschiedenen Bereichen des Jazz 
und der Popularmusik. 

Die Absolventinnen und Absolventen 

verfügen über künstlerisch angemessene Fähig­
keiten im instrumentalen und vokalen Musizieren 
und im Arrangieren von Kompositionen unter­
schiedlicher Stilistik, 

sind in der Lage, Kompositionen aus dem Bereich 
des Jazz und der Popularmusik zu analysieren 
und stilistisch einzuordnen, 

haben grundlegende Kenntnisse über die Ge­
schichte des Jazz und der Populannusik und ha­
ben sich mit Aspekten der Jugendkulturen und 
sozialgeschichtlichen Kontexten befasst, 

verfügen über Grundlagenwissen in der Produk­
tion, Distribution und Verwertung von Jazz und 
Populannusik, 
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1.G kennen die grundlegenden Prozesse des Lernens 
sowie Methoden des Lehrens in den Bereichen des 
Jazz und der Popularmusik. 

2 Verbindliche St.udieninhalte 

2.1 Musikpraxis 

2.1.1 Künstlerisch gestaltete und technisch versierte in­
strumentale beziehungsweise vokale Interpreta­
tion von Kompositionen aus dem Bereich des Jazz 
und der Popularmusik in unterschiedlichen Stilen 

2.1.2 Künstlerisch gestaltete und technisch versierte 
Improvisation über Harmoniefolgen in binärer 
und ternärer Stilistik 

2.1.a Ensemblepraxis sowie kompetente Leitung von 
instrumentalen beziehungsweise vokalen Ensem­
bles in verschiedenen Besetzungen 

2.2 Musiktheorie 

2.2.1 Vertiefte Kenntnisse in Jazz-Harmonielehre 

2.2.2 Analyse von Kompositionen aus verschiedenen 
Stilrichtungen des Jazz- und der Popularmusik 

2.2.a Arrangement; Komposition: Erstellen von Arran­
gements in verschiedenen Sl.ilrichtungen für ver­
schiedene Besetzungen, auch für gemischte Schul­
ensembles und gleich- oder gemischt-stimmigen 
Chor unter Einbeziehung neuer Medien (Compu­
ter gestütztes Komponieren) 

2.3 Historische Kontexte, .Tugendkulturen 

3.3.1 Grundlegende Kenntnisse über Fragestellungen, 
Methoden und Ergebnisse der Popularmusikfor­
schung 

2.3.2 Ausgewählte Beispiele der Musik verschiedener 
Jugendmusikkulturen und Weltmusikkulturen vor 
dem Hintergrund soziokultureller Kontexte 

2A Musikmarkt und Technik 

2A.l Produktion von Songs verschiedener Stilistik, 
auch unter Einsatz von Computersoftware, 
Mikrofon, Verstärker, Mischpult und anderem 

2.4.2 Funktionen von Musilr im Kontext von Medien 

2.;J Grundlagen der Fachdidaktik 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis und legen 
ausgewählte theoretische und praktische Grund­
lagen für die zweite Phase der Lehrerbildung an 
Seminar und Schule. 

2.5.1 Grundlegende Aspekte der Didaktik des Jazz und 
der Popularmusilr 

2.5.2 Vertiefte schul praktisch relevante Fähigkeiten im 
Klavierspiel (Begleitmuster, Songbegleitung, Kla­
viersätze nach lead-sheet) 

2..5.~~ Erfahrungen im Planen, Gestalten und Durch­
führen von Unterrichtsstunden in verschiedenen 
Bereichen des Jazz und der Popularmusik, auch 
mi t neuen Medien 

a Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende Prüfung mit einer 
Gesamtdauer von GO Minuten. Bei Blasinstru-

menten kann auf Wunsch des Bewerbers ohne An­
rechnung auf die Gesamtprüfungszeit für bis zu 
15 Minuten unterbrochen werden. Diese gliedert 
sich in z"\vei Teilprüfungen, die unabhängig von­
einander (jedoch in einem Semester) stattfinden. 
Die Ergebnisse der beiden Teilprüfungen münden 
zu je gleichen Teilen in eine Gesamtnote. 

Die Bewerber wählen in Abstimmung mit ihren 
Prüfern zwei Schwerpunkte, einen aus dem Be­
reich der Musikpraxis (Studieninhalte 2.1; Prü­
fungsdauer: etwa 30 Minuten) und einen Schwer­
punkt, in dem zwei Fächer (Studieninhalte 2.2-
2.4) integrativ verbunden werden (Prüfungsdau­
er: etwa 30 Minuten). Der Schwerpunkt aus dem 
Bereich Musikpraxis darf nicht als Bestandteil 
der integrativen Prüfung ge\vählt werden. In der 
integrativen Prüfung entfällt etwa ein Drittel der 
Zeit auf die Prüfung von Grundlagen- und Über­
blicks\vissen gemäß Kompetenzen und Studien­
inhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet). Fachdidaktik ist nicht Gegenstand der 
abschließenden Prüfung. Der Vorsitzende ist für 
die Einl1altung der formalen und inhaltlichen Vor­
gaben verantwortlich. 

Anlage D: 

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik, ethisch-philosophischen Grundlagen und 
Schulpraxis. Fundiertes Wissen Wld Können in den ge­
nannten Bereichen der ersten Phase der Lehrerbildung 
sind die Basis für die zweite Phase an den Seminaren so­
wie für elie anschließende Phase Berufsausübung, in eIer 
die erworbenen Kompetenzen im Sinne des lebenslangen 
Lernens kontinuierlich weiterentwickelt \V-erden. Der 
schulische Unterricht erfordert es, eHe erworbenen Kom­
pet.enzen schülerbezogen einzusetzen. 

Das Ethisch-Philosophische GrundlagensLudium wird 
von universitären Einrichtungen, die im Bereich Ethik 
forschen und lehren - zum Beispiel den philosophischen 
und theologischen Fakultäten - in Zusammenarbeit mit 
den Fachwissenschaften angeboten. Die vorgeschriebe­
nen Lehrveranstaltungen können auch außerhalb der Fä­
cherkombination des Bewerbers absolviert werden. 

1. RompetcllZcn 

Die Studienabsolventinnen und-absolventen 

1.1 Bereich Ethisch-philosophischp Grundfragen 
(EPG 1) 

1.1.1 verfügen über Kenntnis ethisch-philosophischer 
Grundfragen, 

1.1.2. verfügen über die Fähigkeit zur exemplarischen 
Bearbeitung ethischer und interdisziplinärer Fra­
gestellungen, 

1.1.3 verfügen über ein sich daraus ergebendes Ver­
ständnis der angewandten Ethik beziehungsweise 
Bereichsethiken, 

1.3 Bereich fach- bpziehungsweise berufsethische 
Frag~(EPG ~) 
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1.2.1 verfügen über Argumentations- lind Urteilsfä­
higkeit in Bezug auf exemplarische ethische As­
pekte in den Fächern, 

1.2.2 verfügen über Kompetenz zur Bearbeitung be­
rufsethischer Fragestellungen. 

2 

2.1 

Verbindliche Studieninhalte 

Bereich Ethisch-philosophische Grundfragen 
(EPG 1) 

2.1.1 grundlegende begriffliche Unterscheidungen der 
Ethik 

2.1,2 bedeutende Theorien der Ethik 

2.1.3 ethische Dimensionen und Probleme von Wissen­
schaft und Forschung 

2.1.4 wissenschaftstheoretisches Selbstverständnis der 
jeweiligen Fächer im Gesamtgefüge der \vissen­
schaftlichen Disziplinen 

2.2 Bereich Fach- beziehungsweise berufsethische 
F'ragrnJEPG 2) 

2.2.1 grundlegende Ansätze und Methoden einer inter­
disziplinären angewandten Eihik 

2.2.2 ethische Dimensionen und Fragen des jeweiligen 
Faches im Koniext der Bereichsethiken 

2.2.3 berufsethische Fragen 

2.2.4 gesellschaftliche Bedeutung des jeweiligen Faches 

Anlage E: 

Bildungswissens chaf tli eh es Begl ci ts t u d i um 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über gruncUegende Kompetenzen in Schulpädagogik und 
Pädagogischer Psychologie. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Die schulische Arbeit eIiordert es, die 
erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzusetzen. 

1 l{ompetcl1zen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

1.1 Lehren, Lernen, Unterricht 

1.1.1 kennen zentrale Aspekte der allgemeinen Didak­
tik und Unterrichtsmethodik, 

1.1.2 können Unterricht systematisch beobachten, ana­
lysieren und in seiner Komplexität mithilfe von 
Fachbegriffen beschreiben, 

1.1.3 kennen grundlegende Konzepte der Entwicklung 
und des Lernens, 

1.1.4 kennen traditionelle und neuere Konzepte der 
Lernstandserhebung und der Leistungsbeurtei­
lung, 

1.3 Lehrerprofessionalität in der Organisation Schule 

1.2.1 kennen das Spektrum der Tätigkeiten und ihrer 
spezifischen Anforderungen und Belastungen im 
Lehrberuf, 

1.2.2 keImen grundlegende Aspekte schulischer Kom­
mtmikation und Interaktion sowie ihrer struktu­
rell en Bedingungen, 

1.2.3 kennen schultheoretische Konzepte und die 
Funktionen von Schule im gesellschaftlichen 
Kontext, 

1.3 Bildungstheoretische und historische Grundlagen 
des Lehrberu fs 

1.3.1 kennen Konzepte der Entwicklung von Schule im 
sozialen und gesellschaftlichen Umfeld, 

1.3.2 kennen für den Lehrberuf grundlegende Bil­
dungstheorien, 

1.3.3 kennen schulgeschichtliche Entwicklungsprozes­
se, 

1.3.4 können pädagogische Praxis vor dem Hinter­
grund erziehungswissenschaftlicher Theorie re­
flektieren und beurteilen. 

2 Verbindliche Studienil1haltc 

3.1 Lehren, Lernen, Unterricht 

2.1.1 Grundbegriffe der Didaktik und Methodik, di­
daktische Modelle und Prinzipien, Unierrichts­
methoden, Formen der inneren Differenzierung 

2.1.2 Forschungsergebnisse zur Unterrichtsqualität 

2.1.3 entwicklungs-, motivations- und lernpsychologi­
sche sowie geschlechtsspezifische Grundlagen des 
Lernens und Lehrens 

2.1..4 Grundlagen der pädagogisch-psychologischen 
Diagnostik, Lernentwicklung, Lernförderung 

2.1.5 Funktionen, Formen und Qualitätskriterien schu­
lischer Leistungsbeurteilung 

2.2 Lehrerprofessionalität in der Organisation Schu­
Ig 

2.2.1 Schule als soziales System 

2.2.3 Gestaltung von Bildlmgs- und Erziehungsprozes­
sen 

2.2.3 berufsbiografische Entwicklung im Arbeitsfeld 
Schule 

2.2.4 Konzepte der Beschreibung und Analyse von 
Kommunikation und Interaktion 

2.2.5 Theorie der Schule, äußere Differenzierung, 
Schulformen und Schularten in historischer und 
international vergleichender Perspektive, Frage­
stellungen und Methoden der Schul- und Unter­
richtsforschung 

2.3 Bildungstheoretische und historische Grundlagen 
des Lehrberufs 

2.3.1 ausgewählte bildungstheoretische Ansätze 

2.3.2 Anthropologische und sozialisationstheoretische 
Grundlagen 

2.3.3 ausgewählte Unterrichts- und Schulkonzepte 
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Anlage F: 

Module Personale l{ompetenz (i\'IPK) 

Die MPK ermöglichen es den Studierenden des gymna­
sialen Lehramts, ihre personalen Kompetenzen für den 
Beruf als Lehrkraft weiterzuentwickeln, dazu gehören 
vor allem die Selbstkompetenz, die Sozialkompetenz und 
die Handlungskompetenz. Anerkannt werden Module, 
die sich in folgendem inhaltlichen Rahmen bewegen: 

- Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Lehrer­
gesundheit, Sprechen und Stimme, Haltung und Auf­
treten, 

- Gesprächskompetenz, interkulturelle Kompetenz, 
Genderkompetenz, Empathie, wertschätzendes Ver­
halten, Offenheit, Motivieren, Teamarbeit, 

- Umgang mit Belastungen, Umgang mit Erfolgen und 
Misserfolgen, Bereitschaft zur Übernahme von Verant­
wortung, Zeitmanagement, Arbeitsorganisation, Kon­
lliktmanagement, Feedbackkultur. 

In den Fächern Bildende Kunst und Musik können die 
MPK durch die Studien- und Modulprüfungsordnung 
mit bis zu 4 ECTS ins Fachstudium integriert werden. 

Anlage G: 

Fächel', die nur in einer Erweiterungsprüfung 
gewählt werden h:önnen 

Andere lebende Fremdsprachen:1 (Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in der Fremdsprachenpra­
xis, der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft, 
den Landes- und Kulturwissenschaften, der Fachdidak­
tik und der Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Können 
in den genannten Bereichen sind die Basis für die Phase 
Berufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert, 
die erworbenen Kompetenzen schüler bezogen einzuset­
zen. 

1 

1.1 

1..2 

1.3 

!{ompetenzen 

Sludienabsolventinnen und -absolventen 

verfügen über eine fremdsprachliche Kompe­
tenz, die sich am "Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen" (GeR) orientiert 
und in Einzelkompetenzen der Niveaustufe C2 
entspricht, 

verfügen über Kenntnisse, die sie möglichst im 
Rahmen eines zusammenhängenden melll'mona­
tigen Aufenthaltes in Ländern der Zielsprache 
erworben haben, 

verfügen über vertieftes, strukturiertes und an­
schlussfähiges Fachwissen in den Teilgebieten 
der Sprachwissenschaft, der Literaturwissen­
schaft und den Landes- und Kulturwissen­
schaften und können grundlegende Theorien so­
wie aktuelle Fragestellungen reflektieren, 

:\ Nur in wenigen Fällen sind andere lebende Fremdsprachen 
Fächer allgemein bildender Gymnasien in Baden-Württem­
berg. 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2 

2.1 

2.1.1 

verfügen über Erkenntnis-, Arbeits- und Be­
schreibungsmethoden des Faches, 

kennen und velwenden fachspezifische Arbeits­
mittel, 

können fachliche Fragestellungen und For­
schungsergebnisse reflektiert auch in der 
Fremdsprache darstellen, 

können interdisziplinäre Aspekte erkennen und 
beschreiben, 

verfügen übel' ausbaufähiges Orientierw1gswis­
sen und Problembewusstsein im Hinblick auf 
fremdsprachliche und interkulturelle Lehr- und 
Lernprozesse, 

können fachwissenschaftliche Inhalte funktio­
nal mit fachdidaktischen Fragestellungen ver­
binden und für die Schulpraxis nutzbar machen. 

Verbindliche Studicninhalte 

Sprachpraxis 

Sprachliche Fertigkeiten 

2.1.1.1 Hör- und Hör-/Sehverstehen 

2.1.1.2 Leseverstehen und Lesestrategien 

2.1.1..3 Adressatengerechtes monologisches und dialo­
gisches Sprechen in verschiedenen Kommuni­
kationssituationen 

2.1..1.4 Textsorten- und adressatenbezogenes Schreiben 
in verschiedenen Kontexten 

2.1.1.5 Schriftliche und mündliche Formen der Sprach­
mittlung, auch zur Gewinnung von kontrastiven 
Einsichten 

2.1.2 Sprachliche NIittel 

2.1.2.1 Lautbildung und Intonation 

2.1.2.2 Differenzierter Wortschatz einschließlich Idio­
matik 

2.1.2.3 Grammatik 

2.1.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Nutzung verschiedener Medien, auch zum ei­
genverantwortlichen Spracherwerb 

Sprachpraxis wird insbesondere auch dadurch 
erworben, dass Veranstaltungen in der Zielspra­
che stattfinden. 

Sprachwissenschaft 

Grundlegende Theorien und Methoden 

Grundlegende Bereiche der allgemeinen und der 
angewandten Sprachwissenschaft 

Literaturwissenschaft 

Grundlegende Theorien und Methoden 

Theoriegeleitete Verfahren der Textanalyse und 
Textinterpretation 

Überblick übel' die historische Entwicklung der 
jeweiligen Literatur, auch auf Grund eigener 
Lektüre ausgewählter 'Werke in der Original­
sprache 
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2.3.4 

2.:3.5 

2.4 

3.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.-1.4 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

:I 

Historische und ästhetische Kontextualisierung 
von Au toren, Texten und medialen Ausdrucks­
formen 

Vertiefte Kenntnisse mindestens einer Epoche, 
einer Gattung oder eines Autors der jeweiligen 
Literatur 

Lanc1es- und Kulturwissenschaften 

Fundierte landeskunclliche und kulturelle 
Kenntnisse der jeweiligen Zielländer 

Reflexion (trans-)kulturellel' Prozesse und Ent­
wicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesell­
schaft 

Analyse ausgewählter Phänomene des je"weili­
gen Kulturraumes auch aus historischer Per­
spektive 

Analyse der jeweiligen Medienkultur und ihrer 
verschiedenen Ausdrllcksformen 

Grundlagen der Fachdidaktik4 

Die Studieninhalte orientieren sich an den In­
halten und Erfordernissen der Schulpraxis. 

Überblick über grundlegende Theorien und For­
schungserkenntnisse zum Fremdsprachenerwerb 
und -lernen 

Grundlagen und Ziele der Didaktik und Metho­
dik des kompetenzorientierten und kommuni­
kativen Fremdsprachenunterrichts 

fremdsprachliches und interkulturelles Lernen 
unter Berücksichtigung des "Gemeinsamen eu­
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen" 
(GeR) tmd der aktuellen Bildungsstandards 

Grundlagen der Beobachtung, Planung, Durch­
führung und Reflexion von Fremdsprachen­
unterricht am Gymnasium (Ziele, Inhalte, 
Unterrichtsformen, Sozialformen, Methoden; 
Lehr- und Lernma terialien und Medien) 

Durchführung der Prüfung 

Es findet eine abschließende fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung statt. Zwei Drittel der 
Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von 
Sclnverpunkten (vertieftes Wissen und Können 
wird erwartet), ein Drittel entfällt aur die Prü­
fung von Grundlagen- und Überblickswissen 
gemäß Kompetenzen und Studieninhalten (fun­
diertes Wissen und Können wird erwartet); die 
Fachdidaktik ist nicht Gegenstand dieser Prü­
fung. DerVorsitzende ist für die Einhaltung der 
formalen und inhaltlichen Vorgaben verant­
wortlich. 

Die Prüfung dauert etwa 45 Minuten. Die Be­
werber wählen in Abstimmung mit ihren Prü­
fern in Literatur- und Sprachwissenschaft je ein 
Sclnverpunktthema. In der Sprachwissenschaft 
stammt das Thema aus einem gegenwartsbezo­
genen Fachgebiet, in der Literatmwissenschaft 

~ In den "Anderen lebenden Fremdsprachen" kann die Fach­
didaktik auch in einem affinen Fach besucht werden, das 
heißt in den modernen Fremdsprachen Englisch, Franzö­
sisch, Italienisch, Spanisch oder Russisch. 

aus dem 19.-21. Jahrhundert. Etwa ein Drittel 
diesel' Prüfungszeit entfällt auf den sprachwis­
senschaftlichen Schwerpunkt, ein Drittel auf 
den literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt 
und ein Drittel auf das Grunc1lagen- und Über­
blickswissen. Dieses schließt außer Sprach- und 
Literalurwissenschaften auch Fragestellungen 
aus den Landes- und Kultunvissenschaften mit 
ein. Die Prüfung erfolgt in der Fremdsprache. 

Astronomie (Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fdch­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Staatlichen Seminaren sowie für den Vorbereitungs­
dienst und die anschließende Phase der Berufsausübung, 
in der die erworbenen Kompetenzen im Sinne des le­
benslangen Lernens kontinuierlich wei terentwickelt 
werden. Der schulische Unterricht erfordert es, die er­
worbenen Kompetenzen schüJerbezogen einzusetzen. 

Studienvoraussetzung: gleichzeitiges oder vorausgehen­
des Studium der Physik 

1.1 

1.2 

o ." 

1.1 

1.5 

Kompetenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

können astronomische Hil11ll1elsbeobachtung 
durchfühTen, 

kennen die wichtigsten Bereiche des elektl'Omag­
nelischen Spektrums und deren astronomisch-
astrophysikalische Bedeutung, 

besitzen die Fähigkeit zur physikalischen Inter­
pretation astronomischer Himmelsphänomene, 

können das System Erde - Mensch \vissenschaft-
lieh fundiert in den Kontext kosmischer Ent­
wicldungen einbetten, 

sind in der Lage, \vesentliche Fragen der aktuel­
len Forschung sachgerecht zu reflektieren, 

1.6 beherrschen das Verfahren der fachdidaktischen 
Reduktion bei der Vermittlung astronomischer 
Kenntnisse an Schüler und Schülerinnen, 

1. 7 besi tzen Erfahrungen im Planen und Gestalten 
astronomischer Unterrichtseinheiten und deren 
Durchführung. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Astronomische Beobachtung und elementare Da 
tenanalyse 

2.1.1 Astronomische Praxis: Kenndaten von Teleskopen 
und Detektoren, einfache Himmelsbeobachtung 
mit Feldstecher und Teleskop, Sternbilder und 
Orientierung am Nachthimmel, Identifikation der 
wichtigsten Objekte am Nachthimmel, klassische 
Himmelsfotografie und Umgang mit CCD Kame­
ras, astrometrische Arbeitstechniken, photomet­
rische Arbeitstechniken, spektroskopische Ar­
beitstechniken, Grundlagen der Wetterbeobach­
tung 

2.1.2 Grundzüge astronomischer Datengewinnung und 
Analyse: Begriff der Wahrscheinlichkeit und der 
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statistischen Signifikanz, Mittelwerte und Vari­
anz, Ausgleichsrechnlmg und Fitten von Daten 

2.2 Basiskenntnisse und physikalische Interpretation 
celestischer Phänomene und Objekte 

2.2.1 Grundlagen der klassischen Astronomie: 

Koordinatensysteme, Entfernungsbestimmung, 
elektromagnetisches Spektrum, Entwicklung des 
astronomischen Weltbildes von der Antike bis 
heute 

2.2.2 Die Sonne und ihre Planeten: System Erde -
Mond, Kenndaten der Sonne, Ursprung und Ei­
genschaften unseres Planetensystems, Meteoriten 
und Kometen, Vergleich mit extrasolaren Planeten 

2.2.3 BeobachtungsmethOden: 

Grundlagen der Optik, Beobachtungen im opti­
schen, infraroten und ultravioletten Bereich, Ra­
dio- und sub-mm-Astronomie, Röntgen und 
Gamma-Beobachtungen, hocllenergetische kos­
mische Strahlung, Neutrino- und Gravitations­
wellendetektoren 

2.2.4 Stellare Astronomie: 

Aufbau und Entwicklung von Sternen, nukleare 
Prozesse und Elemententstehung, Sternatmos­
phären und Linienspektrum, Sternentstehung, 
Endstadien der Sternentwicklung: Weiße Zwerge, 
Neutronensterne und Schwarze Löcher, verän­
derliche Sterne, Phasen der interstellaren Mate­
rie und kosmischer Materiekreislauf, Doppel- und 
Mehrfachsysteme, Sternhaufen und ihre Ent­
wicklung 

2.2.5 Galaktische und Extragalaktische Astronomie: 

Aufbau der Milchstraße, dynamische Entwick­
lung der Milchstraße, Milchstraße als Teil der Lo­
kalen Gruppe, Morphologie und Klassifikation 
von Galaxien, Entstehlmg und Entwicklung von 
Galaxien, aktive Galaxienkerne, Galaxiengrup­
pen und -haufen, intergalaktisches Medium 

2.2.6 Kosmologie: 

Homogenes Universum und kosmologische Mo­
delle, Inflation und kosmische Hintel'gnmdstrah­
lung, Dunkle Materie und Dunkle Energie, kos­
mologische Stl'ukturbildung, Hubble-Expansion 
und Rotverschiebung, Reionisation, großskalige 
Galaxienverteilung 

2.3 Mathematisch-Physikalische Grundlagen der 
Astronomie 

2.3.1 Mathematische Grundlagen: 

Analysis undVektoranalysis, lineare Algebra, Sta­
tistik, gewöhnliche und partielle Differentialglei­
chungen 

2.3.2 Physikalische Grundlagen: 

Mechanik, Elektrodynamik, Quantentheorie, 
Thermodynamik 

2.3.3 Vertiefende Grundlagen derTheoretischen Astro­
physik: 

Phasenraum und Verteilungsfunktion, Strah­
lungsprozesse, Hydrodynamik, Plasmaphysik, 
Stellardynamik 

2.4 

2.5 

Mögliche Vertiefungs berei ehe 

Studienabsolventinnen und -absolventen sollen 
über vertiefte Kenntnisse in mindestens einem 
Teilgebiet der modernen Astronomie verfügen. 
Mögliche Vertiefungsbereiche sind zum Beispiel 
Astrobiologie, Planetologie, Raumfahrt, Stern­
entstehung, Chemie des interstellaren Mediums, 
stellare Population, aktive Galaxien, Hochener­
gieastrophysik, Schwarze Löcher. 

Grundlagen der Fachdidaktik5 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis. 

2.5.1 Unterrichtsplanung und -gestaltung in der As­
tronomie 

2.5.2 Planung, Durchführung und Auswertung von 
HimlTIelsbeobachtungen mit Schülerinnen und 
Schülern 

2.5.3 Experimente im Astronomieunterricht 

2.5.4 Rechnereinsatz im Astronomieunterricht (nume­
rische Datenauswertung, Ansteuerung von CCD 
Kamera und Teleskopführung) 

2.5.5 Fachclidaktische Aufbereitung und Reduktion 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse aus den 
Vertiefungsgebieten der Astronomie und Astro­
physik 

2.5.6 Auf Astronomieunterricht bezogene Lehr-Lern­
Forschung 

3 Durchführung der Prüfung 

Die Abschlussprüfung ist eine fachwissenschaft­
liehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Prü­
fungszeit entfällt auf die Schwerpunktthemen 
(vertieftes Wissen und Können wird erwartet), ein 
Drittel auf Grundlagen..:.' und Überblicks\vissen 
gemäß Kompetenzen und Studieninl1alten (fun­
diertes Wissen und Können wird envartet). Die 
Fachclidaktik ist nicht Gegenstand der Abschluss­
prüfung. Der Vorsitzende ist für die Einhaltung 
der formalen und inhaltlichen Vorgaben verant­
wortlich. 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, einen Schwerpunkt aus dem Ge­
biet 2.2.3 und einen Schwerpunkt aus den Berei­
chen 2.2.2 oder 2.2.4-6. 

Fach Geologie (BcHach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die Phase Berufsaus­
übung, in der die erworbenen Kompetenzen im Sinne des 
lebenslangen Lernens kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. Der schulische Unterricht erfordert es, die er­
worbenen Kompetenzen schülerbezogen einzusetzen. 

f, In Aslronomie kann die Fachdidaklik auch in Physik besuchl 
werden. 
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1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Rompetenzen 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen 

verfügen übel' anschlussfähiges geowissenschaft­
liehes Fachwissen, das es ihnen ermöglicht, Unter­
richtskonzepte fachlich korrekt zu gestalten, in­
haltlich zu bewerten, neuere Forschungsergeb­
nisse zu verfolgen und neue Themen adressaten­
gerecht in den Unterricht einzubringen, 

sind vertraut und geübt mit den Arbeits- und 
Darstellungsmethoden der Geologie, Mineralogie 
und Paläontologie, 

sind in der Lage, geologische, mineralogische und 
paläontologische Sachverhalte in verschiedenen 
Sachzusammenhängen zu erfassen und darzu­
stellen sowie deren gesellschaftliche Relevanz zu 
begründen, 

sind in der Lage, gemvissenschaftliche Inhalte an 
regionalen Beispielen auf verschiedenen Maß­
stabsebenen zu verknüpfen sowie räumliche und 
zeitliche Entwicklungen im erdgeschichtlichen 
Zusammenhang zu analysieren, 

verfügen über anschlussfähiges fachdidaktisches 
Gnmdwissen, insbesondere über Kenntnisse fach­
didaktischer Konzeptionen und curricularer An­
sätze und kennen neuere Entwicklungen der 
Fachdidaktik, 

1. 6 verfügen über erste reflektierte Erfahrungen im 
Planen und Gestalten strukttlrierter Unterricht­
seinheiten sowie im Durchführen von Unter­
richtsstunden. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Grundlegende Kenntnisse der Geologig, Minera 
illgie und Paläontologie 

2.1.1 exogene und endogene Dynamik inldusive geolo­
gischer und geochemischer Kreisläufe 

2.1.2 Minerale und Gesteine inklusive der Grundzüge 
von Kristallographie und Geochemie 

2.1.3 Rohstoffe und ihre Lagerstätten (Energierohstof­
fe, Metallerze, Wasser, Steine und Erden) 

2.1.4 Umwelt- und Hydrogeologie inklusive geochemi­
scher und geophysikalischer Methoden 

2.1.5 Erdgeschichte, Evolution und Biodiversität 

2.1.6 Stratigraphie und Überblick über den geologi­
schen Aufbau Europas, insbesondere Südwest­
deutschlands 

2.2 Kenntnis grundlegender Arbeits- und Darstel 
lungsmethoden 

2.2.1 Konstruktion und Interpretation geologischer 
Karten und Profile 

2.2.2 Labormethoden (zum Beispiel Polarisationsmik­
roskopie, Röntgenmethoden, strukturgeologische 
Methoden) 

2.2.3 Geländemethoden einschließlich einer geologi­
schen Kartierung (zum Beispiel Gesteins- und 
DeIormationsanalyse, Tracermethoclen) 

2.2.4. Computergestützte Modellierung (zum Beispiel 
geochemische, strukturgeologische oder hydro­
geologische Moclellierung) 

2.2,5 praktisches Arbeiten im Gelände 

2.3 Grundlagen der Fachdidaktik!l 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis, 

2.3.1 fachdidaktische Theorien und Unterrichtskon-
zeptionen 

2.3.2 Schülervorverständnisse und SchiUermotivation 

2.3.3 Planung, Analyse und Evaluation von UntelTicht 

2.3.4 fachspezifische Unterrichtsmethoden 

3 Durchführung der mündlichen Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fällt auf die Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können wird envartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet); die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
der Prüfung. DerVorsitzende ist für die Einhai':" 
tung der formalen und inhaltlichen Vorgaben ver­
antwortlich. 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte aus zwei der folgenden drei Berei­
che: Geologie mit Grundzügen der Gesteinskun­
de oder Mineralogie mit Lagerstättenkunde oder 
Paläontologie mit Stratigraphie und Regionalge­
ologie Südwestdeutschlands. 

Griechisch-römische Archäologie7 (Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die erworbenen Kompetenzen schülel'bezogen einzu­
setzen. 

Studiellvoraussetzungen (können durch Reifezeugnis 
nachgewiesen werden) 

Latinum 

1 Kompetenzen 

Die Studien absolventen und -absolventinnen 

LI verfügen über die wissenschaftlichen und didak­
tischen Kompetenzen, um Vermittlungs-, Lern­
und Bildungsprozesse im Beifach Klassische Ar-

!i In Geologie kann die Fachdidaktik auch in einem affinen 
Fach besucht werden, das heißt in Geographie. 

7 Dieses Fach führt nicht zu einer Unlerrichtserlaubnis für ein 
Fach an allgemein bildenden Gymnasien in Baden-Würt­
tembel'g. 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

chäologie (besonders in Verbindung mit den Fä­
chern Geschichte, Latein, Altgriechisch und 
Kunst) zu initiieren und zu gestalten, 

verfügen über ein strukturiertes Überblickswis­
sen der Epochen, der Geographie und der mate­
riellen Kultur und Kunst des griechisch-römi­
schen Altertums als den Gegenständen des Fa­
ches, 

können Grundbegriffe, Methoden und wichtige 
wissenschaftliche Forschungsansätze des Fachs 
Irritisch reflektieren, 

besitzen ausgeprägte Fähigkeiten in der Erfas­
sung und Beschreibung materieller, formaler und 
visueller Gegebenheiten und können diese Quali­
filmtionen vermitteln, 

können materielle und visuelle Zeugnisse des 
griechisch-römischen Altertums als Bestandteile 
historischer, sozialer und kultureller Prozesse be­
greifen und verständlich machen, 

sie können die mediale und besonders visuelle 
Prägung kultureller Zusammenhänge anschau­
lich machen und zu entsprechender Kritikfähig­
keit anleiten, 

1.7 können anhand archäologischer Objekte und Be­
funde raum-, kulturen- und epochenübergreifen­
de Phänomene darstellen, Problemstellungen er­
arbeiten und Transfers herstellen, 

1.8 sind in der Lage, den Fragment- und Konstrukt­
charakter von Geschichte anhand archäologischer 
Objekte und Befunde zu verdeutlichen, 

1.9 können anhand musealer Präsentationen archäo­
logischer Zusammenhänge zu historischem Ver­
ständnis und Problembe\vusstsein anleiten, 

1.10 sind in der Lage, die wichtigen wissenschaftlichen 
Hilfsmittel einschließlich der elektronischen Me­
dien und des Internets als Instrumente der Re­
cherche selbstständig und kritisch zu verwenden, 

1.11 verfügen über fachdidaktisches GrWldwissen, das 
sie befähigt, adressatengerechte Lehr- und Lern­
arrangements zu konzipieren und anhand muse­
aler Präsentationen zum kulturhistorischen Ver­
ständnis und Problembewusstsein anzuleiten. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Grundkenntnisse 

2.1.1 Geographie des Mittelmeerraumes und des römi­
schen Imperiums 

2.1.2 Periodisierung / Epochen der griechisch-römi­
schen Kultur und ihre Charakteristika 

2.1.3 Denkmäler: archäologische Stätten; Architektur; 
Malerei; Plastik; Keramik 

2.1.4 Methoden: Beschreibung und formale Analyse; 
Datierung und Chronologie; Ikonographie; Feld­
forschung (passiv); museale Vermittlung 

2.2 Vertiefungskenntnisse 

2.2.1 Gattungen und Funktionen archäologischer 
Zeugnisse 

2.2.2 antike ,Kunst' im historischen Zusammenhang ih­
rer Epochen: Griechische Kunst ZlU' Zeit der athe-

nischen Demokratie; Kunst im Zeitalter des Au­
gustus 

2.2.3 Lebensräume und kulturelle Praxis: Städte; poli­
tische Räume; Kulträume / Heiligtümer; römi­
sches Haus; Tod und Grab; Römische Provinzen 
und Militär 

2.2.4 Bild und Repräsentation: Bildnisse römischer 
Kaiser / Individuum und Gesellschaft; ,politische' 
Kunst / römische Staatsreliefs 

2.2.5 bildliche Darstellungen des Mythos 

2.2.6 Fortwirken archäologischer Zeugnisse in Kunst 
und Kultur Europas 

2.3 Grundlagen der FachdidaktikH 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis. 

2.3.1 Didaktik der musealen Präsentation 

2.3.2 Vermittlung von historischem Wissen anhand ma­
terieller Manifestationen von KuItur- und Sozial­
geschichte 

3 Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fällt auf die Prüfung von Schwerpunkten aus Ab­
satz 2.2 (vertieftes Wissen und Können wird er­
wartet), ein Drittel auf die Prüfung von Grundla­
gen- und Überblickswissen gemäß Kompetenzen 
und Studieninhalten (fundiertes Wissen Wld Kön­
nen wird erwartet); die Fachdidaktik ist nicht 
Gegenstand der Prüfung. Der Vorsitzende ist für 
die Einhaltung der formalen und inhaltlichen Vor­
gaben verantwortlich. 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte aus zwei der unter 2.2 genannten 
sechs Vertiefungsbereiche. 

Hebräisch (Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in der Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und 
Können in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
rufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

Studienvoraussetzung (kann auch durch Reifezeugnis 
nachgewiesen werden) 

Hebraicum 

1 I{ompetenzen 

Die Sturuenabsolventinnen und -absolventen sind 
in der Lage, 

H In Griechisch-Römischer Archäologie kann die Fnchdidak­
tik auch in einem affinen Fach besucht werden, das heißt in 
Latein, Griechisch oder Geschichte. 
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

2 

althebräische Prosa texte ohne Hilfsmittel, althe­
bräische poetische Texte mit Hilfsmitteln zie1-
sprachenorientiert zu übersetzen, 

Formenlehre und Syntax des biblischen Hebräisch 
- auch sprachgeschichtlich - zu beschreiben, 

einen Konsonantentext aus dem Bereich der alt­
hebräischen Prosa korrekt zu vokalisieren, 

die Unterschiede zwischen unvokalisiertem Kon­
sonanten text und vokalisiertem (masoretischen) 
Text historisch zu erläutern, 

die geschichtliche Entwicklung der hebräischen 
Sprache in ihren Hauptepochen darzustellen und 
zu erläutern, 

hebriüsche Texte in ihren historischen, geistesge­
schichtlichen, kulturellen und gesellschaftlichen 
Hintergrund einzuordnen, 

die Geschichte der Überlieferung des hebräischen 
Bibeltextes (Masora) in ihren Grundzügen und 
Hauptvertretern darzustellen und zu erläutern, 

fachwissenschaftliche Kenntnisse sowohl im 
Sprach- als auch im Lektüreunterricht in Unter­
richtskonzepte umzusetzen. 

Verbindliche Studieninhalte 

2.1 Sprache 

2.1.1 Aneignung eines für die Lektüre der hebräischen 
Bibel notwendigen Wortschatzes 

2.1.2 Elemente der Sprache und ihre Funktionen (Pho­
nologie, Morphologie, Syntax) 

2.1.3 Grundkenntnisse der historischen Laut- und For­
menlehre und der geschichtlichen Perioden der 
hebräischen Sprache (Althebräisch/Kanaanäisch, 
Mit telhebräisch, N euhebräisch/I vri t) 

2.1.4 Grundkenntnisse in einer weiteren semitischen 
Sprache, vorzugsweise im Aramäischen 

2.1.5 Nachleben der hebräischen Sprache in den euro­
päischen Sprachen, insbesondere im Deutschen 
oder im Jiddischen 

2.2 Literatur 

2.2.1 Auf eigener Lektüre beruhender Überblick über 
Texte aus den drei Teilen des biblischen Kanons 
(Tanak), einzelner nichtbiblischerTexte aus Qum­
ran, zumindest eines Traktats der Mishna (zum 
Beispiel Pirqe Avot) 

2.2.2 Grundkerultnisse der Epochen hebräischer Lite­
ratur 

2.2.3 Kenntnis der wichtigsten hebräischen Prosa- und 
Dichtungsgattungen 

2.2.4 Kenntnis textimmanenter und textexterner Me­
thoden der Textinterpretation 

2.3 Geschichte, Religion und Kultur 

2.3.1 Grundkenntnisse der Geschichte der altorienta­
lischen Reiche (Assyrer, Babyionier, Ägypter, Per­
ser), der Griechen im Zeitalter des Hellenismus 
und der Römer 

2.3.2 Grundkenntnisse der Religion Israels in vorexili­
scher und exilischer Zeit (Familienreligion, Kult, 
Prophetie) 

2.3.3 Grundkenntnisse der Religion des Judentums im 
Zeitalter des Neuen Testaments (Pharisäer, Sad­
duzäer, Essener) 

2.3.4 Grundkenntnisse der Entsteillmg des rabbini­
schen Judentums (Hillel, Schammai, Aqiba) 

2.3.5 Grundkenntnisse des jüdischen Gemeinde- und 
Familienlebens (Jom kippur, Pesach, Sukkot, Bar 
Mizwa, Kaschrut) 

~.4 Grundlagen der Fachdidaktik!l 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis. 

2.4.1 Bildungsstandards: Kompetenzen und Inhalte 

2.4.2 Arbeit mit Lehrbüchern: Grammatikmodelle; 
Einführung von Grammatikphänomenen; 
Übungs[ormen; Textarbeit 

2.4.3 Formen der Textarbeit: Textauswahl; Texter­
schließungs- und Übersetzungsmethoden; Inter­
pretationsverfahren 

2.4.4 Interdependenz von Inhalten (Unterrichtsgegen­
stand), Lernzielen und Unterrichtsformen 

3 Durchführung der Prüfung 

Die mündliche Prüfung dauert 45 Minuten. Die 
Bewerber wählen in Absprache mit ihren Prüfern 
zwei Schwerpunkthemen: einen Abschnitt aus 
den erzählenden Texten der hebräischen Bibel im 
Umfang von 1~-15 Kapiteln (zum Beispiel Urge­
schichte, Vä tergeschichte, J osephsgeschichte, Exo­
duserzählung), einen Abschnitt von 20-50 Versen 
(je nach Schwierigkeit) aus den poetischen Texten 
der hebräischen Bibel (vorzugsweise den Psal­
men). Die Prüfung der zwei Schwerpunktthemen 
(30 Minuten) erfasst die unter 1.1. und 1.2. aufge­
führten sprachlichen, sprach\vissenschaftlichen, 
literaturwissenschaftlichen und kulturwissen­
schaftlichen Kompetenzen. 15 Minuten der Prü­
fung beziehen sich auf Grundlagen- und Über­
blickwissen gemäß Kompetenzen und Studienin­
halten. 

Kunstwissenschaft IU (Beifach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen lmd Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die Phase der Berufs­
ausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im Sin­
ne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiterent­
wickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert es, 
die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzuset­
zen. 

!I Im Fach Hebrüisch kann die Fachdidaktik auch in einem 
affinen Fach besucht werden, das heißt in den al ten Spra­
chen Latein und Griechisch oder im Fach Jüdische Reli­
gionslehre. 

]1) Dieses Fach führt nicht zu einer Unterrichtserlaubnis für 
ein Fach an allgemein bildenden Gymnasien in Baden­
Wül"ttemberg. 
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1 

1.1 

1.2 

" ." 

1.4 

Kompetenzen 

Die Stuc\ienabsolventen und -absolventinnen 

verfügen über grundlegende Kenntnisse der Ge­
schichte und Theorie der abendländischen Kunst 
lind Architektur, 

sind in der Lage, kunsL"wissenschaftliche Frage­
stellw1gen zu beurteilen und selbstständig in Wort 
und Schrilt zu entwickeln, 

verfügen über umfassende, auch historische 
Kenntnisse kunstwissenschaftlicher Methoden 
und Arbeitslechniken, 

sind in der Lage, kunstwissenschaftliche Zu­
sammenhänge kompetent zu vermitteln, 

1.5 verfügen über fachwissenschaftliehe und fach­
didaktische Kenntnisse, die es ermöglichen, 
kunstgeschichtliche und kunstwissenschaftliche 
Inhalte im Unterricht zu bearbeiten. 

2 Verbindliche Studieninhalte 

2.] Geschichte eier Kunst 

3.1.1 Auseinandersetzung mit den Denkmälern der 
abendländischen Kunst nach Epochen und Gat­
tungen, einschließlich der Kunst der Gegenwart 

2.1.3 christliche und profane Ikonographie 

2.1.3 Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen 
Forschungsliteratur zu speziellen Fragen 

2.2 Theorie 

2.2.1 Quellenkunde, Theorie der Kunst 

2.2.2 Geschichte und Methodologie der Kunstge­
schichte 

2.3 P\'axis 

2.3.1 Erarbeitung und eigenständige Formulierung 
kunstwissenschaftlicher Problemstellungen auf 
dem aktuellen Forschungsstand in mündlicher 
und schriftlicher Form 

2.3.2 Erläuterung und Interpretation von Objekten vor 
dem Original 

2.4 Fachclic1aktik 11 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis. 

2.-1.1 didaktische Bedeutung von Kunstgeschichte und 
Kunstwissenschaft für den Unterricht in unter­
schiedlichen Füchern und aus Fäehcr verbinden­
der Sicht 

2.4.2 Modelle und Methoden der Kunstrezeption im 
Unterricht in den Bezugsfeldern Kunstvdssen­
schaft und Kunstgeschichte unter Berücksichti­
gung des Bildungsplans 

2.-1.3 Museumspäc1agogik 

11 In Kunstwissenschaft kann elie Fachdidakt.ik auch in einem 
affinen Fach besucht werden, das heißt in Bildende Kunst 
oder in Bildende Kunst I Intel'medialcs Gestalten, alterna­
tiv in Geschichte. 

Durchführung der Prüfung 

Im Beifach Kunstgeschichte findet eine abschlie­
ßende fachwissenschaftliche mündliche Prüfung 
von 45 Minuten Dauer statL Vorab sind im Ein­
vernehmen mit dem Prüfer zwei Schwerpunkt­
themen zu wählen; beide Schwerpunkte können 
aus dem Bereich 2.1 (Geschichte der Kunst) ge­
wählt werden. Alternativ darf einer der beiden 
Schwerpunkte auch aus dem Bereich 2.2 (Theo­
rie) stammen. Etwa 30 Minuten der Prüfung ent­
fallen auf die Behandlung der Schwerpunktthe­
men und etwa 15 Minuten auf die des Grundla­
gen- und Überblickswissens. Die Fachdidaktik ist 
nicht Gegenstand dieser Prüfung. Der Vorsitzen­
de ist für die Einhaltung der formalen und in­
haltlichen Vorgaben verantwortlich. 

Musikwissenschaft1:! (Bei fach) 

Die Sludienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den 
Seminaren sowie für die anschließende Phase der Be­
ru[sausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im 
Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter­
entwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert 
es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzu­
setzen. 

1 Kompetenzen 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

2.1 

Die Absolventinnen und Absolventen 

besitzen einen Überblick über die gesamte Mu­
sikgeschichte einschließlich vertiefter Kenntnisse 
konkreter 'Werke aus allen Epochen smvie Gnmd­
kenntnisse über Teilgebiete der außereuropäi­
schen Musik, 

verfügen über musiktheoretische Grundkennt­
nisse, 

beherrschen Methoden der musikalischen Analy­
se, 

beherrschen elie Jachspezifischen Techniken eies 
wissenschaftlichen Arbeitens, den gewissenhaf­
ten Umgang mit der Forschungsliteratur sowie die 
fundierte Erarbeitung eigener Thesen, 

beherrschen l\/Iethoden der disziplin ären und 
interdisziplinären Forschung, 

sind in der Lage, musikwissenschaftliche Zu­
sammenhänge auf der Basis fachdidaktischer und 
erziehungswissenschaJtlicher Kenntnisse adres­
satengerecht zu vermitteln. 

Verbindliche Studieninhalte 

Musikgeschichte von elen Anfängen bis zur 
Gggenwart 

2.1.1 Epochen im Überblick 

1~ Dieses Fach führt nicht zu einer Unterrichtserlaubnis für 
ein F[lch [In allgemein bildenden Gymnasien in Baclen­
Würltemberg. 
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3.1.2 Wichtige Gattungen 

2.1.3 Repräsentative Einzelwerke 

2.1.4. Lektüre musikästhetischer Schriften 

2.2 Musiktheorie 

2.3.1 Formenlehre, Satzlehre, Harmonielehre 

2.2.2 Text-Musik-Verhältnis 

2.2.3 Gehörbildung 

2.3 Musikalische Analyse 

2.3.1 Unterschiedliche Methoden (Grundkenntnisse) 
der musikalischen Analyse 

2.3.2 Anwendung der Methoden auf spezifische Werke 

2.-1 Grundlagen der Fachdidaktik1:1 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis. 

2.4.1 Didaktische Aspekte der Musikgeschichte, der 
Musiktheorie und der musikalischen Analyse 

2.4.2 Modelle und Methoden fächerverbindenden Ar­
beitens, zum Beispiel in Verknüpfung mit dem je­
weiligen Hauptfach 

2.4.3 Auseinandersetzung mit der ästhetischen Gegen­
wart von Musik (Interpretationsgeschichte und 
-praxis) 

3 Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Pliifung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fällt auf die Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können wird erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
dieninhalten (fundiertes Wissen und Können wird 
erwartet); die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
dieser Prüfung. Der Vorsitzende ist für die Ein­
haltung der zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben 
verantwortlich. 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, die sich inhaltlich nicht über­
schneiden dürfen: eine Epoche und eine Gattung. 

Psychologie (BeHach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
über vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die zwei te Phase an den 
Staatlichen Seminaren sowie für die anschließende Pha­
se der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompe­
tenzen im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuier­
lich weiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht 
erfordert es, die erworbenen Kompetenzen schülerbezo­
gen einzusetzen. 

J:l In Musikwissenschaft kann die Fachdidaktik auch in einem 
affinen Fach besucht werden, das heißt in Musik oder Mu­
sik / Jazz und Popularmusik, alternativ in Geschichte. 

1 

1.1 

l{ompctenzen 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen 

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und For­
schens 

1.1.1 beherrschen Methoden wissenschaftlichen Arbei-
tens und Forschens, 

1.1.2 verfügen übel' Methoden der Datenerhebung, 
-analyse und -auswertung, 

1.1.3 kennen qualitative Ansätze, 

1.1.4 können unterschiedliche Richtungen psychologi­
scher Theoriebildung unterscheiden, 

1.1.5 können wissenschaftliche Publikationen lesen, 
verstehen und kritisch reflektieren, 

1.1.6 können wissenschaftliche Texte verfassen l..md 
adressatengerecht präsentieren, 

1.2 Lernen und Lehren 

1.2.] verfügen über Grundlagen der Lernpsychologie 
und deren Relevanz für Lernen und Lehi'en, 

1.2.2 kennen motivationaleVoraussetzungen für Lern­
prozesse, 

1.2.3 können kooperationsfördernde Lernumgebungen 
gestalten, 

1.2.4 können individuelle Unterschiede bei Lehr-Lern­
Prozessen berücksichtigen, 

1.3 Entwicklung und Erziehung in sozialen Kontex 
ten 

1.3.1 verfügen über entwicklungspsychologische 
Grundlagen, 

1.3.2 können Grundbegriffe (Reifung, Lernen, Prägung) 
und Bereiche des Entwicklungsgeschehens (kog­
nitiv, emotional) unterscheiden, 

1.3.3 können Konzepte der Persönlichkeitsentwicldung 
und der Bedeutung für Erziehungsprozesse ein­
schätzen, 

1.3.4 verfügen über Kenntnisse zu Zielen, Stilen und 
Gender-Aspekten der Erziehung, 

1.4 Kommunikation und Interaktion 

1...1.1 verfügen über Grundkenntnisse zur sozialen 
Wahrnehmung, 

1.4.2 kennen Konzepte zur Analyse von Kommunilm­
lions- und Interaktionsprozessen, 

1.4.3 können Gruppenprozesse systematisch beobach­
ten und analysieren, 

1.4.4 können Konflikte analysieren und damit umge­
hen, 

1.5 PädagQgisch-Pliychologische Diagnostik und Eva 
1uation 

1.5.] kennen traditionelle und neuere Konzepte der 
Lernstandserhebung und Leistungskontrolle, 

1.5.2 können Testmethoden und Beobachtungsverfah­
ren zur Leistungs- und Verhaltensbeurteilung 
adressatengerecht einsetzen, 
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1.5.3 kennen diagnostische Verfahren zur Analyse von 
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, 

1.5.4 können Forschungsergebnisse zur Unterrichts-
qualität interpretieren, 

1.5.5 kennen Verfahren zur Evaluation von Unterricht, 

1.6 Beratung und Intervention 

1.6.1 können Instnunente der Beratung, der Prävention 
und Intervention einsetzen, 

1.6.2 kennen Verfahren zur Förderung individueller 
Kompetenzen, 

1.6.3 verfügen über Grundhaltungen und -fertigkeiten 
der Gesprächsführung und Beratung, 

1.6.4 kennen Strategien zur Bewältigung von Proble­
Inen, 

1. 7 Grundlagen der Fachdidaktik 

1.7.1 kennen den Erziehungs- und Bildungsauftrag des 
Psychologie-U n terrich ts, 

1. 7.2 kennen fachdidaktische Positionen, Theorien und 
Forschungsel;gebnisse und reflektieren diese kri­
tisch, 

1.7.3 können Bildungspläne, Lehr- und AI·beitsmittel 
des Faches analysieren, 

1. 7.4 können Unterrichtsstunden planen wld ihre Pla­
nungsgesichtspunkte darlegen, 

1.8 Selbstkompetenz und soziale Kompetenzen 

1.8.1 können sich in andere Personen hineinversetzen 
und so an deren Erleben teilhaben und zwischen 
verschiedenen Perspektiven wechseln (Empathie­
fähigkeit), 

1.8.2 können die eigenen Lernerfahrungen, Wahrneh­
mungs- und Interpretationsmuster reflektieren 
und einordnen. Sie können ihr eigenes Lernen ak­
tiv gestalten, das heißt selbst steuern und organi­
sieren, evaluieren lmd weiter entwickeln (biogra­
phische Kompetenz), 

1.8.3 können in sozialen Situationen ihre eigenen An­
liegen kommunizieren und adressaten gemäße Ge­
spräche führen (Kommunikations- und Bezie­
hungsfähigkeit), 

1.8.4 können mit inner- und außerschulischen Partnern 
zusammenarbeiten (Kooperations- und TeamIä­
higkeit), 

1.8.5 können in sozialen Situationen der Situation und 
den Beteiligten entsprechend angemessen han­
deln (Urteilsvermögen und Handlungskompe­
tenz). 

2 

2.1 

Verbindliche Studieninhalte 

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und For 
schens 

2.1.1 Grundlagen der Wissenschaftstheorie und theo­
retischen Richtungen 

2.1.2 Methoden und Techniken wissenschaftlichen Ar­
beitens 

2.1.3 Quantitative Forschungsmethoden und empiri­
sche Erhebung und Auswertung 

2.2 Lernen und Lehren 

2.2.1 Kognitive Grundlagen des Lernens und Lehrens 
(Wissenserwerb, Problemlösen, Kompetenzent­
wicklung, Metalmgnition) 

2.2.2 Motivationale und emotionale Voraussetzungen 
des Lernens und Lehrens 

2.2.3 Soziale und unterrichtliche BedingW1gen des Ler­
nens und Lehrens 

2.2.4 Instruktion und Konstruktion 

2.3 Entwicklung und Erzieh\lng in sozialen 
Kontexten 

2.3.1 Grundlagen und theoretische Fundierung von 
Entwicklung und Erziehung 

2.3.2 Entwicklungsbereiche und Sozialisationseinflüs­
se (kognitiv, motivational, sozioemotional, Wert­
haltungen) 

2.3.3 Konzepte der Persönlichkeitsentwicklung 

2.3.4 Entwicklungsgemäßes Erziehen und Unterrich­
ten 

2.3.5 Geschlechtsspezifische Aspekte von Entwicklung 
und Erziehung 

2.4 Kommunikation und Interaktion 

2.4.1 Soziale Wahrnehmung 

2.4.2 Kommunikations- und Interaktionstheorien 

2.4.3 Ursachen und Bewältigung von Konflikten 

2.4.4 Sozialpsychologie von Gruppenprozessen (Struk­
turen, Rollen) 

2.5 Pädagggisch-p.5Ychologische Diagnostik und Eva 
luation 

2.5.1 Grundlagen, Ziele, Methoden W1dVerfahren (Test, 
Befragungsmethoden) 

2.5.2 Diagnostische Aufgaben und Anwendungsberei­
ehe 

2.5.3 Evaluation und Qualitätssicherung 

2.6 Beratung und Intervention 

2.6.1 Grundbegriffe, Prinzipien und Techniken 

2.6.2 Formen der Beratung 

2.6.3 Lern- und Leistungsauffälligkeiten 

2.6.4 Sozial-emotional auffälliges Verhalten 

2.6.5 Bewältigungsstrategien 

2.7 FachdidaktikH 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis und der 
zweiten Phase der Lehrerbildung an Seminar und 
Schule. 

14 In Psychologie kann die Thchdidaktik auch in einem affi­
nen Fach besucht werden, das heißt in Politikwissen­
schaftlWirtschaHswissenschaft, Philosophie/Ethik oder 
Theologien beziehungsweise Religionslehren, alternativ 
kann eine weitere Veranstaltung des Bereichs 2.2 im Um­
fang von ß ECTS besucht werden. 
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2.7.1 Legitimation und Bildungsauftrag des Faches, 
Stellung im Fächerkanon 

2.7.2 Fachdidaktische Theorien, curriculare Grundle­
gung des Fachunterrichts und didaktische Prinzi­
pien 

2.7.:3 Unterrichtsformen zur Vermittlung von Wissen 
und pädagogisch-psychologischen Handlungs­
kompetenzen 

2.7.4 Kategoriensystem zur Beobachtung, Analyse und 
Planung von ptidagogisch-psychologischen Pro­
zessen 

2.7.5 Entwicklung, Erprobung und Reflexion von Lehr­
und Lernprozessen, unter besonderer Berück­
sichtigung von eigenverantwortlichem, systema­
tischem Lernen, der Förderung kooperativer 
Lernformen und der Einbeziehung außerschuli­
scher Lernorte 

;} Durchführung der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
ehe mündliche Prüfung. Die Prüfung dauert 45 
Minuten. Die Bewerber wählen in Abstimmung 
mit ihren Prüfern zwei Schwerpunktthemen aus 
zwei der Bereiche 2.2 bis 2.6. Zwei Drittel der Zeit 
entfallen auf die Prüfung der einzelnen Schwer­
punktthemen (vertieftes Wissen und Können wird 
erwartet), ein Drittel auf die Prüfung von Grund­
lagen- und Überblickswissen gemäß Kompeten­
zen und Studieninhalten (fundiertes Wissen und 
Können wird erwartet). Die Fachdidaktik ist nicht 
Gegenstand dieser Prüfung. Der Vorsitzende ist 
für die Einhaltung der formalen und inhaltlichen 
Vorgaben verantwortlich. 

Ur- und frühgeschichUiche AJ.'chäolobrie15 (BeHach) 

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen 
übel' vernetzte Kompetenzen in Fachwissenschaft, Fach­
didaktik und Schulpraxis. Fundiertes \iVissen und Kön­
nen in den genannten Bereichen der ersten Phase der 
Lehrerbildung sind die Basis für die Phase der Beruls­
ausübung, in der die envorbenen Kompetenzen im Sin­
ne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiterent­
wickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert es, 
die erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzuset­
zen. 

1 !{ompeienzen 

1.1 

1.2 

Die Studienabsolventen und -absolventinnen 

verfügen über die wissenschaftlichen und fach­
didaktischen Kompetenzen, um Vermittlungs-, 
Lern- und Bildungsprozesse im Beifach Ur- und 
frühgeschichtliche Archäologie zu initiieren und 
zu gestalten, 

verfügen über ein strukturiertes Überblickswis­
sen, das zentrale Aspekte (Epochen, Geographie 
und materielle Hinterlassenschaften) der Ur- und 
Frühgeschichte ebenso einschließt wie die regio­
nale Archäologie, 

Ir, Dieses Fach führt nicht zu einer Unterrichtserlaubnis Jür 
ein Fach an allgemein bildenden Gymnasien in Eaden­
WÜl'llemberg. 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

können die ur- und frühgeschichtlichen Grund­
begriffe anwenden und verfügen über klare geo­
graphische Vorstellungen, 

sind vertraut mit den grundlegenden Methoden 
und Arbeitstechniken des Fachs, 

können unter Einbeziehung archäologischer Fun­
de und Befunde raum-, kulturen- und epochen­
übergreifende Phänomene darstellen, Problem­
stellungen erarbeiten und Transfers herstellen, 

können thematische Schwerpunkte setzen, ur­
und frühgeschichtliche Probleme ordnen und Zu­
sammenhönge herstellen sowie (las Wissen um die 
prähistorischen \Vurzeln gegen\vtirtiger kulturel­
ler Ph~:inomene vermitteln, 

beherrschen die kritische Auseinandersetzung so­
wohl mit archäologischen Quellen als auch mit 
den wichtigen Ansätzen und Ergebnissen Ul'- und 
früh geschichtlicher Forschung und können diese 
vermitteln, 

1.8 können den Fragment- und Konstruktcharakter 
von Geschichte anhand der kritischen Ausein­
andersetzung mi t archäologischen Quellen ver­
deutlichen sowie relevante Ansätze, Ergebnisse 
und Kontroversen archäologischer Forschung in 
Gegenstände historischen Lernens umwandeln, 

1.H sind in der Lage, die wichtigen wissenschaftlichen 
Hilfsmi ttel einschließlich der elektronischen Me­
dien und des 1nternets als Instrumente der Re­
cherche selbstshlndig und kritisch zu venvenden, 

1.10 verfügen über fachdidaktisches Grundwissen, das 
sie befähigt, adressatengerechte Lehr- und Lern­
arrangements zu konzipieren und anhand muse­
aler Zusammenhönge zu kulturhistorischem Ver­
ständnis und Problembe\vusstsein anzuleiten. 

2 Verbindliche Stndicnillhalte 

2.1 Grundkenntnisse 

2.1.1 Periodisiel'ung / Epochen 

2.1..2 Quellenkunde und Quellenkritik der Ur- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 

2.1..3 Methoden und Konzepte in der Ur- und Frühge­
schichte: relative und absolute Chronologie, Stra­
tigraphie, 'lYpologie, Grundlagen naturwissen­
schaftlicher Datierungsmethoden, technologische 
/ räumliche / Funktionsanalyse 

2.1A feldarchäologische Grundlagen / Lehrgrabung 

2.2 Vertiefungskenntnisse 

2.2.1 ur- und frühgeschichtliche Epochen und ihre 
Charakteristika 

2.2 . .3 Epochen und Fundgattungen übergreifende An­
sätze in der Archäologie: Siedlungsarchäologie, 
Sozial- und Wil'tschaftsarchäologie, Gräberal'­
chäologie, Naturwissenschaftliche Archäologie 

2 . .2.3 archäologische Quel1engattungen und ihr AusSLl­
gepotential: Steingeräte, Keramik, Metallobjekte, 
organische Artefakte 

2.2.-1: regionale Archäologie 
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2.3 Grundlagen der Fachdidaktik11i 

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhal­
ten und Erfordernissen der Schulpraxis. 

2.3.1 Didaktik der musealen Präsentation 

2.3.2. Vermittlung von historischem Wissen anhand ma­
terieller Manifestationen von Kultur und sozialen 
Gruppierungen 

:~ Durchfühl'lll1g der Prüfung 

Es erfolgt eine abschließende fachwissenschaftli­
che mündliche Prüfung. Zwei Drittel der Zeit ent­
fällt auf die Prüfung von Schwerpunkten (ver­
tieftes Wissen und Können wird erwartet), ein 
Drittel auf die Prüfung von Grundlagen- und 
Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Stu­
clieninhalten (flUldiertes Wissen und Können wird 
erwartet); die Fachdidaktik ist nicht Gegenstand 
dieser Prüfung. DerVorsitzende ist für die Ein­
haltung der formalen und inhaltlichen Vorgaben 
verantwortlich. 

Die Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber 
wählen in Abstimmung mit ihren Prüfern zwei 
Schwerpunkte, einen aus dem Bereich der Epo­
chen (Archäologie des Paläolithikums / Mesoli­
thikums, Neolithikums, der Metallzeiten oder des 
Mittelalters), einen aus den Bereichen der Epo­
chen und Fundgattungen übergreifenden Ansät­
ze in der Archäologie oder der archäologischen 
Quellengattungen und ihres Aussagepotentials 
oder der regionalen Archäologie. Die bei den 
Schwerpunkte dürfen sich nichi überschneiden. 

Hi In ur- und frühgeschichllicher Archäologie kann die Fnch­
didaktik auch in einem affinen Fach besucht werden, das 
heißt in Geschichte. 

Kirchen 

Anerkennung der "Stiftung Brot für die 
Welt" 

Be1mnntmachung vom '1. September 2009 

Az.: RA-0562.2-62/1 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat am 
04. September 2009 die "Stiftung Brot für die Welt" mit 
Sitz in Stuttgarl als rechtsfähige kirchliche Stiftung des 
bürgerlichen Rechts anerkannt. 
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